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§1 
Ziel und Struktur der Weiterbildung 

(1) Ziel der Weiterbildung ist der geregelte Erwerb 
eingehender Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig
keiten für definierte ärztliche Tätigkeiten nach Ab
schluss der Berufsausbildung. Sie erfolgt im Rah
men mehrjähriger Berufstätigkeit unter Anleitung 
zur Weiterbildung befugter Ärzte. Die Weiterbil
dung wird grundsätzlich mit einer Prüfung abge
schlossen. Ziel der Weiterbildung ist auch die Siche
rung der Qualität ärztlicher Berufsausübung. Wei
terbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte sind 
Mindestzeiten und Mindestinhalte. 

(2) Die Weiterbildung erfolgt nach Maßgabe dieser 
Weiterbildungsordnung zur Qualifizierung in 

1. Gebieten 
2. Bestimmten Untersuchungs- und Behand-

lungsmethoden in Gebieten (Fachkunde) 
3. fakultativer Weiterbildung in Gebieten 
4. Schwerpunkten 
5. Bereichen 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss der Weiter
bildung in 

Gebieten (Abs. 2 Nr. 1) 
Schwerpunkten (Abs. 2 Nr. 4) 
Bereichen (Abs. 2 Nr. 5) 

werden eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten oder besondere Kenntnisse und Erfah
rungen nachgewiesen, welche zur Ankündigung 
einer speziellen ärztlichen Tätigkeit durch Führen 
einer 

Facharztbezeichnung 
zur Facharztbezeichnung zusätzlichen 
Schwerpunktbezeichnung 
Zusatzbezeichnung 

nach Maßgabe dieser Weiterbildungsordnung be
rechtigen. 

(4) Durch den erfolgreichen Abschluss der fakultati
ven Weiterbildung im Gebiet (Abs. 2 Nr. 3) oder der 
Weiterbildung in bestimmten Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden im Gebiet (Erwerb von 
Fachkunde) (Abs. 2 Nr. 2) werden spezielle Kennt
nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten oder eingehende 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten nach
gewiesen, über die der Arzt eine Bescheinigung er
hält, welche nicht zur Ankündigung einer speziellen 
ärztlichen Tätigkeit durch Führen einer Bezeichnung 
berechtigt. 

(5) Die Bezeichnung Arzt, Arztbezeichnungen sowie 
die Bezeichnung Weiterbilder und befugter Arzt 
finden bei Ärztinnen in der jeweils zutreffenden 
Form Anwendung. 

§2 
Gebiete, Schwerpunkte und Bereiche 

(1) Der Arzt kann sich in folgenden Gebieten und 
Schwerpunkten zur Erlangung des Rechts zum Füh
ren einer Facharztbezeichnung oder Schwerpunktbe
zeichnung weiterbilden: 

1. Allgemeinmedizin 
2. Anästhesiologie 
3. Anatomie 
4. Arbeitsmedizin 
5. Augenheilkunde 
6. Biochemie 
7. Chirurgie 

Schwerpunkte: 
Gefäßchirurgie 
Thoraxchirurgie 
Unfallchirurgie 
Visceralchirurgie 

8. Diagnostische Radiologie 
Schwerpunkte: 
Kinderradiologie 
Neuroradiologie 

9. Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
10. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
11. Haut- und Geschlechtskrankheiten 
12. Herzchirurgie 

Schwerpunkt: 
Thoraxchirurgie 

13. Humangenetik 
14. Hygiene und Umweltmedizin 
15. Innere Medizin 

Schwerpunkte: 
Angiologie 
Endokrinologie 
Gastroenterologie 
Hämatologie und 
Internistische Onkologie 
Kardiologie 
Nephrologie 
Pneumologie oder Lungen- und 
Bronchialheilkunde 
Rheumatologie 

16. Kinderchirurgie 
17. Kinderheilkunde 

Schwerpunkte: 
Kinderkardiologie 
Neonatologie 

18. Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie 

19. Klinische Pharmakologie 
20. Laboratoriumsmedizin 



21. Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie 

22. Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
23. Nervenheilkunde 
24. Neurochirurgie 
25. Neurologie 
26. Neuropathologie 
27. Nuklearmedizin 
28. Öffentliches Gesundheitswesen 
29. Orthopädie 

Schwerpunkt: 
Rheumatologie 

30. Pathologie 
31. Pharmakologie und Toxikologie 
32. Phoniatrie und Pädaudiologie 
33. Physikalische und Rehabilitative Medizin 
34. Physiologie 
35. Plastische Chirurgie 
36. Psychiatrie und Psychotherapie 
37. Psychotherapeutische Medizin 
38. Rechtsmedizin 
39. Strahlentherapie 
40. Transfusionsmedizin 
41. Urologie 

(2) In folgenden Bereichen kann sich der Arzt zur 
Erlangung des Rechts zum Führen einer Zusatzbe
zeichnung weiterbilden: 

1. Allergologie 
2. Balneologie und Medizinische 

Klimatologie 
3. Betriebsmedizin 
4. Bluttransfusionswesen 
5. Chirotherapie 
6. Flugmedizin 
7. Handchirurgie 
8. Homöopathie 
9. Medizinische Genetik 
10. Medizinische Informatik 
11. Naturheilverfahren 
12. Phlebologie 
13. Physikalische Therapie 
14. Plastische Operationen 
15. Psychoanalyse 
16. Psychotherapie 
17. Rehabilitationswesen 
18. Rettungsmedizin 
19. Sozialmedizin 
20. Spezielle Schmerztherapie 
21. Sportmedizin 
22. Stimm- und Sprachstörungen 
23. Tropenmedizin 
24. Umweltmedizin 

§3 
Fakultative Weiterbildung im Gebiet und Wei
terbildung in bestimmten Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden im Gebiet (Fachkunde) 

(1) In folgenden Gebieten kann der Arzt über die 
obligatorischen Inhalte nach Maßgabe dieser Wei
terbildungsordnung hinaus für die näher bezeichne
ten gebietsergänzenden Tätigkeiten spezielle Kennt
nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten erwerben (Fa
kultative Weiterbildung) und darüber eine Beschei
nigung erhalten: 

Gebiet 1: Allgemeinmedizin 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Klinische Geriatrie 

Gebiet 2: Anästhesiologie 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Spezielle Anästhesiologische Intensivme
dizin 

Gebiet 5: Augenheilkunde 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Spezielle Ophtalmologische Chirurgie 

Gebiet 7: Chirurgie 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Spezielle Chirurgische Intensivmedizin 

Gebiet 9: Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Gynäkologische Endikronologie und Re-

produktionsmedizi~ . . 
2. Spezielle Geburtshilfe und Pennatalmedl-

zm 
3. Spezielle Operative Gybäkologie 

Gebiet 10: Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Spezielle Hals-Nasen-Ohren-Chirurgie 

Gebiet 12: Herzchirurgie 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Spezielle Herzchirurgische Intensivmedizin 

Gebiet 15: Innere Medizin 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Klinische Geriatrie 
2. Spezielle Internistische Intensivmedizin 

Gebiet 16: Kinderchirurgie 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Spezielle Kinderchirurgische Intensivme
dizin 

Gebiet 17: Kinderheilkunde 
Fakultative Weiterbildung: 
Spezielle Pädiatrische Intensivmedizin 



Gebiet 23: Nervenheilkunde 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Klinische Geriatrie 

Gebiet 24: Neurochirurgie 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Spezielle Neurochirurgische Intensivmedi
zin 

Gebiet 25: Neurologie 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Klinische Geriatrie 
2. Spezielle Neurologische Intensivmedizin 

Gebiet 29: Orthopädie 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Spezielle Orthopädische Chirurgie 

Gebiet 30: Pathologie 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Molekularpathologie 

Gebiet 35: Plastische Chirurgie 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Spezielle Plastisch-Chirurgische Intensiv
medizin 

Gebiet 36: Psychiatrie und Psychotherapie 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Klinische Geriatrie 

Gebiet 41: Urologie 
Fakultative Weiterbildung: 
1. Spezielle Urologische Chirurgie 

(2) Für bestimmte Untersuchungs- und Behand
lungsmethoden in den jeweiligen Fachgebieten, de
ren Anwendung den Erwerb und Nachweis einge
hender Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten 
sowie besondere Anforderungen der Qualitätssiche
rung voraussetzt, können Fachkundenachweise ein
geführt werden, welche nach dem erfolgreichen Ab
schluss der dafür vorgeschriebenen Weiterbildung 
erteilt werden. Fachkundenachweise werden durch 
Beschluss der Ärztekammer als Bestandteil dieser 
Weiterbildungsordnung eingeführt, wenn dies im 
Hinblick auf die wissenschaftliche Entwicklung und 
eine angemessene Versorgung der Bevölkerung so
wie zur Sicherung der Qualität in ärztlicher Diagno
stik und Therapie erforderlich ist. Hierbei sind je
weils Inhalt und Umfang der Weiterbildung zu be
stimmen sowie festzulegen , ob die Weiterbildung 
abweichend von § 4 Absatz 6 Satz 1 und Absatz 9 
durchgeführt werden kann. Für eingeführte Fach
kundenachweise gelten im übrigen die besonderen 
Bestimmungen dieser Weiterbildungsordnung, ins
besondere für die Durchführung der Weiterbildung, 

die Befugnis der weiterbildenden Ärzte, die Aner
kennung und die Prüfung. 

§4 
Art, Inhalt, Dauer und zeitlicher Ablauf der Wei

terbildung 

(1) Mit der Weiterbildung kann erst nach der Ap
probation als Arzt oder - bei abgeschlossener Be
rufsausbildung - nach der Erteilung der Erlaubnis 
zur Ausübung des ärztlichen Berufes begonnen wer
den; der Beginn der Weiterbildung zum Mund
Kiefer-Gesichtschirurgen setzt auch die Approbation 
als Zahnarzt oder die Erlaubnis zur Ausübung des 
zahnärztlichen Berufes voraus. 

(2) Hat ein Arzt im Praktikum Tätigkeiten nachge
wiesen, die den Anforderungen dieser Weiterbil
dungsordnung genügen, so sind diese Tätigkeiten im 
Sinne einer Verkürzung der Mindestweiterbildungs
zeit auf die Weiterbildung anzurechnen. 

(3) Die Weiterbildung muss gründlich und umfas
send sein. Sie umfaßt insbesondere die Vertiefung 
der Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Verhütung, Erkennung und Behandlung von Krank
heiten , Körperschäden und Leiden einschließlich der 
Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Um
welt, die Begutachtung, die notwendigen Maßnah
men der Rehabilitation und die Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung. Zur Qualitätssicherung gehört 
eine regelmäßige Teilnahme an den Demonstratio
nen klinischer Obduktionen. 

(4) Dauer und Inhalt der Weiterbildung richten sich 
nach den Bestimmungen der Abschnitte I und II der 
Weiterbildungsordnung. Die dort angegebenen 
Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte 
sind Mindestzeiten und Mindestinhalte. Weiterbil
dungs- oder Tätigkeitsabschnitte unter sechs Mona
ten können nur dann auf die Weiterbildungszeit an
gerechnet werden, wenn dies in den Abschnitten I 
und II der Weiterbildungsordnung vorgesehen ist. 
Eine Unterbrechung der Weiterbildung infolge 
Krankheit, Schwangerschaft, Sonderbeurlaubung, 
Wehrdienst usw. kann grundsätzlich nicht auf die 
Weiterbildungszeit angerechnet werden. Dies gilt 
nicht für Unterbrechungen von insgesamt nicht mehr 
als 6 Wochen im Kalenderjahr. Inhalt, Umfang und 
Weiterbildungszeiten der Gebiete, Schwerpunkte, 
Bereiche, der fakultativen Weiterbildung im Gebiet 



und der Weiterbildung in bestimmten Unter
suchungs- und Behandlungsmethoden sind in den 
Abschnitten I und II der Weiterbildungsordnung 
festgelegt. 

(5) Die Weiterbildung hat sich auf die Vermittlung 
und den Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in den für das jeweilige Weiterbil
dungsziel in den Abschnitten I und II der Weiterbil
dungsordnung festgelegten Tätigkeitsbereichen und 
in dem dort festgelegten Umfang zu erstrecken. 

(6) Die Weiterbildung in den Gebieten und Schwer
punkten sowie in der fakultativen Weiterbildung im 
Gebiet ist grundsätzlich ganztägig und in hauptbe
ruflicher Stellung mit angemessener Vergütung 
durchzuführen. Dies gilt auch für eine Weiterbildung 
in Bereichen, soweit in der Weiterbildungsordnung 
nichts anderes bestimmt ist. Wenn eine ganztägige 
Weiterbildung nicht möglich ist, kann die Weiterbil
dung in Teilzeit, aber mit mindestens der halben 
regelmäßigen Arbeitszeit erfolgen, sofern nicht für 
bestimmte Weiterbildungsabschnitte eine ganztägige 
Weiterbildung vorgesehen ist. Eine Teilzeitweiter
bildung kann nur dann anteilig angerechnet werden, 
wenn sie vorher der zuständigen Ärztekammer an
gezeigt und von dieser als anrechnungsfähig bestä
tigt worden ist. Eine Teilzeitweiterbildung kann 
während desselben Zeitraums nur in einem Gebiet 
oder Schwerpunkt oder im Rahmen einer fakultati
ven Weiterbildung oder in einem Bereich abgeleistet 
werden. Eine Weiterbildung, die nicht in hauptbe
ruflicher Stellung mit angemessener Vergütung 
durchgeführt worden ist, kann nur dann angerechnet 
werden, wenn sie vorher der zuständigen Ärzte
kammer angezeigt und von dieser als anrechnungs
fähig bestätigt worden ist. 

(7) Anrechnungsfähige Zeiten für ein Gebiet sollen 
in der Regel am Anfang der Weiterbildungszeit ab
geleistet werden. Die Weiterbildung in einem 
Schwerpunkt soll auf der Weiterbildung im zugehö
rigen Gebiet aufbauen; sie kann nach Maßgabe des 
Abschnittes I der Weiterbildungsordnung teilweise 
während der Weiterbildung in dem Gebiet durchge
führt werden, dem der Schwerpunkt zugehört. Da
ßelbe gilt für eine fakultative Weiterbildung im Ge
biet. Die Weiterbildung zum Erwerb einer Fachkun
debescheinigung kann während der Weiterbildung 
zum Facharzt erfolgen. 

(8) Innerhalb der vorgeschriebenen Weiterbildungs
zeit für ein Gebiet soll grundsätzlich mindestens 1 
Jahr unter Leitung von Ärzten abgeleistet werden, 
die im vollen Umfang zur Weiterbildung befugt 
sind. 

(9) Für die Weiterbildung zum Erwerb eines Fach
kundenachweises gilt Absatz 6 entsprechend. Der 
Fachkundenachweis kann auch im Rahmen berufs
begleitender Weiterbildung erworben werden, es sei 
denn, in Abschnitt I der Weiterbildungsordnung ist 
etwas anderes bestimmt. 

(10) Sofern in den Abschnitten I und II der Weiter
bildungsordnung die Ableistung von Kursen vorge
schrieben wird, ist eine vorherige Anerkennung des 
jeweiligen Kurses und dessen Leiters durch die für 
den Ort der Veranstaltung oder den Leiter des je
weiligen Kurses zuständige Ärztekammer erforder
lich. 

(11) Eine Zeit ärztlicher Tätigkeit, in welcher auch 
eigene Praxis ausgeübt wird, ist auf Weiterbildungs
zeiten für Gebiete, Schwerpunkte und fakultative 
Weiterbildungen nicht anrechnungsfähig. 

§5 
Qualifikationsinhalt der Weiterbildung 

(1) Die Urkunde über den Erwerb einer Facharztbe
zeichnung bescheinigt die eingehenden Kenntnisse, 
Erfahrungen und Fertigkeiten, die Inhalt der Weiter
bildung im Gebiet sind. 

(2) Typische diagnostische und therapeutische Ver
fahren der Schwerpunkte eines Gebietes, welche 
nicht Gegenstand des Erwerbs eingehender Kennt
nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten im Gebiet sind, 
werden in Richtlinien(§ 15 Absatz 2) zu Abschnitt I 
der Weiterbildungsordnung festgelegt. 

(3) Für ärztliche Tätigkeiten, welche nur Inhalt einer 
Weiterbildung im Schwerpunkt oder einer fakultati
ven Weiterbildung im Gebiet sind, sind besondere 
Kenntnisse und Erfahrungen oder spezielle Kennt
nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten nur nachgewie
sen, wenn der Arzt die Weiterbildung im Schwer
punkt oder die fakultative Weiterbildung im Gebiet 
erfolgreich abgeschlossen hat. 



(4) Eingehende Kenntnisse und Erfahrungen und 
Fertigkeiten in besonderen Untersuchungs- und Be
handlungsmethoden, für welche ein Fachkun
denachweis erteilt wird, sind nur nachgewiesen, 
wenn der Arzt diesen Fachkundenachweis erworben 
hat. 
(5) Soweit für die Weiterbildung im Gebiet neben 
dem Erwerb eingehender Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten auch der Erwerb von Kenntnissen 
vorgeschrieben ist, welche die Fähigkeit zur Zu
sammenarbeit mit Ärzten anderer Gebiete vertiefen 
sollen, bescheinigt die Facharztanerkennung für das 
Gebiet nicht den Nachweis der Befähigung zur Aus
übung ärztlicher Tätigkeiten im Gegenstandsbereich 
sonstiger Kenntnisse. 

§6 
Facharztbezeichnungen 

(1) Für die in § 2 genannten Gebiete werden die fol
genden Facharztbezeichnungen festgelegt: 

1. Facharzt für Allgemeinmedizin oder 
Allgemeinarzt 

2. Facharzt für Anästhesiologie oder 
Anästhesist 

3. Facharzt für Anatomie 
4. Facharzt für Arbeitsmedizin oder 

Arbeitsmediziner 
5. Facharzt für Augenheilkunde oder 

Augenarzt 
6. Facharzt für Biochemie 
7. Facharzt für Chirurgie oder 

Chirurg 
8. Facharzt für Diagnostische Radiologie 
9. Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshil

fe oder Frauenarzt 
10. Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 

oder 
Hals-Nasen -Ohrenarzt 

11. Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankhei
ten oder 
Facharzt für Dermatologie und Venerologie 
oder Hautarzt 

12. Facharzt für Herzchirurgie oder 
Herzchirurg 

13. Facharzt für Humangenetik 
14. Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin 
15. Facharzt für Innere Medizin oder 

Internist 
16. Facharzt für Kinderchirurgie oder 

Kinderchirurg 

17. Facharzt für Kinderheilkunde oder 
Kinderarzt 

18. Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie 

19. Facharzt für Klinische Pharmakologie oder 
Klinischer Pharmakologe 

20. Facharzt für Laboratoriumsmedizin oder 
Laborarzt 

21. Facharzt für Mikrobiologie und Infektion
sepidemiologie 

22. Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
oder Mund-Kiefer-Gesichtschirurg 

23. Facharzt für Nervenheilkunde oder 
Nervenarzt 

24. Facharzt für Neurochirurgie oder 
Neurochirurg 

25. Facharzt für Neurologie oder Neurologe 
26. Facharzt für Neuropathologie oder 

Neuropathologe 
27. Facharzt für Nuklearmedizin oder 

Nuklearmediziner 
28. Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen 
29. Facharzt für Orthopädie oder Orthopäde 
30. Facharzt für Pathologie oder Pathologe 
31. Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie 
32. Facharzt für Phoniatrie und Pädaudiologie 
33. Facharzt für Physikalische und Rehabilitative 

Medizin 
34. Facharzt für Physiologie 
35. Facharzt für Plastische Chirurgie 
36. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie 

oder Psychiater und Psychotherapeut 
37. Facharzt für Psychotherapeutische Medizin 
38. Facharzt für Rechtsmedizin oder 

Rechtsmediziner 
39. Facharzt für Strahlentherapie 
40. Facharzt für Transfusionsmedizin oder 

Transfusionsmediziner 
41. Facharzt für Urologie oder Urologe 

(2) Die Bezeichnung Radiologe darf führen, wer die 
Anerkennung als Facharzt für Diagnostische Radio
logie und die Anerkennung als Facharzt für 
Strahlentherapie erworben hat. 

(3) Wer die Anerkennung als Neurologe und als 
Psychiater erworben hat, kann die Bezeichnung 
Nervenarzt oder Facharzt für Neurologie und 
Psychiatrie führen. 



(4) Für die Bezeichnungen in § 6 gilt ferner, daß 
statt der Bezeichnung "Facharzt für ... " die Bezeich
nung "Arzt für ... " geführt werden darf. 

§6a 

Die im Geltungsbereich des Grundgesetzes erteilten 
Anerkennungen, eine Bezeichnung zu führen, die 
auf besondere Kenntnisse in einem bestimmten be
ruflichen Gebiet (Gebietsbezeichnung), in einem 
Schwerpunkt (Schwerpunktsbezeichnung) oder auf 
andere zusätzliche Kenntnisse im beruflichen Be
reich (Zusatzbezeichnung) hinweist, gelten auch im 
Land Berlin. Es sind die entsprechenden Bezeich
nungen, wie sie diese Weiterbildungsordnung be
stimmt, zu führen. 

§7 
Führen mehrerer Facharztbezeichnungen 

(1) Hat ein Arzt die Anerkennung zum Führen von 
Facharztbezeichnungen für mehrere Gebiete erhal
ten, darf er in der Regel nur eine Facharztbezeich
nung führen. Auf Antrag kann ihm die Ärztekammer 
nach Abwägung fachlicher Gesichtspunkte das Füh
ren einer weiteren Bezeichnung gestatten. Wer bei 
Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung berech
tigt ist, mehrere Facharztbezeichnungen nebenein
ander zu führen, ist hierzu auch weiterhin berechtigt. 

(2) Schwerpunktbezeichnungen nach § 2 Abs. 1 dür
fen nur zusammen mit der Bezeichnung des Gebie
tes geführt werden, dem die Schwerpunkte zugehö
ren. Für ein Gebiet dürfen in der Regel nicht mehr 
als zwei Schwerpunktbezeichnungen nebeneinander 
geführt werden. Führt ein Arzt zwei Gebietsbezeich
nungen, darf er daneben für jedes dieser Gebiete nur 
eine Schwerpunktbezeichnung führen. 
(3) Zusatzbezeichnungen nach § 2 Abs. 2 dürfen nur 
zusammen mit der Berufsbezeichnung "Arzt" oder 
einer Gebietsbezeichnung geführt werden. Neben 
einer Gebietsbezeichnung darf eine Zusatzbezeich
nung jedoch nur geführt werden, wenn der betref
fende Bereich in das Gebiet fällt, dessen Bezeich
nung der Arzt führt. 

Es dürfen nicht mehr als zwei Zusatzbezeichnungen 
geführt werden. 

§8 
Befugnis zur Weiterbildung 

(1) Die Weiterbildung in den Gebieten und Schwer
punkten sowie im Rahmen der fakultativen Weiter
bildung wird unter verantwortlicher Leitung der von 
der Ärztekammer befugten Ärzte in einem Univer
sitätszentrum, einer Universitätsklinik oder in einer 
hierzu von den zuständigen Behörden oder Stellen 
zugelassenen Einrichtung der ärztlichen Versorgung 
(Weiterbildungsstätten) durchgeführt. Das Erforder
nis einer Befugnis gilt auch für eine Weiterbildung 
in Bereichen sowie für eine Weiterbildung zum Er
werb einer Fachkunde, soweit in den Abschnitten I 
und II der Weiterbildungsordnung nichts anderes 
bestimmt ist. 

(2) Die Befugnis zur Weiterbildung kann nur erteilt 
werden, wenn der Arzt fachlich und persönlich ge
eignet ist. Der Arzt, der für ein Gebiet, einen 
Schwerpunkt oder einen Bereich zur Weiterbildung 
befugt wird, muss in seinem Gebiet, Schwerpunkt 
oder Bereich umfassende Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten besitzen, die ihn befähigen, eine 
gründliche Weiterbildung zu vermitteln. Er soll die
se Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in min
destens dreijähriger fachspezifischer Tätigkeit nach 
Anerkennung der Weiterbildung in verantwortlicher 
Stellung erworben haben. Die Befugnis kann - von 
den Fällen des Abs. 3 abgesehen - nur für das Gebiet 
oder den Schwerpunkt oder eine fakultative Weiter
bildung oder den Bereich erteilt werden, dessen Be
zeichnung der Arzt führt. Sie kann grundsätzlich nur 
für ein Gebiet und einen zugehörigen Schwerpunkt 
oder eine fakultative Weiterbildung erteilt werden. 
Bei gleichzeitiger Weiterbildungsbefugnis eines 
Arztes für ein Gebiet und einen Schwerpunkt oder 
eine fakultative Weiterbildung ist die Anrechenbar
keit im Gebiet zu beschränken. 

(3) In geeigneten Fällen können auch Fachärzte, die 
nicht die Gebietsbezeichnung "Allgemeinmedizin" 
führen, in ihrem Gebiet zur Weiterbildung mit der 
Maßgabe befugt werden, daß der Weiterbildungsab
schnitt nur zur Anrechnung für das Gebiet "Allge
meinmedizin" anerkannt werden darf. 

(4) Absatz 2 Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für 
die Befugnis von Ärzten zur fakultativen Weiterbil
dung im Gebiet und für die Befugnis zum Erwerb 
einer Fachkunde im Gebiet. 



(5) Der befugte Arzt ist verpflichtet, die Weiterbil
dung persönlich zu leiten sowie zeitlich und inhalt
lich entsprechend dieser Weiterbildungsordnung zu 
gestalten. Wird die Befugnis mehreren Ärzten an 
einer Weiterbildungsstätte gemeinsam erteilt, so 
muss die ordnungsgemäße Durchführung und Über
wachung der Weiterbildung durch die befugten 
Ärzte sichergestellt sein. 

(6) Für den Umfang der Weiterbildungsbefugnis ist 
maßgebend, inwieweit die an Inhalt, Ablauf und 
Zielsetzung der Weiterbildung gestellten Anforde
rungen durch den befugten Arzt unter Berücksichti
gung des Versorgungsauftrages (Anzahl sowie Er
krankungs- und Verletzungsarten der Patienten) so
wie der personellen und materiellen Ausstattung der 
Weiterbildungsstätte erfüllt werden können. Zur 
Entscheidung darüber erlässt die Ärztekammer all
gemeine Verwaltungsvorschriften, welche die für 
den Befugnisinhalt und -umfang im jeweiligen Ge
biet und Schwerpunkt, der fakultativen Weiterbil
dung im Gebiet und zur Vermittlung der Fachkunde 
im einzelnen notwendigen Bedingungen zur ord
nungsgemäßen Weiterbildung bestimmen können. 
Der befugte Arzt hat Veränderungen in Struktur und 
Größe der Weiterbildungsstätte unverzüglich der 
Ärztekammer anzuzeigen. Auf Verlangen sind die
ser entsprechende Auskünfte zu erteilen. 

(7) Die Weiterbildung kann in den in den Abschnit
ten I und II der Weiterbildungsordnung bestimmten 
Fällen und in dem dort festgelegten Umfang auch 
bei einem befugten niedergelassenen Arzt erfolgen. 
Für die Zulassung von Praxen niedergelassener 
Ärzte als Weiterbildungsstätte gilt§ 9. 

(8) Die Befugnis wird dem Arzt auf Antrag erteilt. 
Der antragstellende Arzt hat das Gebiet, den 
Schwerpunkt, den Bereich, die fakultative Weiter
bildung im Gebiet oder die Fachkunde sowie die 
Weiterbildungszeit, für die er die Befugnis bean
tragt, näher zu bezeichnen. Die Ärztekammer führt 
ein Verzeichnis der befugten Ärzte, aus dem die 
Weiterbildungsstätte, das Gebiet, der Schwerpunkt, 
der Bereich, die fakultative Weiterbildung im Gebiet 
oder die Fachkunde in denen Ärzte zur Weiterbil
dung befugt sind, sowie der Umfang der Befugnis 
hervorgehen. 

(9) Die Ärztekammer kann die Befugnis mit den für 
eine ordnungsgernäße Weiterbildung erforderlichen 
Auflagen erteilen. 

§9 
Zulassung von Praxen niedergelassener Ärzte 

oder sonstiger Einrichtungen der ärztlichen Ver
sorgung als Weiterbildungsstätte 

(1) Die Zulassung von Praxen niedergelassener 
Ärzte als Weiterbildungsstätte erfolgt durch die 
Ärztekammer mit der Befugnis nach Maßgabe des 
§ 8. Die Zulassung setzt voraus, daß Patienten in so 
ausreichender Zahl und Art behandelt werden, das es 
möglich ist, den weiterzubildenden Arzt mit den 
typischen Krankheiten im angestrebten Gebiet, wäh
rend der fakultativen Weiterbildung, im Schwer
punkt oder Bereich oder bei der Weiterbildung für 
den Erwerb einer Fachkunde vertraut zu machen. § 8 
Abs. 6 gilt entsprechend. 

(2) In geeigneten Fällen ist bei Fachärzten, welche 
nicht die Gebietsbezeichnung "Allgemeinmedizin" 
führen, die Zulassung als Weiterbildungsstätte und 
die Befugnis zur Weiterbildung dahingehend fest
zulegen, daß eine bei ihnen erfolgte Weiterbildung 
nur zur Anrechnung für eine Weiterbildung im Ge
biet "Allgemeinmedizin" anerkannt werden darf. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für ärztlich 
geleitete Einrichtungen der ärztlichen Versorgung 
mit der Maßgabe, daß unter diesen Voraussetzungen 
mindestens einer der leitenden oder verantwortlichen 
Ärzte zur Weiterbildung befugt werden kann. 

§ 10 
Widerruf der Befugnis 

(1) Die Befugnis zur Weiterbildung ist ganz oder 
teilweise zu widerrufen, wenn oder soweit ihre Vor
aussetzungen nicht mehr gegeben sind, insbesondere 
wenn 

1. ein Verhalten vorliegt, das die fachliche 
und/oder persönliche Eignung des Arztes als 
Weiterbilder ausschließt 

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, 
daß die in den Abschnitten I und II der Wei
terbildungsordnung an den Inhalt der Weiter
bildung im Gebiet, Schwerpunkt oder Bereich 
oder für die fakultative Weiterbildung oder 
für eine Weiterbildung zum Erwerb einer 
Fachkunde gestellten Anforderungen 
nicht oder nicht mehr erfüllt werden können. 



(2) Mit der Beendigung der Tätigkeit eines befugten 
Arztes an der Weiterbildungsstätte, der Auflösung 
der Weiterbildungsstätte oder des Widerrufs der 
Zulassung als Weiterbildungsstätte erlischt die Be
fugnis zur Weiterbildung. 

§11 
Erteilung von Zeugnissen über die Weiterbildung 

(1) Der befugte Arzt hat dem in Weiterbildung be
findlichen Arzt oder dem Arzt im Praktikum über 
die unter seiner Verantwortung abgeleistete Weiter
bildungszeit ein Zeugnis auszustellen, das die er
worbenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten 
darlegt und zur Frage der fachlichen Eignung aus
führlich Stellung nimmt. Das Zeugnis muss im ein
zelnen Angaben enthalten über: 

1. die Dauer der abgeleisteten Weiterbildungs
zeit sowie Unterbrechungen der Weiterbil
dung durch Krankheit, Schwangerschaft, 
Sonderbeurlaubung, Wehrdienst usw. 

2. die in dieser Weiterbildungszeit im einzelnen 
vermittelten und erworbenen Kenntnisse, Er
fahrungen und Fertigkeiten, die erbrachten 
ärztlichen Leistungen in Diagnostik und The
rapie sowie die sonstigen vermittelten Kennt
nisse. 

3. die Verteilung der Weiterbildungszeit im 
Hinblick auf Arbeitsplätze oder auf besondere 
Aufgaben; 

4. Umfang und Dauer von Teilzeittätigkeiten. 
5. Vorliegen eines Arbeitsvertrages mit ange

messener Vergütung. 

(2) Auf Antrag des in der Weiterbildung befindli
chen Arztes oder auf Anforderung durch die Ärzte
kammer ist nach Ablauf je eines Weiterbildungsjah
res ein Zeugnis auszustellen, das den Anforderungen 
des Absatzes 1 entspricht. 

§ 12 
Anerkennung von Arztbezeichnungen 

(1) Eine Gebiets-, Schwerpunkt- oder Zusatzbe
zeichnung nach § 2 darf führen, wer nach abge
schlossener Weiterbildung die Anerkennung 
durch die Ärztekammer erhalten hat. Dem An
trag auf Anerkennung sind alle während der 
Weiterbildung ausgestellten Zeugnisse und 
Nachweise beizufügen. 

(2) Die Entscheidung über die Anerkennung einer 
Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung trifft die 
Ärztekammer aufgrund der vorgelegten Zeugnisse 
und einer sie ergänzenden Prüfung vor dem Prü
fungsausschuss (§ 14); zur Prüfung wird der Antrag
steller gemäß § 15 zugelassen. Abweichend von 
Satz 1 wird die Anerkennung als "Arzt für Öffentli
ches Gesundheitswesen" erteilt, wenn das für das 
Gesundheitswesen zuständige Mitglied des Senats 
die nachgewiesene ordnungsgemäße Weiterbildung 
bestätigt hat. 

(3) Die Anerkennung einer in § 2 Abs. 2 festgeleg
ten Zusatzbezeichnung erfolgt grundsätzlich ohne 
Prüfung aufgrund der vorgelegten Zeugnisse und 
Nachweise, soweit in Abschnitt II nichts anderes 
bestimmt ist. Sofern die vorgelegten Zeugnisse und 
Nachweise für eine sichere Beurteilung nicht ausrei
chen oder wenn Zweifel an der Eignung des Antrag
stellers bestehen, ist eine Prüfung durchzuführen. 

§ 12 a 
Weiterbildungsausschüsse 

(1) Die Ärztekammer bildet mindestens zwei Wei
terbildungsausschüsse. Die Mitglieder der Aus
schüsse werden von der Delegiertenversammlung in 
jeder Legislaturperiode der Ärztekammer gewählt. 
Sie bleiben bis zu ihrer Neuwahl im Amt. Für ein 
ausscheidendes Mitglied findet eine Nachwahl statt. 

(2) Die Weiterbildungsausschüsse bestehen aus 
mindestens sieben Mitgliedern, von denen die Dele
giertenversammlung jeweils ein Mitglied zum Vor
sitzenden und zwei weitere Mitglieder zu Stellver
tretern wählt. Die Weiterbildungsausschüsse be
schließen auf Sitzungen mit Mehrheit. Der Aus
schuss ist beschlussfähig bei Anwesenheit von min
destens drei Mitgliedern, darunter dem Vorsitzenden 
oder einem Stellvertreter. 

(3) Den Weiterbildungsausschüssen obliegt die 
Sachbearbeitung aufgrund der Bestimmungen dieser 
Weiterbildungsordnung, die Zulassung zur Prüfung 
für die Führung einer Gebiets- oder Schwerpunktbe
zeichnung, die Anerkennung zur Führung einer Zu
satzbezeichnung und die Entscheidungen, die einer 
Zulassung oder Anerkennung vorausgehen. Gleiches 
gilt für Entscheidungen nach§ 13 dieser WbO. 
Die Geschäftsverteilung auf die Weiterbildungsaus
schüsse obliegt dem Vorstand der Ärztekammer. 



(3a) Die Weiterbildungsausschüsse können die Ent
scheidungen über Anträge nach § 12 a Abs. 3 den 
Ausschussvorsitzenden übertragen, wenn die Sache 
keine besonderen Schwierigkeiten aufweist und kei
ne grundsätzliche Bedeutung hat. 

(4) Über Widersprüche gegen Entscheidungen des 
Weiterbildungsausschusses entscheidet ein anderer 
Weiterbildungsausschuss. 

(5) Die Weiterbildungsausschüsse bilden den Ge
meinsamen Weiterbildungsausschuss. Dieser ist für 
Beratungen zuständig, die eine einheitliche Rechts
anwendung der Weiterbildungsausschüsse sichern 
und der Weiterentwicklung des Weiterbildungswe
sens dienen sollen. Die Delegiertenversammlung 
wählt für den Gemeinsamen Weiterbildungsaus
schuss einen Vorsitzenden und bis zu zwei stellver
tretende Vorsitzende. Weitere Mitglieder sind die 
Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der 
anderen Weiterbildungsausschüsse. 

§ 13 
Bescheinigung über die Fakultative Weiterbil

dung und Weiterbildung zum Erwerb einer 
Fachkunde 

Eine Bescheinigung über den erfolgreichen Ab
schluss der fakultativen Weiterbildung im Gebiet 
oder der Weiterbildung zum Erwerb der Fachkunde 
für bestimmte Untersuchungs- und Behandlungs
methoden im Gebiet erhält der Arzt auf Antrag 
durch die Ärztekammer. Für die Entscheidung zur 
Anerkennung der fakultativen Weiterbildung gilt 
§ 12 Abs. 2 entsprechend; die Entscheidung über die 
Anerkennung des Erwerbs der Fachkunde erfolgt in 
entsprechender Anwendung des§ 12 Abs. 3. 

§ 14 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Prüfungen auf den Gebieten, Schwer
punkten, Bereichen, fakultativen Weiterbildungen in 
Gebieten und Fachkunden werden von der Dele
giertenversammlung in jeder Wahlperiode der Ärz
tekammer Prüfer gewählt, die Kammerangehörige 
sein müssen. Die Prüfer müssen die persönlichen 
Voraussetzungen zur Weiterbildungsbefugnis nach 
§ 8 Abs. 2 besitzen. Die Delegiertenversammlung 
wählt die Prüfer aus je einer Vorschlagsliste der 

Freien Universität Berlin und der Hum
boldt-Universität zu Berlin sowie aus freien Vor
schlägen. Nachwahlen sind zulässig. 

(2) Die Ärztekammer benennt zu jeder Prüfung ei
nen Prüfungsausschuss. Diesem gehören der Vorsit
zende des Weiterbildungsausschusses, der den zu 
Prüfenden zur Prüfung zugelassen hat sowie drei 
andere Kammermitglieder an. Das für das Gesund
heitswesen zuständige Mitglied des Senats kann ein 
weiteres Mitglied des Prüfungsausschusses bestim
men . Grundsätzlich sind in den Prüfungsausschuss 
nach Absatz 1 gewählte Prüfer für die zu prüfende 
Qualifikation zu berufen. Zu Prüfern dürfen nicht 
Ärzte bestellt werden, die dem zu Prüfenden Wei
terbildung vermittelt haben. 

(3) Stehen nicht genug nach Abs. 1 gewählte Prüfer 
zur Verfügung, kann die Ärztekammer zusätzlich 
andere geeignete Ärzte, auch aus anderen Ärzte
kammern, als Mitglieder berufen. In jedem Fall 
muss wenigstens ein Mitglied des Prüfungsaus
schusses die Bezeichnung für das zu prüfende Ge
biet, den Schwerpunkt oder Bereich führen. Gleiches 
gilt für die Prüfungsausschüsse in fakultativen Wei
terbildungen und Fachkunden. 

( 4) Der Vorsitz im Prüfungsausschuss obliegt dem 
Vorsitzenden des Weiterbildungsausschusses, der 
den zu Prüfenden zur Prüfung zugelassen hat. Der 
Vorsitzende des Weiterbildungsausschusses kann 
einen seiner Stellvertreter oder ein anderes Mitglied 
des Weiterbildungsausschusses mit dem Vorsitz im 
Prüfungsausschuss beauftragen. 

§ 15 
Zulassung zur Prüfung 

( 1) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die 
Ärztekammer. Die Zulassung wird erteilt, wenn die 
Weiterbildung ordnungsgemäß abgeschlossen sowie 
durch Zeugnisse und Nachweise gemäß § 11 belegt 
ist. Eine Ablehnung der Zulassung ist dem Antrag
steller mit Begründung schriftlich mitzuteilen. 

(2) Der Entscheidung darüber, ob eine gründliche 
und eingehende Weiterbildung erfolgt und nachge
wiesen ist, insbesondere, ob die Kenntnisse, Erfah
rungen und Fertigkeiten erworben und nachgewiesen 
sind, welche nach den Abschnitten I und II der 
Weiterbildungsordnung gefordert werden, werden 



von der Ärztekammer zu beschließende allgemeine 
Verwaltungsvorschriften zugrundegelegt 

(3) Die Zulassung ist zurückzunehmen, wenn ihre 
Voraussetzungen zu Unrecht als gegeben angenom
men worden sind. 

§ 16 
Prüfung 

( 1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses setzt 
den Termin der Prüfung fest. 
Die Prüfung soll in angemessener Frist nach der 
Zulassung stattfinden. Der Antragsteller ist zum 
festgesetzten Termin mit einer Frist von mindestens 
zwei Wochen zu laden. Bei der Prüfung dürfen au·
ßer dem Prüfungsausschuss und den zu Prüfenden 
nur von der Ärztekammer beauftragte Personen und 
Kammermitglieder, die in Weiterbildungsausschüsse 
bzw. den Gemeinsamen Weiterbildungsausschuss, 
gewählt sind, sowie mit Einverständnis des Vorsit
zenden und der zu Prüfenden auch andere Kammer
mitglieder anwesend sein. Der Prüfungsausschuss ist 
beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder, 
darunter mindestens ein Mitglied, das die Bezeich
nung für das zu prüfende Gebiet, den Schwerpunkt, 
den Bereich führt oder die Anerkennung der fakul
tativen Weiterbildung oder der Fachkunde besitzt, 
anwesend sind. 

(2) Die Prüfung ist mündlich. Sie soll für jeden An
tragsteller in der Regel dreißig Minuten dauern. Es 
sollen nicht mehr als vier Antragsteller gleichzeitig 
geprüft werden. 

(3) Inhalt, Umfang und Ergebnis der durchlaufenen 
Weiterbildungsabschnitte werden durch die vorge
legten Zeugnisse nachgewiesen. Die während der 
Weiterbildung erworbenen Kenntnisse werden durch 
den Prüfungsausschuss überprüft. Nach Abschluss 
der Prüfung entscheidet der Prüfungsausschuss in 
nichtöffentlicher, vertraulicher Sitzung aufgrund der 
vorgelegten Zeugnisse und der ergänzenden mündli
chen Darlegungen des Antragstellers, ob der Antrag
steller die vorgeschriebene Weiterbildung erfolg
reich abgeschlossen und die vorgeschriebenen be
sonderen oder zusätzlichen Kenntnisse für die von 
ihm gewählte Bezeichnung erworben hat. Stimm
enthaltungen der Mitglieder des Prüfungsausschus
ses, die die zu prüfende Bezeichnung führen, sind 
unzulässig. 

( 4) Kommt der Prüfungsausschuss mehrheitlich zu 
dem Ergebnis, daß der Antragsteller die vorge
schriebene Weiterbildung nicht erfolgreich abge
schlossen hat, so beschließt er, ob und gegebenen
falls wie lange die Weiterbildungszeit des Antrag
stellers zu verlängern ist und welche besonderen 
Anforderungen an diese verlängerte Weiterbildung 
zu stellen sind. 

(5) Die Dauer der verlängerten Weiterbildung be
trägt in Gebieten mindestens 3 Monate, höchstens 
aber 2 Jahre. In Schwerpunkten und Bereichen so
wie für eine fakultative Weiterbildung oder eine 
Fachkunde beträgt sie höchstens 1 Jahr. Die beson
deren Anforderungen müssen sich auf die in der 
Prüfung festgestellten Mängel beziehen. Sie können 
die Verpflichtung beinhalten, bestimmte Weiterbil
dungsinhalte abzuleisten, bestimmte ärztliche Tätig
keiten unter Anleitung durchzuführen und Wissens
lücken auszugleichen. 

(6) In geeigneten Fällen des Absatzes 4 kann der 
Prüfungsausschuss als Voraussetzung für eine Wie
derholungsprüfung anstelle der Verlängerung der 
Weiterbildung auch die Verpflichtung aussprechen, 
festgestellte Lücken in theoretischen Kenntnissen 
durch ergänzenden Wissenserwerb auszugleichen; er 
legt hierzu eine Frist fest, die drei Monate nicht un
terschreiten soll. 

(7) Wenn der Antragsteller der Prüfung ohne ausrei
chenden Grund fernbleibt oder sie ohne ausreichen
den Grund abbricht, gilt die Prüfung als nicht be
standen. 

(8) Über die Prüfung ist eine Niederschrift anzufer
tigen. Sie muss enthalten: 

1. die Besetzung des Prüfungsausschusses 
2. den Namen des Geprüften 
3. den Prüfungsgegenstand 
4. Ort, Beginn und Ende der Prüfung 
5. im Fall des Nichtbestehens der Prüfung die 

vom Prüfungsausschuss gemachten Auflagen 
über Dauer und Inhalt der zusätzlichen Wei
terbildung. 



§ 17 
Prüfungsentscheidung 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt 
dem Prüfling das Ergebnis der Prüfung mit. 

(2) Bei Bestehen der Prüfung stellt die Ärztekammer 
dem Antragsteller eine Urkunde über das Recht zum 
Führen der Arztbezeichnung bzw. eine Bescheini
gung nach§ 13 aus. 

(3) Bei Nichtbestehen der Prüfung erteilt die Ärzte
kammer dem Antragsteller einen schriftlichen Be
scheid mit Begründung einschließlich der vom Prü
fungsausschuss beschlossenen Auflagen (gemäß 
§ 16 Abs. 4 bis 6). 

(4) Gegen den Bescheid der Ärztekammer nach Ab
satz 3 kann der Antragsteller Widerspruch nach 
Maßgabe der§§ 69 bis 73 der Verwaltungsgerichts
ordnung einlegen. Über den Widerspruch entschei
det ein Widerspruchsausschuss der Ärztekammer 
nach Anhörung des Prüfungsausschusses, der die 
Prüfung durchgeführt hat. 

§ 18 
Wiederholungsprüfung 

Eine nicht erfolgreich abgeschlossene Prüfung kann 
frühestens nach drei Monaten wiederholt werden. 
Für die Wiederholungsprüfung gelten die §§ 14 bis 
17 entsprechend. 

§ 19 
Anerkennung bei gleichwertiger Weiterbildung 

(1) Wer in einem von§ 4 und den Abschnitten I und 
II der Weiterbildungsordnung abweichenden Wei
terbildungsgang eine Weiterbildung abgeschlossen 
hat, erhält auf Antrag die Anerkennung durch die 
Ärztekammer, wenn die Weiterbildung gleichwertig 
ist. Auf das V erfahren der Anerkennung finden die 
§§ 14 bis 18 entsprechende Anwendung. 

(2) Eine nicht abgeschlossene, von § 4 und den Ab
schnitten I und II der Weiterbildungsordnung abwei
chende Weiterbildung kann unter vollständiger oder 
teilweiser Anrechnung der bisher abgeleisteten 
Weiterbildungszeiten nach den Vorschriften dieser 
Weiterbildungsordnung abgeschlossen werden. Über 

die Anrechnung der bisher abgeleisteten Weiterbil
dungszeiten entscheidet der zuständige Weiterbil
dungsausschuss. 

§ 20 
Weiterbildung außerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland 

(1) Wer als Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Gemeinschaften oder eines ande
ren Vertragsstaates des Abkommens über den Euro
päischen Wirtschaftsraum ein in einem anderen Mit
gliedstaat als der Bundesrepublik Deutschland er
worbenes fachbezogenes Diplom, Prüfungszeugnis 
oder einen sonstigen fachbezogenen Befähigungs
nachweis für ein Gebiet, einen Schwerpunkt oder 
einen Bereich besitzt, erhält auf Antrag die Aner
kennung für ein entsprechendes Gebiet, einen ent
sprechenden Schwerpunkt oder Bereich und das 
Recht zum Führen einer entsprechenden Bezeich
nung, soweit nach dieser Weiterbildungsordnung in 
diesem Gebiet, Schwerpunkt oder Bereich eine ent
sprechende Anerkennung möglich ist. Wenn dabei 
die Mindestdauer der Weiterbildung nach den 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften nicht 
erfüllt worden ist, kann die Ärztekammer von dem 
Arzt eine Bescheinigung der zuständigen Stelle des 
Heimat oder Herkunftstaates darüber verlangen, daß 
die betreffende ärztliche Tätigkeit tatsächlich und 
rechtmäßig während eines Zeitraums ausgeübt wor
den ist, der der doppelten Differenz zwischen der 
tatsächlichen Dauer der Weiterbildung und der ge
nannten Mindestdauer der Weiterbildung entspricht. 

(2) Die von den Staatsangehörigen eines Mitglied
staates der Europäischen Gemeinschaften oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum in einem der anderen 
Mitgliedstaaten abgeleisteten Weiterbildungszeiten, 
die noch nicht zu einem Befähigungsnachweis ge
mäß Absatz 1 Satz 1 geführt haben, sind nach Maß
gabe des § 19 Abs. 2 auf die im Geltungsbereich 
dieser Weiterbildungsordnung festgesetzen Weiter
bildungszeitenganz oder teilweise anzurechnen. 

(3) Eine Weiterbildung im Ausland außerhalb eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum kann ganz oder 
teilweise angerechnet werden, wenn sie den Grund
sätzen dieser Weiterbildungsordnung entspricht. 



Gleiches gilt für die Weiterbildung in einem Mit
gliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum, wenn sie von 
einem Arzt abgeleistet wurde, der nicht Staatsange
höriger eines Mitgliedsstaates ist. 
Eine Weiterbildung nach Satz 1 oder Satz 2 soll nur 
angerechnet werden, wenn eine Weiterbildung von 
mindestens 12 Monaten in einem angestrebten Ge
biet, Schwerpunkt, Bereich oder einer fakultativen 
Weiterbildung in der Bundesrepublik Deutschland 
abgeleistet worden ist. 

(4) Eine von Ärzten, die nicht die deutsche Staatsan
gehörigkeit besitzen, aber zum Personenkreis des 
Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz gehören, außerhalb des 
Geltungsbereiches des Grundgesetzes abgeschlosse
ne Weiterbildung ist anzuerkennen, wenn sie einer 
Weiterbildung nach Maßgabe dieser Weiterbil
dungsordnung gleichwertig ist. Bei nicht gleichwer
tiger oder nicht abgeschlossener Weiterbildung gilt 
für die Anrechnung von Weiterbildungszeiten § 19 
Abs. 2 entsprechend. 

§ 21 
Aberkennung der Arztbezeichnung 

(1) Die Anerkennung einer Arztbezeichnung kann 
zurückgenommen werden, wenn die für die Aner
kennung erforderlichen Voraussetzungen nicht ge
geben waren. Über die Rücknahme entscheidet der 
zuständige Weiterbildungsausschuss. Vor der Ent
scheidung des Weiterbildungsausschusses ist der 
Arzt zu hören. 

(2) In dem Rücknahmebescheid ist festzulegen, wel
che Weiterbildungsabschnitte der betroffene Arzt 
ableisten muss, um eine ordnungsgemäße Weiterbil
dung nachzuweisen. Für den Rücknahmebescheid 
und das Verfahren findet im übrigen § 17 Abs. 3 
entsprechende Anwendung. 

(3) Für die Rücknahme der Anerkennung des erfolg
reichen Abschlusses der fakultativen Weiterbildung 
im Gebiet oder der Weiterbildung zum Erwerb der 
Fachkunde für bestimmte Untersuchungs- und Be
handlungsmethoden im Gebiet gelten Absatz 1 und 2 
entsprechend. 

§ 22 
Pflichten der Ärzte 

Wer eine Facharztbezeichnung führt, darf grund
sätzlich nur in diesem Gebiet tätig werden. Ärzte, 
die eine Schwerpunktbezeichnung führen, müssen 
auch im Schwerpunkt tätig sein. Daßeibe gilt für 
Ärzte, die mehr als eine Gebietsbezeichnung oder 
Schwerpunktbezeichnung führen. 

§ 23 
Übergangsbestimmungen 

(1) Die bisher ausgesprochenen Anerkennungen von 
Arztbezeichnungen bleiben gültig mit der Maßgabe, 
daß die in dieser Weiterbildungsordnung bestimmten 
entsprechenden Arztbezeichnungen zu führen sind. 

(la) Wird durch diese Weiterbildungsordnung der 
Inhalt des Fachgebietes, wie er durch den Inhalt der 
zur Weiterbildung im Gebiet zu vermittelnden ein
gehenden Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten 
gemäß § 5 Abs. 1 beschrieben wird, mit der Wir
kung geändert, daß bisher zu vermittelnde eingehen
de Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten entfal
len, so darf der Facharzt, der nach dem bisherigen 
Weiterbildungsrecht die Facharztanerkennung er
worben hat, die darauf bezogenen Methoden weiter
hin anwenden. Wird der Inhalt des Gebietes durch 
diese Weiterbildungsordnung mit der Wirkung ge
ändert, daß neue Methoden in den Inhalt des Gebie
tes aufgenommen werden, so darf der Facharzt, der 
nach der bisherigen Weiterbildungsordnung weiter
gebildet worden ist, diese Methoden ausführen, 
wenn er der Ärztekammer binnen eines Zeitraums 
von zwei Jahren nach lnkrafttreten dieser Weiterbil
dungsordnung eine hierauf bezogene Weiterbildung 
oder Fortbildung nachweist. 

(2) Wer vor Inkrafttreten dieser Weiterbildungsord
nung die Weiterbildung in einem Gebiet, einem 
Teilgebiet, einem Schwerpunkt oder in einem Be
reich nach der bisherigen Weiterbildungsordnung 
begonnen hat, darf diese nach der bisherigen Wei
terbildungsordnung abschließen. Für die Anerken
nung der Arztbezeichnungen gilt Absatz 1 entspre
chend. Daßelbe gilt für das lnkrafttreten von Nach
trägen zu dieser Weiterbildungsordnung. Anträge 
nach Satz 1 und 2 können jeweils nur innerhalb von 
acht Jahren nach Inkrafttreten der Änderung gestellt 
werden. 



(3) Wer bei Einführung einer neuen Arztbezeich
nung in diese Weiterbildungsordnung in dem Gebiet, 
Schwerpunkt oder Bereich, für das bzw. für den die
se Arztbezeichnung eingeführt worden ist, innerhalb 
der letzten acht Jahre vor der Einführung mindestens 
die gleiche Zeit regelmäßig an Weiterbildungsstätten 
oder vergleichbaren Einrichtungen tätig war, welche 
der jeweiligen Mindestdauer der Weiterbildung ent
spricht, kann auf Antrag die Anerkennung zum Füh
ren dieser Arztbezeichnung erhalten. Abweichendes 
ist in den Abschnitten I und li der Weiterbildungs
ordnung für einzelne Gebiete, Schwerpunkte oder 
Bereiche bestimmt. 
Der Antragsteller hat den Nachweis einer regelmä
ßigen Tätigkeit für die in Satz 1 angegebene Min
destdauer in dem jeweiligen Gebiet, Schwerpunkt 
oder Bereich zu erbringen. Aus dem Nachweis muss 
hervorgehen, daß der Antragsteller in dieser Zeit 
überwiegend im betreffenden Gebiet, Schwerpunkt 
oder Bereich tätig gewesen ist und dabei umfassende 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten erworben 
hat. 

(4) Bei Einführung von fakultativen Weiterbildun
gen im Gebiet sowie für die darauf bezogenen An
träge auf entsprechende Bescheinigungen gilt Absatz 
3 entsprechend. Bei Einführung einer Fachkunde im 
Gebiet kann ein Arzt auf Antrag die entsprechende 
Bescheinigung auch erhalten, wenn er innerhalb der 
letzten 4 Jahre vor Einführung entsprechende Tätig
keiten in ausreichendem Umfang ausgeübt und hier
bei die notwendigen Kenntnisse erworben hat. Der 
Antragsteller hat den Nachweis der ausreichenden 
Tätigkeit und der notwendigen Kenntnisse und Er
fahrungen gegenüber der Ärztekammer zu führen. 

(5) Weiterbildung in einem neuen Gebiet, Schwer
punkt, Bereich, einer Fachkunde oder fakultativen 
Weiterbildung, die innerhalb von drei Jahren nach 
Einführung der neuen Bezeichnung abgeleistet wird, 
kann auch dann angerechnet werden, wenn der wei
terbildende Arzt nicht gemäß § 8 zur Weiterbildung 
befugt war, die Weiterbildung aber nach ihrem In
halt den Bestimmungen dieser Weiterbildungsord
nung entspricht. 

(6) Die Befugnis zur Weiterbildung in einem neuen 
Gebiet, Schwerpunkt, Bereich, einer Fachkunde oder 
fakultativen Weiterbildung kann auch erteilt werden, 
wenn der Arzt die Anerkennung zum Führen der 
Bezeichnung nach Absatz 3 erhalten hat und über 
die dort geforderte Zeit regelmäßiger Tätigkeit hin-

aus mindestens drei weitere Jahre regelmäßig in dem 
entsprechenden Gebiet, Schwerpunkt oder Bereich 
tätig gewesen ist. 

(7) Anträge gemäß Absatz 3 und 4 sollen innerhalb 
von zwei Jahren nach Einführung einer neuen Be
zeichnung gestellt werden. 

§ 24 
Übergangsbestimmungen aus Anlass der 

Vereinigung Deutschlands 

( 1) Für Facharztanerkennungen und Anerkennungen 
als Subspezialist, die bisher in dem Teil Deutsch
lands erteilt wurden, in dem das Grundgesetz vor 
dem 3. Oktober 1990 nicht galt, sind die in § 2 ge
nannten Bezeichnungen zu führen, sofern die Fach
richtungen und Subspezialisierungsgebiete den in 
§ 2 genannten Gebieten und Schwerpunkten inhalt
lich entsprechen. Als inhaltlich entsprechende Ge
bietsbezeichnungen gelten: 

Anästhesiologie statt Anästhesiologie und 
Intensivtherapie 
Diagnostische Radiologie statt 
Radiologie/Diagnostik 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe statt 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
Laboratoriumsmedizin statt 
Pathobiochernie und Labordiagnostik 
Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie 
statt Mikrobiologie 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie statt 
Kieferchirurgie 
Nervenheilkunde statt 
Neurologie und Psychiatrie 
Pathologie statt 
Pathologische Anatomie 
Psychotherapeutische Medizin statt 
Psychotherapie 
Rechtsmedizin statt Gerichtliche Medizin 
Strahlentherapie statt Radiologieffherapie 
Transfusionsmedizin statt 
Blutspende und Transfusionswesen 

Als inhaltlich entsprechende Schwerpunkte gelten: 

Unfallchirurgie statt Traumatologie 
Kardiologie statt Kardiologie/Angiologie 
Pneumologie statt Pulmologie 



Die in § 6 genannten Bezeichnungen sind auch an
stelle solcher Bezeichnungen zu führen, die in dem 
in Satz 1 genannten Gebiet vor dem 3. Oktober 1990 
durch andere Bezeichnungen abgelöst wurden oder 
abgelöst werden konnten. Satz 1 gilt entsprechend. 

(2) Für Anerkennungen, die bisher in dem in Abs. 1 
Satz 1 genannten Gebiet erteilt wurden und denen 
inhaltlich keine Bezeichnung in § 2 dieser WbO 
entspricht, sind die bisherigen Bezeichnungen zu 
führen. Dies gilt für folgende Fachrichtungen: 

Immunologie 
Pathologische Physiologie 
Sozialhygiene 
Sportmedizin 

sowie weitere Fachrichtungen gern. § 3 Abs. 4 der 
Facharztordnung vom 11. August 1978 in der Fas
sung vom 15. April 1986 (Gesetzblatt der DDR Teil 
I Nummer 25/1978 und Nummer 16/86). 

Für die Bezeichnung Radiologie gilt § 25 Abs. 2 
entsprechend. 

Es gilt ferner für folgende Subspezialisierungsge
biete: 

Audiologie 
Diabetologie 
Herz- und Gefäßchirurgie 
Infektions- und Tropenmedizin 
Kindergastroenterologie 
Kinderhämatologie 
Kinder-Lungen- und -bronchialheilkunde 
Kindernephrologie 
Kinderneuraps ychiatrie 
Klinische Pharmakologie 
Phoniatrie 

sowie weitere Subspezialisierungsgebiete, die in § 2 
dieser Weiterbildungsordnung nicht genannt sind. 
Die Anerkennungen als Subspezialist dürfen nur 
zusammen mit der entsprechenden Gebiets oder 
Facharztbezeichnung geführt werden" . 

(3) Für Studenten und Weiterbildungsassistenten, 
mit denen bis zum 1. Juli 1991 bereits auf die Be
stimmungen der DDR zur Facharztweiterbildung 
bezogene, inhaltlich anderslautende Weiterbildungs
vereinbarungen und -verträge geschlossen wurden, 
gilt, daß deren Weiterbildungen entsprechend den 

Inhaltsregelungen dieser Vereinbarungen und Ver
träge weitergeführt werden können. 
Für das abschließende Anerkennungsverfahren gel
ten die Bestimmungen dieser Weiterbildungsord
nung. Für die Bezeichnung, unter der die Anerken
nung erteilt wird, gelten Abs. 1 und Abs. 2. 

(4) Übergangsbestimmungen, die am 3. Oktober 
1990 in dem in Abs. 1 Satz 1 genannten Gebiet noch 
nicht abgelaufen waren, gelten bis zum vorgesehe
nen Ablauf weiter. 

§ 25 
Übergangsbestimmungen für einzelne Gebiete, 

Teilgebiete oder Bereiche 

(1) Wer am 1. Dezember 1989 die Bezeichnung 
"Lungenarzt" oder "Arzt für Lungen- und Bron
chialheilkunde" führte, ist berechtigt, sie beizube
halten. 

Auf Antrag kann ein Arzt unter Aufgabe des Rech
tes zum Führen der Bezeichnung "Lungenarzt" oder 
"Arzt für Lungen- und Bronchialheilkunde" die Be
rechtigung erhalten, die Bezeichnung "Inter
nist/Lungen- und Bronchialheilkunde" zu führen, 
wenn er im Zeitpunkt der Antragstellung nach Ge
bietsanerkennung mindestens drei Jahre in der Lun
genheilkunde oder in der Inneren Medizin tätig ge
wesen ist. In diesem Falle darf der Arzt die Gebiets
bezeichnung nur zusammen mit der Schwerpunktbe
zeichnung führen. 

Ärzte, die die Gebietsbezeichnung "Lungenarzt" 
oder "Arzt für Lungen- und Bronchialheilkunde" 
beibehalten, können bei Vorliegen der weiteren Vor
aussetzungen, abweichend von den Regelungen des 
§ 8 Abs. 2 Satz 4 zur Leitung der Weiterbildung im 
Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde be
fugt werden. 

(2) Wer am 1. Dezember 1989 die Bezeichnung 
"Radiologe", "Arzt für Radiologie" oder "Arzt für 
Radiologische Diagnostik" führte, ist berechtigt, sie 
beizubehalten. Auf Antrag kann der Arzt unter Ver
zicht auf das Recht zum Führen der Bezeichnung 
"Radiologie", "Arzt für Radiologie oder "Arzt für 
Radiologische Diagnostik" die Berechtigung erhal
ten, die Bezeichnung "Arzt für Diagnostische Ra
diologie" oder "Facharzt für Diagnostische Radiolo
gie" zu führen . 



Wer am 1. Dezember 1989 als Radiologe die Teil
gebietsbezeichnung "Strahlentherapie" führte, ist 
berechtigt, sie beizubehalten. Auf Antrag kann der 
Arzt unter Aufgabe des Rechtes zum Führen der 
Gebietsbezeichnung für "Radiologie" und der Teil
gebietsbezeichnung "Strahlentherapie" die Berechti
gung erhalten, die Bezeichnung "Arzt für Strahlen
therapie" oder "Facharzt für Strahlentherapie" zu 
führen. 

(3) Wer am 1. Dezember 1989 im Teilgebiet Kinder
radiologie mindestens fünf Jahre regelmäßig tätig 
war, ohne Radiologe zu sein, kann auf Antrag die 
Anerkennung zum Führen der Bezeichnung "Arzt 
für Diagnostische Radiologie" erhalten, jedoch nur 
in Verbindung mit der Schwerpunktsbezeichnung 
"Kinderradiologie". In diesem Fall darf der Arzt die 
Gebietsbezeichnung nur zusammen mit der Schwer
punktbezeichnung führen. Der Arzt muss sich ge
genüber der Ärztekammer verpflichten, die Berufs
ausübung im Gebiet der Diagnostischen Radiologie 
auf den Schwerpunkt der Kinderradiologie zu be
schränken. Für den Radiologen ist abweichend von 
§ 23 Abs. 3 eine regelmäßige Tätigkeit in der Kin
derradiologie von drei Jahren erforderlich. 
Entsprechendes gilt für das Teilgebiet "Neuroradio
logie". 

( 4) Wer am 1. Dezember 1989 die Bezeichnung 
"Pathologe" oder "Arzt für Pathologie" mit der Teil
gebietsbezeichnung "Neuropathologie" führte, kann 
auf Antrag die Anerkennung zum Führen der Be
zeichnung "Neuropathologe" oder "Arzt für Neuro
pathologie" oder "Facharzt für Neuropathologie" 
erhalten. 

(5) Wer am 1. Dezember 1989 die Bezeichnung 
"Pharmakologe" oder "Arzt für Pharmakologie" mit 
der Teilgebietsbezeichnung "Klinische Pharmakolo
gie" führte, kann auf Antrag die Anerkennung zum 
Führen der Bezeichnung "Arzt für Klinische Phar
makologie" oder "Facharzt für Klinische Pharma
kologie" erhalten. 

(6) Wer am 1. Dezember 1989 die Bezeichnung 
"Arzt für Neurologie und Psychiatrie" führte, ist 
berechtigt, sie beizubehalten. 
(7) Wer am 30. Juni 1991 die Facharztbezeichnung 
"Neurologie und Psychiatrie" oder die Facharztbe
zeichnung "Kinderheilkunde" jeweils mit der Sub
spezialisierung "Kinderneuropsychiatrie" führte, 
kann auf Antrag die Anerkennung zum Führen der 

Bezeichnung "Arzt für Kinder- und Jugendpsychia
trie" oder "Facharzt für Kinder- und Jugendpsychia
trie" erhalten. 

(8) Wer am 30. Juni 1991 

a) die Facharztbezeichnung für Humangenetik 
führte , kann auf Antrag die Anerkennung 
zum Führen der Zusatzbezeichnung "Medi
zinische Genetik" erhalten, 

b) die Facharztbezeichnpng für Psychotherapie 
führte, kann auf Antrag die Anerkennung 
zum Führen der Zusatzbezeichnung 
"Psychotherapie" erhalten. 

c) die Facharztbezeichnung für Sozialhygiene 
führte, kann auf Antrag die Anerkennung 
zum Führen der Zusatzbezeichnung 
"Sozialmedizin" erhalten, 

d) die Facharztbezeichnung für Sportmedizin 
führte, kann auf Antrag die Anerkennung 
zum Führen der Zusatzbezeichnung "Sport
medizin" erhalten. 

e) die Facharztbezeichnung für Physiotherapie 
führte, kann auf Antrag die Anerkennung 
zum Führen der Zusatzbezeichnung "Physi
kali sche Therapie" erhalten. 

(9) Wer am 30. Juni 1991 die Subspezialisierungs
bezeichung Infektions- und Tropenmedizin führte , 
kann auf Antrag die Anerkennung zum Führen der 
Zusatzbezeichnung "Tropenmedizin" erhalten. 

(10) Wer am 30. Juni 1991 

a) eine Anerkennung als Facharzt mit staatli
cher Anerkennung als Betriebsarzt besaß, 
kann auf Antrag die Anerkennung zum Füh
ren der Zusatzbezeichnung "Betriebsmedi
zin" erhalten, 

b) die staatliche Anerkennung als Sportarzt be
saß, kann auf Antrag die Anerkennung zum 
Führen der Zusatzbezeichnung "Sportmedi
zin" erhalten. 

(11) Wer am 30. Juni 1991 berechtigt war, die Teil
gebietsbezeichnung "Kinderchirurgie" zu führen, 
kann auf Antrag die Anerkennung zum Führen der 
Gebietsbezeichnung "Kinderchirurgie" erhalten. 

(12) Wer am 30. Juni 1991 berechtigt war, die Teil
gebietsbezeichnung "Thorax- und Kardiovaskula-



chirurgie" zu führen, kann auf Antrag die Anerken
nung zum Führen der Gebietsbezeichnung "Herz
chirurgie" erhalten. 

(13) Anträge zur Umstellung von Bezeichnungen 
gern. Abs. 1 bis 12 konnten bis zum 31.12.1994 ge
stellt werden. 

(14) Die Absätze 1, 2, 4 bis 6 gelten auch, wenn die 
Weiterbildung gemäß § 23 Abs. 2 abgeschlossen 
wird. 
Die Absätze 7 bis 12 gelten auch, wenn die Weiter
bildung nach § 24 Abs. 3 abgeschlossen wird. 
In diesen Fällen sind Anträge zur Umstellung von 
Bezeichnungen innerhalb von zwei Jahren nach der 
Anerkennung zu stellen. 

§ 26 
Übergangsbestimmungen für neue 

Bezeichnungen 

(1) Wer bei lokrafttreten dieser Weiterbildungsord
nung zusammen mit der bisherigen Gebietsbezeich
nung im Gebiet der Chirurgie eine der bisherigen 
Teilgebietsbezeichnungen der Chirurgie (Gefäßchir
urgie, Kinderchirurgie, Plastische Chirurgie, Thorax
und Kardiovaskularchirurgie, Unfallchirurgie) führt, 
kann sie beibehalten. 
Auf Antrag erhält er das Recht, unter Verzicht auf 
das Recht zum Führen der Bezeichnung "Facharzt 
für Chirurgie" oder "Arzt für Chirurgie" oder "Chir
urg" und die bisher geführte Teilgebietsbezeichnung 
eine der nachstehenden Facharztbezeichnungen zu 
führen, wenn er berechtigt war, eine der nachstehend 
genannten Teilgebietsbezeichnungen zur führen und 
in diesem Teilgebiet mindestens 2 Jahre überwie
gend tätig war: 

1. bei Teilgebietsbezeichnung "Kinderchirurgie" 
die Facharztbezeichnung für "Kinderchirur
gie"; 

2. bei Teilgebietsbezeichnung "Plastische Chir
urgie" die Facharztbezeichnung für "Plasti
sche Chirurgie"; 

3. bei Teilgebietsbezeichnung "Thorax- und 
Kardiovaskularchirurgie" die Facharztbe
zeichnung für "Herzchirurgie". 

(2) Wer bei Irrkrafttreten dieser Weiterbildungsord
nung die Teilgebietsbezeichnung "Phoniatrie und 
Pädaudiologie" führt, kann sie beibehalten. Auf An
trag erhält er das Recht zum Führen der Bezeich
nung "Facharzt für Phoniatrie und Pädaudiologie". 

(3) Wer bei lokrafttreten dieser Weiterbildungsord
nung die Zusatzbezeichnung "Transfusionsmedizin" 
führt, kann sie beibehalten. Auf Antrag erhält er das 
Recht zum Führen der Zusatzbezeichnung "Blut
transfusionswesen". Die Anerkennung als "Facharzt 
für Transfusionsmedizin" für Inhaber der bisherigen 
Zusatzbezeichnung "Transfusionsmedizin" richtet 
sich nach § 23 Absatz 3. 

(4) Wer bei lokrafttreten dieser Weiterbildungsord
nung die Bezeichnung "Arzt für Physiotherapie" 
führt, ist berechtigt, sie beizubehalten. Auf Antrag 
kann der Arzt unter Aufgabe des Rechts zum Führen 
der Gebietsbezeichnung die Berechtigung erhalten, 
die Bezeichnung "Facharzt für Physikalische und 
Rehabilitative Medizin" zu führen. 

(5) Wer die Bezeichnung "Psychiater" oder "Arzt 
für Psychiatrie" oder "Arzt für Neurologie und 
Psychiatrie" führt, kann sie beibehalten. Auf Antrag 
erhält er das Recht, die Facharztbezeichnung "Fach
arzt für Psychiatrie und Psychotherapie" zu führen, 
wenn er die Zusatzbezeichnung "Psychotherapie" 
führen darf. 
Wer die Facharztbezeichnung für "Kinder- und Jun
gendpsychiatrie" und die Zusatzbezeichnung "Psy
chotherapie" führt, erhält auf Antrag das Recht, die 
Facharztbezeichnung "Kinder- und Jugendpsychia
trie und -psychotherapie" zu führen. 

Wer bei Irrkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung 
die Subspezialisierungsbezeichnung Kinderneu
ropsychiatrie in Verbindung mit der Facharztbe
zeichnung Neurologie und Psychiatrie oder der 
Facharztbezeichnung Kinderheilkunde und außer
dem die Bezeichnung Facharzt für Psychotherapie 
führt, erhält auf Antrag das Recht, die Bezeichnung 
"Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -
psychotherapie" zu führen. 



(6) Wer bei lokrafttreten dieser Weiterbildungsord
nung die Zusatzbezeichnungen "Psychoanalyse" 
oder "Psychotherapie" führt, kann sie beibehalten. Er 
erhält auf Antrag das Recht, die Bezeichnung "Fach
arzt für Psychotherapeutische Medizin" zu führen, 
wenn er nach Erwerb der Zusatzbezeichnung über 
einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren über
wiegend Psychotherapie ausgeübt hat. 

(7) Anträge nach Abs. 1 bis 3 sollen innerhalb von 
zwei Jahren nach lokrafttreten dieser Weiterbil
dungsordnung gestellt werden. 

Anträge nach Abs. 6 sollen innerhalb von 5 Jahren 
nach lokrafttreten dieser Weiterbildungsordnung 
gestellt werden. 

§ 27 
Fachzahnärzte und Ärzte ohne 

Gebietsbezeichnung 

(1) Wer gemäß § 10a der Bundesärzteordnung als 
Fachzahnarzt für Kieferchirurgie eine unbefristete 
Erlaubnis zur Ausübung des ärztlichen Berufs auf 
dem Gebiet der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie er
halten hat, erhält auf Antrag das Recht zum Führen 
der Bezeichnung "Facharzt für Mund-Kiefer
Gesichtschirurgie" oder "Mund-Kiefer-Gesichts
chirurg". 
Andere Fachzahnärzte, die eine Erlaubnis nach 
§ 10 a Bundesärzteordnung besitzen, können auf 
Antrag das Recht erhalten, eine dem Inhalt ihrer 
Erlaubnis entsprechende Facharztbezeichnung zu 
führen, wenn sie eine gleichwertige Qualifikation 
nachweisen und im Fachgebiet voll umfänglich tätig 
sein dürfen. 
(2) Ärzte ohne Gebietsbezeichnung (einschließlich 
Praktische Ärzte), die bei Inkrafttreten dieser Wei
terbildungsordnung in eigener Praxis tätig sind und 
während der letzten 8 Jahre mindestens 6 Jahre all
gemeinmedizinisch tätig waren, erhalten auf Antrag 
das Recht zum Führen der Bezeichnung "Facharzt 
für Allgemeinmedizin". Der Antragsteller hat den 
Nachweis einer regelmäßigen Tätigkeit für diese 
Zeit zu erbringen. Dabei können auch Tätigkeiten in 
Krankenhäusern anerkannt werden, wenn diese nach 
Abschnitt I dieser Weiterbildungsordnung für die 
Allgemeinmedizin anrechnungsfähig sind. 

(3) Anträge nach Abs. 1 und 2 sollen innerhalb von 
2 Jahren nach lokrafttreten dieser Weiterbildungs
ordnung gestellt werden. 

§ 28 
lokrafttreten 

(1) Diese Weiterbildungsordnung tritt am Tage nach 
der Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Weiterbildungsordnung der 
Ärztekammer Berlin vom 1. Februar 1989 (ABI. S. 
2329), zuletzt geändert durch den 3. Nachtrag vom 
5. November 1992 (ABI. 1993 S. 1380) außer Kraft. 



Abschnitt I 
GEBIETE, FACHKUNDEN, FAKULTATIVE 
WEITERBILDUNGEN, SCHWERPUNKTE 

1. Allgemeinmedizin 

Definition: 
Die Allgemeinmedizin umfaßt die lebensbegleitende 
hausärztliche Betreuung von Menschen jeden Alters 
bei jeder Art der Gesundheitsstörung, unter Berück
sichtigung der biologischen, psychischen und sozia
len Dimensionen ihrer gesundheitlichen Leiden, 
Probleme oder Gefährdungen und die medizinische 
Kompetenz zur Entscheidung über das Hinzuziehen 
anderer Ärzte und Angehöriger von Fachberufen im 
Gesundheitswesen. Sie umfaßt die patientenzen
trierte Integration der medizinischen, psychischen 
und sozialen Hilfen im Krankheitsfall , auch unter 
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Dazu gehö
ren auch die Betreuung von akut oder chronisch Er
~ankten , die Vorsorge und Gesundheitsberatung, 
die Früherkennung von Krankheiten, die Einleitung 
von Rehabilitationsmaßnahmen, die Zusammenar
beit mit allen Personen und Institutionen, die für die 
gesundhe~tliche Betreuung der Patienten Bedeutung 
haben, die Unterstützung gemeindenaher gesund
heitsfördernder Aktivitäten, die Zusammenführung 
aller medizinisch wichtigen Daten des Patienten. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1 . 

1 Y2 Jahr Allgemeinmedizin. 

1 Jahr Innere Medizin im Stationsdienst sowie min
destens ein weiteres Y2 Jahr im Stationsdienst in In
nerer Medizin oder in den anderen aufgefiihrten 
Fachgebieten. 

Y2 Jahr Chirurgie. 

Y2 Jahr Kinderheilkunde oder ein anderes Gebiet mit 
direktem Patientenbezug. 

1 Y2 Jahre Weiterbildung, wobei auch Weiterbil
dungsabschnitte von mindestens 3 Monaten ange
rechnet werden können. Anrechnungsfähig auf die
sen Weiterbildungsabschnitt sind jeweils bis zu 

1 Y2 Jahre Allgemeinmedizin oder Innere 
Medizin 
1 Jahr Frauenheilkunde und Geburtshil
fe oder Kinderheilkunde oder Orthopädie 
Y2 Jahr Anästhesiologie oder Arbeitsmedizin 
oder Augenheilkunde oder Chirurgie oder 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde oder Haut- und 
Geschlechtskrankheiten oder Kinderchirur
gie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
- psychotherapie oder Nervenheilkunde oder 
Neurologie oder Physikalische und Rehabi
litative Medizin oder Psychiatrie und Psy
chotherapie oder Psychotherapeutische Me
dizin oder Urologie. 

Teilnahme an Kursen von insgesamt 80 Stunden. 

Für den Fall, daß der Nachweis des Y2 Jahres Kin
derheilkunde nicht erbracht werden kann, ist die 
Teilnahme an einem Kursus Pädiatrie nachzuweisen. 

Bis zu 3 Y2 Jahren der Weiterbildung können bei 
niedergelassenen Ärzten abgeleistet werden. 



Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Gesundheitsförderung, Prävention, Früherkennung 
von Krankheiten, Beratung, Diagnostik und Thera
pie, insbesondere beim unausgelesenen Krankengut 
unter Berücksichtigung der biologischen, psychi
schen und sozialen Dimensionen, in der Langzeitbe
treuung chronisch Kranker, in den Maßnahmen der 
ersten ärztlichen Hilfe beim Notfallpatienten, der 
Integration medizinischer, sozialer, pflegerischer 
und psychischer Hilfen einschließlich der Rehabili
tation in den Behandlungsplan unter Einbezug des 
famj]iären und sozialen Umfeldes des Patienten. 

Hierzu gehören in der Allgemeinmedizin 

1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig
keiten im Hinblick auf eine hausärztliche Tätig
keit in 

der allgemeinmedizinischen Diagnostik, 
Therapie und Beratung bei allen auftretenden 
Gesundheitsstörungen im unausgelesenen 
Krankengut einschließlich der aUgemeinme
dizinischen Akut- und Notfallversorgung 
unter besonderer Berücksichtigung der ab
wendbar gefährlichen Verläufe 
der Koordinierung der ärztlichen Behandlung 
gegebenenfalls einschließlich der Spezialisti
schen Diagnostik und Therapie, auch durch 
Zusammenführen, Bewerten und Aufbewah
ren der Befunde sowie durch Führung des 
Patienten im medizinischen Versorgungssy
stems 
der Einbeziehung weiterer ärztlicher, pflege
rischer und sozialer Hilfen in die Behandlung 
der Gesundheitsberatung, der Früherkennung 
von Gesundheitsstörungen, der Prävention 
einschließlich des Impfwesens, der Einlei
tung und Durchführung rehabilitativer Maß
nahmen und Verfahren sowie der Nachsorge 
der Familienmedizin und den Besonderheiten 
ärztlicher Behandlung von Patienten in ihrem 
häuslichen Milieu, in Pflegeeinrichtungen 
sowie in ihrem weiteren sozialen Umfeld, 
auch im Rahmen der Hausbesuchstätigkeit 
der Vermeidung von Gesundheitsrisiken für 
Patienten durch Abwägung von Nutzen und 
Risiken diagnostischer und therapeutischer 
Maßnahmen 
der gemeindenahen Vernetzung von gesund
heitsfördernden Maßnahmen sowie in der 

Erkennung und Beurteilung der Auswirkun
gen von Noxen aus der Umwelt und am Ar
beitsplatz 
der hausarztspezifischen Kommunikation 
der Behandlung und ärztlichen Betreuung 
chronisch Kranker, multimorbider und ster
bender Patienten 
den hausärztlichen Besonderheiten der Dia
gnostik und Therapie geriatrischer Patienten 
einschließlich der geriatrischen Rehabilitati
on 
der hausärztlichen psychiatrischen und psy
chosomatischen Versorgung einschließlich 
der Krisenintervention sowie der Grundzüge 
der Beratung und Führung Suchtkranker 
der Begutachtung und Bewertung der Lei
stungsfähigkeit und Belastbarkeit, der Ar
beitsfähigkeit, der Berufs- und Erwerbsfä
higkeit sowie der Pflegebedürftigkeit 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka einschließlich der Dauerthe
rapie chronisch Kranker, der Probleme der 
Mehrfachverordnungen, der Risiken des 
Arzneimittelmissbrauchs sowie der gesetzli
chen Auflagen bei der Arzneimittelver
schreibung und Arzneimittelprüfung unter 
den Bedingungen der hausärztlichen Praxis 
und den hierbei zu beachtenden ethischen 
Grundsätzen 
den Grundsätzen der Qualitätssicherung in 
der Allgemeinmedizin 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägigen Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Sozialrecht, Kran
kenkassenverträge, Rentenversicherung, Un
fallversicherung, Mutterschutzgesetz, Ju
gend- und Arbeitsschutzgesetz und andere 
Bestimmungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
Diagnostik und Therapie akuter Notfälle ein
schließlich Wiederbelebung 
der Indikation, Durchführung und Bewertung 
der Basis-, Kreislauf- und der Lungenfunkti
onsdiagnostik zum Ausschluss von Lungen
ventilationsstörungen (Ruhespirographie) 
einschließlich der hierfür erforderlichen ap
parativen Untersuchungen im Rahmen der 
hausärztlichen Versorgung 
der physikalischen Therapie einschließlich 
der Gerätekunde im Rahmen der hausärztli
chen Versorgung und 



der Indikation zur Dokumentation von Ultra
schalluntersuchungen innerer Organe ein
schließlich der ableitenden Harnwege und 
der Prostata im Rahmen der hausärztlichen 
Versorgung 
der Indikation, Durchführung, Bewertung 
und Dokumentation von Doppler-Unter
suchungen der peripheren Gefäße im Rah
men der hausärztlichen Versorgung 
der Prokto-/Rektoskopie 
der Beherrschung der für die hausärztliche 
Versorgung erforderlichen instrumentellen 
Techniken einschließlich der Punktionen so
wie der Infusionstechnik 
den für die hausärztliche Versorgung erfor
derlichen Techniken der Wundversorgung 
und der Wundbehandlung, der Inzision, Ex
traktion, Exstirpation, Probeexzision bei in 
der allgemeinärztlichen Praxis zu versorgen
den Verletzungen und Erkrankungen auch 
unter Anwendung der Lokal- und peripheren 
Leitungsanästhesie 
der Behandlung mit ruhigstellenden Schie
nen, mit starren und funktionellen Verbänden 
im Rahmen der hausärztlichen Versorgung 
der Versorgung Unfallverletzter und Erstver
sorgung chirurgischer Notfälle einschließlich 
der Organisationen begleitender und weiter
führender Maßnahmen 
der Schmerzbehandlung bei akuten und 
chronischen Schmerzen, die keinen eigen
ständigen Krankheitswert haben 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probeentnahme und der sachgerechten 
Probenbehandlung von Körperflüssigkeiten 
und Ausscheidungen für das allgemeine La
bor des Gebietes sowie in der Einordnung 
der Befunde in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie die Bewer
tung der Befunde 

2. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die Durchführung der Laboruntersuchungen 
die Durchführung und Bewertung von Ultra
schalluntersuchungen innerer Organe ein
schließlich der ableitenden Harnwege und 
der Prostata im Rahmen der hausärztlichen 
Versorgung 
Vorsorgeuntersuchungen (U2 bis U6, Jl) im 
Kindesalter 
spezifische Maßnahmen für die Früherken
nung von Krankheiten 

l.A Fachkunde 

l.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Allgemeinmedizin 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgefiihrten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchfiihrung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: Y2 Jahr 

l.A.2 Fachkunde Suchtmedizinische Grundversor
gung 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Prävention, Diagnostik, Therapie und Frührehabili
tation von Suchterkrankungen, welche über die im 
jeweiligen Gebiet aufgeführten Inhalte hinausgehen, 
insbesondere in der Entzugs- und Substitutionsbe
handlung im Rahmen eines Behandlungskonzeptes. 
Krisenintervention, Pharmakatherapie und Psycho
therapie der Sucht und ihrer Folgen sowie in der 
Organisation der Frührehabilitation, den allgemeinen 
und speziellen Rechtsvorschriften, den Sozialmedi
zinischen Möglichkeiten der Suchtbehandlung, dem 
Versicherungs- und Rentenwesen sowie dem Soziai
hilfebereich. 

Mindestdauer der Weiterbildung: Teilnahme an ei
nem Kurs über suchtmedizinische Grundversorgung 
von 50 Stunden Dauer. 



l.B Fakultative Weiterbildung 

l.B.l Fakultative Weiterbildung "Klinische Geria
trie" 

Definition: 
Die Klinische Geriatrie umfaßt Prävention, Erken
nung, Behandlung und Rehabilitation körperlicher 
und seelischer Erkrankungen im biologisch fortge
schrittenen Lebensalter, die in besonderem Maße zu 
dauernden Behinderungen und dem Verlust der 
Selbständigkeit führen, unter Anwendung der spezi
fischen geriatrischen Methodik in stationären Ein
richtungen mit dem Ziel der Wiederherstellung 
größtmöglicher Selbständigkeit. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1 . 

1 V2 Jahre der Weiterbildung in der Klinischen Ge
riatrie müssen zusätzlich zur Gebietsweiterbildung 
abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie und Sym
ptomatologie von Erkrankungen und Behinderungen 
des höheren Lebensalters. 

Hierzu gehören in der Klinischen Geriatrie 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie 
und Symptomatologie von Erkrankungen und 
Behinderungen des höheren Lebensalter 
den speziellen geriatrisch relevanten diagno
stischen V erfahren 
der speziellen geriatrischen Therapie von 
körperlichen und seelischen Erkrankungen 
im biologisch fortgeschrittenen Lebensalter 
der Behandlung der Stuhl- und Urininkonti
nenz 
den speziellen pharmakadynamischen Be
sonderheiten und der Dosierung von Arz
neimitteln sowie der Medikamenteninterak
tionen bei Mehrfachverordnungen 
altersadäquater Ernährung und Diätetik 

physio- und ergotherapeutischen, protheti
schen und logopädischen Maßnahmen 
der Reintegration zur Bewältigung der All
tagsprobleme 
der Geroprophylaxe einschließlich der Er
nährungsberatung und Hygieneberatung 
der Sozialmedizin, insbesondere der Nutzung 
sozialer Einrichtungen zur Wiedereingliede
rung und der Möglichkeiten teilstationärer 
Behandlung und externer Hilfen 
der Anleitung des therapeutischen Teams 
den Einweisungsmodalitäten nach den ent
sprechenden gesetzlichen Grundlagen 
dem Versicherungs- und Rentenwesen und 
Sozialhilfebereich 

2. Anästhesiologie 

Definition: 
Die Anästhesiologie umfaßt die allgemeine und lo
kale Anästhesie einschließlich deren Vor- und 
Nachbehandlung, die Aufrechterhaltung der vitalen 
Funktionen während operativer Eingriffe, die Wie
derbelebung sowie die Intensivmedizin und die 
Schmerztherapie in Zusammenarbeit mit den für das 
Grundleiden zuständigen Ärzten. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon 1 Jahr in der nichtspeziellen anästhesiologi
schen Intensivmedizin. 

4 Jahre im operativen Bereich. 

Angerechnet werden können auf die 4-jährige Wei
terbildung im operativen Bereich bis zu 1 Jahr Wei
terbildung in der Chirurgie oder Herzchirurgie oder 
Innere Medizin oder Kinderchirurgie oder Klinische 
Pharmakologie oder Pharmakologie und Toxikolo
gie oder Physiologie oder Transfusionsmedizin. 
Angerechnet werden können auf das 1 Jahr Weiter
bildung in der nichtspeziellen anästhesiologischen 
Intensivmedizin V2 Jahr in der Intensivmedizin in der 
Chirurgie oder Herzchirurgie oder Innere Medizin 
oder Kinderchirurgie oder Kinderheilkunde oder 
Neurochirurgie. 



1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Durchführung von Narkosen unter Berücksichtigung 
sämtlicher einschlägiger Verfahren bei Eingriffen 
aus den verschiedenen operativen Gebieten, in den 
Verfahren der Lokal- und Leitungsanästhesie, den 
Maßnahmen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung und 
zur Schockbehandlung, der Dauerbeatmung mit Re
spiratoren, sowie der Transfusions- und Infusi
onstherapie, der Einleitung weiterer diagnostischer 
und therapeutischer Maßnahmen und in den theore
tischen und medizinischen Grundlagen des Gebietes. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Röntgendiagnostik der Thoraxorgane sowie die Ver
giftungsbehandlung, die Tracheotomie und notfall
mäßige Schrittmacheranwendung. 

Hierzu gehören in der Anästhesiologie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
den pathophysiologischen Grundlagen zur 
Beurteilung der Operabilität und der Auswir
kungen des operativen Eingriffes 
Erkennung und Behandlung von Störungen 
des Wasser-, Elektrolyt- und Säure-Basen
Haushaltes 
den pathophysiologischen Grundlagen und 
Techniken der Herz-Lungen-Wiederbelebung 
und der Schockbehandlung in allen Altersstu
fen 
den pathophysiologischen Grundlagen und 
Techniken der nichtspeziellen Intensivmedi
zin des Gebietes mit der Aufrechterhaltung 
und Wiederherstellung der vitalen Funktionen 
einschließlich der pathophysiologischen 
Grundlagen und Techniken der Infusionsbe
handlung 
den fachspezfischen Grundlagen der Ernäh
rungsmedizin 
den pathophysiologischen Grundlagen und 
Techniken der prä- und postoperativen 
Atemtherapie 
dem Bluttransfusionswesen 
der Durchführung 

der künstlichen Beatmung mittels Atemspen
de und einfacher Beatmungsgeräte, der oralen 
und nasalen Intubation, der Notfallbroncho
skopie, der Dauerbeatmung unter Anwendung 
maschineller Respiratoren und der Beurtei
lung von Analysen der Blutgase und des Säu
ren-Basen-Haushaltes 
der Maßnahmen beim Herz
Kreislaufstillstand einschließlich der Atem
spende, der externen Herzdruckmassage und 
der Anwendung elektrotherapeutischer Ver
fahren 
der interdisziplinären Therapie von Schmerz
zuständen mit den Methoden des Gebietes 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor des 
Gebietes sowie in der Einordnung der Befun
de in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des speziel
len Labors des Gebietes sowie der Bewertung 
der Befunde 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Auflagen 
bei der Arzneimittelverschreibung und Arz
neimittelprüfung sowie die hierbei zu beach
tenden ethischen Grundsätze 
der Dokumentation von Befunden, im ärztli
chen Berichtswesen, einschlägigen Bestim
mungen der Sozialgesetzgebung (Reichsver
sicherungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kran
kenkassenverträge, Rentenversicherung, Un
fallversicherung, Mutterschutzgesetz, Jugend
und Arbeitsschutzgesetz und andere Bestim-

mungen einschließlich der Medizin
Geräteverordnung) und für die Arzt
Patienten-Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
einer Mindestzahl selbständig durchgeführter 
Anästhesien 
in den chirurgischen Gebieten und Schwer
punkten 



in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe unter 
Einbeziehung von Anästhesien bei Kaiser
schnitten 
bei operativen Eingriffen bei Säuglingen und 
Kleinkindern bis zum vollendeten 5. Lebens
jahr 
bei Anästhesien in wenigstens 2 weiteren ope
rativen Gebieten unter Einbeziehung von Ein
griffen im Kopf-Halsbereich 
einer Mindestzahl selbständig durchgeführter 
peripherer Regionalanästhesien und rücken
marksnaher Regionalanästhesien 
der Mitwirkung bei Anästhesien für intratho
rakale Eingriffe 
der Lungenfunktionsdiagnostik 
der EKG-Diagnostik, soweit sie für die Fest
legung des Anästhesieverfahrens und die Pa
tientenüberwachung während der Anästhesie 
oder im Rahmen der Intensivmedizin erfor
derlich ist 
in der psychosomatischen Grundversorgung 
in der Qualitätssicherung ärztlicher Berufs
ausübung 

l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die Röntgendiagnostik der Thoraxorgane 
die Behandlung von Vergiftungen, die Tra
cheotomie und notfallmäßige Anwendung 
von Schrittmachern 
die Durchführung der Laboruntersuchungen 

2.A. Fachkunden 

2.A.l. Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Anästhesiologie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgefiihrten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchfiihrung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: ~ Jahr 

2.B. Fakultative Weiterbildung 

2.B.l Fakultative Weiterbildung in der "Speziellen 
Anästhesiologischen Intensivmedizin" 

Definition: 
Die Spezielle Anästhesiologische Intensivmedizin 
umfaßt in Zusammenarbeit mit den für das Grund
leiden zuständigen Ärzten die Intensivüberwachung 
und Intensivbehandlung von Patienten, deren Vital
funktionen oder Organfunktionen in lebensbedrohli
cher Weise gestört sind und durch intensivtherapeu
tische Verfahren unterstützt oder aufrechterhalten 
werden müssen. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Jahr der Weiterbildung in der Speziellen Anästhe
siologischen Intensivmedizin muss zusätzlich zur 
Gebietsweiterbildung abgeleistet werden. 

Angerechnet werden können 12 Monate Intensivme
dizin während der Weiterbildung in Anästhesiologie. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausge
hen, in den theoretischen Grundlagen und der prakti
schen Durchführung der Intensivüberwachung und 
Intensivbehandlung des Gebietes einschließlich der 
Beatmungsverfahren, Ernährungsregimes und spezi
ellen intensivmedizinischen Verfahren des Gebietes. 

Hierzu gehören in der Speziellen Anästhesiologi
schen Intensivmedizin 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der differenzierten Beatmungstechnik ein
schließlich der Beatmungsentwöhnung, ins
besondere bei Langzeitbeatmung, sowie den 
für die Beatmung notwendigen Analgesie
rungs- und Sedierungsverfahren 
den extrakorporalen Ersatzverfahren bei 
akutem Organversagen 
der diagnostischen und therapeutischen 
Bronchoskopie 
der differenzierten Elektrotherapie des Her
zens 



den differenzierten Punktions- und Kathete
risierungstechniken des Gefäßsystems ein
schließlich hierbei durchführbarer Meßver
fahren 
der differenzierten Intensivtherapie bei oder 
nach Operationen, Traumata und bei Organ
versagen einschließlich der Herz-Lungen
Wiederbelebung 
der interdisziplinären Behandlungskoordina
tion mit den für das Grundleiden zuständigen 
Ärzten 

l.l.Verrnittlung und Erwerb spezieller Kenntnisse 
über 

betriebliche, organisatorische sowie rechtli
che und ethische Aspekte der Intensivmedi
Zin 

die nichtoperative Intensivüberwachung und 
-behandlung 

3. Anatomie 

Definition: 
Die Anatomie umfaßt den normalen Bau und Zu
stand des Körpers mit seinen Geweben und Organen 
einschließlich systematischer und topographisch
funktioneller Aspekte sowie die Embryolo
giefferatologie. 

Weiterbildungszeit 
4 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

Angerechnet werden können bis zu 1 Jahr Weiter
bildung in Neuropathologie oder Pathologie oder bis 
zu V2 Jahr Weiterbildung in Chirurgie oder Frauen
heilkunde und Geburtshilfe oder Hals-Nasen
Ohrenheilkunde oder Herzchirurgie oder Innere Me
dizin oder Kinderchirurgie oder Kinderheilkunde 
oder Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie oder Neuro
chirurgie oder Neurologie oder Orthopädie oder 
Rechtsmedizin oder Urologie. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den 
grundlegenden wissenschaftlichen Methoden zur 
Untersuchung morphologisch-medizinischer Frage
stellungen, der makroskopischen Anatomie, der mi
kroskopischen Anatomie und der Embryolo
giefferatologie. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über Pa
läontologie, Zyto- und Humangenetik sowie das 
Leichentransport- und Bestattungswesen. 

Hierzu gehören in der Anatomie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der systematischen und topographischen 
Anatomie einschließlich der Zusammen
hänge zwischen Struktur und Funktion sowie 
der vergleichenden Anatomie 
der Röntgenanatomie 
der Embryologiefferatologie 
der Konservierung und Aufbewahrung von 
Leichen 
den makroskopischen Präparationsmethoden 
der Herstellung, Montage und Pflege von 
anatomischen Sammlungspräparaten und de
ren Demonstration 
der Infektionsgefährdung und der einschlägi
gen Rechtsvorschriften 
der Histologie einschließlich der Histeehe
rnie und der Irnmunhistochemie mit den ein
schlägigen Fixations-, Schnitt- und Färbe
techniken 
der Mikroskopie mit den verschiedenen 
Techniken 
der Gewebezüchtung und experimentellen 
Zytologie 
der Makro- und Mikrophotographie 
der Morphametrie 
der Technik der Elektronenmikroskopie 
den Methoden der Biomathematik und Stati
stik 

l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Paläontologie und Anthropologie 
Humangenetik 
Autoradiographie 



4. Arbeitsmedizin 

Definition: 
Die Arbeitsmedizin umfaßt die Wechselbeziehungen 
zwischen Arbeit, Beruf und Gesundheit. Dazu ge
hört insbesondere die Verhütung von Unfällen sowie 
die Vorbeugung und Erkennung von Erkrankungen, 
die durch das Arbeitsgeschehen verursacht werden 
können und die Mitwirkung bei der Einleitung der 
sich aus solchen Unfällen und Erkrankungen erge
benden medizinischen Rehabilitation sowie bei der 
Durchführung berufsfördernder Rehabilitation. 

Weiterbildungszeit 
4 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

2 Jahre Weiterbildung in Innerer Medizin, davon 
1 Jahr Akutkrankenhaus. 

Angerechnet werden können auf die 2-jährige Wei
terbildung in Innere Medizin bis zu 1 Jahr Weiter
bildung in Allgemeinmedizin oder Arbeitsmedizin 
oder Chirurgie oder Haut- und Geschlechtskrank
heiten oder Neurologie oder Psychiatrie und Psy
chotherapie oder Orthopädie oder innerhalb die
ses Jahres Y2 Jahr Weiterbildung in Anästhesiologie 
oder Diagnostischer Radiologie oder Frauenheilkun
de und Geburtshilfe oder Hygiene und Präventive 
Umweltmedizin oder Laboratoriumsmedizin oder 
Öffentliches Gesundheitswesen oder Physiologie 
oder Toxikologie. 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

21 Monate Weiterbildung in praktischer Tätigkeit in 
der Arbeitsmedizin. 

Ein 3-monatiger theoretischer Kurs über Arbeitsme
dizin, der in höchstens drei Abschnitte geteilt wer
den darf. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den 
Grundlagen der Arbeitsmedizin einschließlich der 
Arbeitsphysiologie, der arbeitsmedizinischen Vor
sorge und Diagnostik, der Arbeitspsychologie und 
der Arbeitspathologie. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über So
zialversicherungsmedizin, Arbeits- und Betriebsso
ziologie und Rehabilitation. 
Hierzu gehören in der Arbeitsmedizin 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Aufgaben und Organisation der Arbeitsme
dizin 
Arbeitswelt und Arbeitsorganisation 
der speziellen Berufskunde 
Pathologie und Klinik der Berufskrankheiten, 
insbesondere der verschiedenen auslösenden 
Noxen 
dem Einsatz chronisch Erkrankter in der Ar
beitswelt 
der Arbeits- und Industriehygiene mit den 
verschiedenen beeinflussenden Faktoren so
wie der damit in Verbindung stehenden 
Umwelthygiene 
der Arbeitsphysiologie, Arbeitsergonomie 
einschließlich der Arbeits- und Betriebspsy
chologie 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 
den arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersu
chungen und 
Früherkennungsmaßnahmen 
den Arbeitschutz- und Unfallverhütungsvor
schriften 
der Dokumentation von Befunden, im ärztli
chen Berichtswesen, einschlägigen Bestim
mungen der Sozialgesetzgebung (Reichsver
sicherungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kran
kenkassenverträge, Rentenversicherung, Un
fallversicherung, Mutterschutzgesetz, Ju
gend- und Arbeitsschutzgesetz und andere 
Bestimmungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen. 



der psychosomatischen Grundversorgung 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Sozialmedizin und Sozialversicherungsmedi
zm 
Epidemiologie, Dokumentation und Statistik 
Arbeits- und Betriebssoziologie 
Arbeitsmedizinische Gesundheitsberatung 
und-förderungeinschließlich Tropenhygiene 
und Umweltschutz und Verkehrsmedizin 
Rehabilitation am Arbeitsplatz 
die Durchführung der Laboruntersuchungen 

4.A. Fachkunde 

4.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Arbeitsmedizin 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: Y2 Jahr 

4.A.2 Fachkunde Suchtmedizinische Grundversor
gung 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Prävention, Diagnostik, Therapie und Frührehabili
tation von Suchterkrankungen, welche über die im 
jeweiligen Gebiet aufgeführten Inhalte hinausgehen, 
insbesondere in der Entzugs- und Substitutionsbe
handlung im Rahmen eines Behandlungskonzeptes. 
Krisenintervention, Pharmakatherapie und Psycho
therapie der Sucht und ihrer Folgen sowie in der 
Organisation der Frührehabilitation, den allgemeinen 
und speziellen Rechtsvorschriften, den Sozialmedi
zinischen Möglichkeiten der Suchtbehandlung, dem 
Versicherungs- und Rentenwesen sowie dem Sozial
hilfebereich. 
Mindestdauer der Weiterbildung: Teilnahme an ei
nem Kurs über suchtmedizinische Grundversorgung 
von 50 Stunden Dauer. 

5. Augenheilkunde 

Definition: 
Die Augenheilkunde umfaßt die Erkennung, Be
handlung, Prävention und Rehabilitation der anato
mischen und funktionellen Veränderungen des 
Sehorgans und seiner Adnexe, die ophthalmologi
sche Optik sowie die plastisch-rekonstruktiven Ope
rationen an den Schutzorganen des Auges. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

2 Jahre der Weiterbildung können bei einem nieder
gelassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
ophthalmologischen Optik, in der augenärztlichen 
Diagnostik und Differentialdiagnostik, in der kon
servativen und operativen Therapie und Nachsorge 
von Erkrankungen, Verletzungen und deren Kom
plikationen sowie Funktionsstörungen im Gebiet, 
einschließlich der selbständigen Durchführung der 
üblichen nichtspeziellen ophthalmologischen Ope
rationen. 

Hierzu gehören in der Augenheilkunde 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der Anatomie des Sehorgans, der Hirnnerven 
und der Sehbahn 
der Physiologie und Pathologie monokularer 
und binokularer Funktionen einschließlich 
der zugehörigen Untersuchungsmethoden 
der ophthalmologischen Optik einschließlich 
der zugehörigen Untersuchungsmethoden 
der augenärztlichen Diagnostik und Diffe
rentialdiagnostik einschließlich der Neuro
ophthalmologie 
den objektiven und subjektiven Untersu
chungsmethoden 
der gebietsbezogenen Sonographie 



der konservativen und operativen Therapie 
des Gebietes einschließlich der selbständigen 
Durchführung der üblichen nichtspeziellen 
ophthalmologischen Operationen, hierzu ge
hören: 

die Bestimmung und Verordnung von 
Sehhilfen einschließlich der Kontak
toptik, der vergrößernden Sehhilfen 
und der Rehabilitation von Sehbehin
derten und Blinden 
die Pieoptik und Orthoptik einschließ
lich der Frühbehandlung und Amblyo
pie-Prophylaxe 
die medikamentöse Behandlung der 
Augenerkrankungen 
die physikalischen Grundlagen der La
sertechnologie 
die Indikationsstellung zur Laserbe
handlung 
die Indikationsstellung zu den augen
ärztlichen Operationen 

eine Mindestzahl selbständig durchgeführter 
Eingriffe des Gebietes einschließlich der 
Chirurgie der Adnexe 
die Mitwirkung bei Eingriffen höherer 
Schwierigkeitsgrade und deren Nachbe
handlung 
der gebietsbezogenen Lokal- und Regio
nalanästhesie 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 

der Methodik und Durchführung des spe
ziellen Labors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneirnittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 

der Dokumentation von Befunden, im ärztli
chen Berichtswesen, einschlägigen Bestim
mungen der Sozialgesetzgebung (Reichsver
sicherungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kran
kenkassenverträge, Rentenversicherung, U n
fallversicherung, Mutterschutzgesetz, Ju
gend- und Arbeitsschutzgesetz und andere 
Bestimmungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
der psychosomatischen Grundversorgung 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
mikrobiologische und zytologische Diagno
stik 
ophthalmo-pathologische Diagnostik 
elektrophysiologische Diagnostik (EMG, 
BOG, ERG und VECP) 
die Durchführung der Lasertherapie 
die Durchführung der Laboruntersuchungen 
des Gebietes 

S.A. Fachkunde 

S.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Augenheilkunde 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über das Gebiet hinausgehen, in der Durchfiih
rung des allgemeinen Labors des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: 12 Jahr 

S.B. Fakultative Weiterbildung 

S.B.l Fakultative Weiterbildung "Spezielle Oph
thalmologische Chirurgie" 

Definition: 
Die Spezielle Ophthalmologische Chirurgie urnfaßt 
die schwierigen Operationen an allen Abschnitten 
der Augen einschließlich der rekonstruktiven oph
thalmologischen Chirurgie und der operativen 
Schiel behandlung. 



Weiterbildungszeit 
3 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

2 Jahre der Weiterbildung in der Speziellen Oph
thalmologischen Chirurgie des Gebietes müssen 
zusätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausgehen 
bei schwierigen Operationen an allen Abschnitten 
der Augen, bei der rekonstruktiven ophthalmologi
schen Chirurgie und der operativen Schielbehand
lung; hierzu gehört eine Mindestzahl selbständig 
durchgeführter operativer Eingriffe. 

6. Biochemie 

Definition: 
Die Biochemie umfaßt die Chemie der Lebensvor
gänge und der lebenden Organismen einschließlich 
der organischen und anorganischen Substanzen des 
Organismus sowie die bei den Lebensvorgängen 
ablaufenden Reaktionen. 

Weiterbildungszeit 
4 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

Angerechnet werden können bis zu 1 Jahr Weiter
bildung in Innere Medizin oder Kinderheilkunde. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
allgemeinen und physikalischen Chemie einschließ
lich der Reaktionskinetik, Thermodynamik, Elek
trolytchemie, Elektrochemie sowie der Theorie der 
chemischen Bindung und der Gleichgewichtszustän
de und der biologischen Statistik und Datenverar
beitung. 
Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über bio
chemische Reaktionen auf körperfremde Stoffe, den 
Wirkungsmechanismus von Substanzgruppen auf 
molekularer Ebene, die Pathophysiologie von Stoff-

Wechselkrankheiten und Stoffwechselanomalien 
einschließlich endokriner Störungen und den Was
ser- und Elektrolythaushalt sowie die Ernährungs
wissenschaft und toxikologische Probleme des Um
weltschutzes. 

Hierzu gehören in der Biochemie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der chemischen und biologisch-chemischen 
Laboratoriumsdiagnostik 
der Photometrie und Fluorametrie 
der Elektrometrie 
der Darstellung biologischer Substanzen 
den Enzympräparationen und enzymatischen 
Bestimmungen 
der Chromatographie und Elektrophorese 
der Zellfraktionierung, Isotopentechnik und 
Mikrolitermethode 
immunchemischen Testverfahren 
den Eigenschaften der Proteine und Kohlen
hydrate 
dem Lipid- und Eiweißstoffwechsel und der 
Enzymologie einschließlich der Methoden 
der Strukturaufklärung 
den biochemischen Funktionen der Gewebe 
und Organe sowie der Mechanismen des 
Zell- und Organstoffwechsels 
den Grundlagen der biochemischen Genetik 
und der Immunochemie 
der Biochemie der Ernährung, des Säure
Basen- sowie Wasser- und Elektrolythaus
haltes 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die submikroskopische Feinstruktur der Zelle 
die biochemischen Reaktionen auf körper
fremde Stoffe sowie den Wirkmechanismus 
von Substanzen auf molekularer Ebene 
die Pathophysiologie der Stoffwechselkrank
heiten und Anomalien 
die Labororganisation und den Laborbetrieb 
die Ernährungswissenschaft und toxikologi
sche Fragestellungen 



7. Chirurgie 

Definition: 
Die Chirurgie umfaßt die Erkennung und Behand
lung von chirurgischen Erkrankungen, Verletzungen 
und Fehlbildungen mit den entsprechenden Untersu
chungsverfahren, konservativen und operativen Be
handlungsverfahren des Gebietes einschließlich der 
gebietsbezogenen Intensivmedizin, den Nachsorge
verfahren des Gebietes sowie der Rehabilitation in 
jedem Lebensalter 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon 6 Monate in der nichtspeziellen chirurgischen 
Intensi vmedizin. 

Angerechnet werden kann Y2 Jahr Weiterbildung in 
Anästhesiologie oder Anatomie oder diagnostischer 
Radiologie oder Herzchirurgie oder Innerer Medizin 
oder Kinderchirurgie oder Neurochirurgie oder Or
thopädie oder Pathologie oder Plastische Chirurgie 
oder Urologie. 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
allgemeinen Diagnostik und Differentialdiagnostik 
chirurgischer Erkrankungen, insbesondere in den 
instrumentellen Untersuchungsverfahren, der Indi
kationsstellung zur operativen und konservativen 
Behandlung der Erkrankungen, Verletzungen und 
Fehlbildungen des Gebietes, der selbständigen 
Durchführung der operativen Eingriffe des Gebietes 
einschließlich der zur Grundversorgung erforderli
chen gefäßchirurgischen, thoraxchirurgischen, un
fallchirurgischen und visceralchirurgischen Eingrif
fe. 

Hierzu gehören in der Chirurgie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der Pathophysiologie, Diagnostik und Diffe
rentialdiagnostik chirurgischer Erkrankungen 
den instrumentellen Untersuchungsverfahren 
des Gebietes 

der Indikationsstellung zur operativen und 
konservativen Behandlung der Erkrankun
gen, Verletzungen und Fehlbildungen des 
Gebietes einschließlich der zur Grundversor
gung gehörenden gefäßchirurgischen, tho
raxchirurgischen, unfallchirurgischen und 
visceralchirurgischen Erkrankungen, Verlet
zungen und Fehlbildungen 
der Durchführung chirurgischer Eingriffe des 
Gebietes einschließlich der zur Grundversor
gung erforderlichen gefäßchirurgischen, tho
raxchirurgischen, unfallchirurgischen und 
visceralchirurgischen Eingriffe; 
Hierzu gehört eine Mindestzahl selbständig 
durchgeführter operativer Eingriffe an 

Kopf, Hals und Bauch 
sowie eine Mindestzahl selbständig 
durchgeführter operativer Eingriffe bei 
den zur Grundversorgung erforderlichen 
gefäßchirurgi sehen Eingriffen 
den zur Grundversorgung erforderlichen 
thorax-chirurgischen Eingriffen 
den zur Grundversorgung erforderlichen 
unfallchirurgischen Eingriffen 
den zur Grundversorgung erforderlichen 
visceralchirurgischen Eingriffen 

der gebietsbezogenen Röntgendiagnostik des 
Stütz- und Bewegungssystems und der Not
falldiagnostik der Schädel-Brust- und 
Bauchhöhle einschließlich des Strahlen
schutzes 
der Sonographie bei chirurgischen Erkran
kungen, Verletzungen und Fehlbildungen 
der nichtspeziellen Intensivmedizin des Ge
bietes 
den gebietsspezifischen Grundlagen in Er
nährungsmedizin 
den Verfahren der Herz-Lungen-
Wiederbelebung und der Schocktherapie 
der Lokal- und Regionalanästhesie des Ge
bietes 
der psychosomatischen Grundversorgung 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 



der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die Durchführung von Laboruntersuchungen 
die diagnostischen und therapeutischen Ver
fahren der Herzchirurgie, Kinderchirurgie 
und Plastischen Chirurgie 

7.A. Fachkunde 

7.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Chirurgie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgefiihrten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchfiihrung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: Y2 Jahr 

7.A.2 Fachkunde Ösophago-Gastro
Duodenoskopie in der Chirurgie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Ösophago-Gastro
Duodenoskopie. 

Fakultative Weiterbildung 

7.B.l Fakultative Weiterbildung in der "Speziellen 
Chirurgischen Intensivmedizin" 

Definition: 
Die Spezielle Chirurgische Intensivmedizin umfaßt 
die Intensivüberwachung und Intensivbehandlung 
von chirurgischen Patienten, deren Vitalfunktionen 
oder Organfunktionen in lebensbedrohlicher Weise 
gestört sind und durch intensive therapeutische Ver
fahren unterstützt oder aufrechterhalten werden 
müssen. 

Weiterbildungszeit: 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1 . 

1 V2 Jahre der Weiterbildung in der Speziellen Chir
urgischen Intensivmedizin müssen zusätzlich zur 
Gebietsweiterbildung abgeleistet werden. 

Angerechnet werden können 6 Monate Intensivme
dizin während der Weiterbildung in der Chirurgie. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausge
hen, in den theoretischen Grundlagen und der prakti
sehen Durchführung der Intensivmedizin und Inten
sivbehandlung des Gebietes einschließlich der Be
handlungsverfahren, Ernährungsregimes und spezi
ellen intensivmedizinischen V erfahren des Gebietes. 

Hierzu gehören in der Speziellen Chirurgischen In
tensi vmedizin 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der differenzierten Beatmungstechnik ein
schließlich der Beatmungsentwöhnung, ins
besondere bei Langzeitbeatmung, sowie den 
für die Beatmung notwendigen Analgesie
rungs- und Sedierungsverfahren 
den extrakorporalen Ersatzverfahren bei 
akutem Organversagen 
der diagnostischen und therapeutischen 
Bronchoskopie 
der differenzierten Elektrotherapie des Her
zens 
den differenzierten Punktions- und Kathete
risierungstechniken des Gefäßsystems ein
schließlich hierbei durchführbarer Meßver
fahren 
der differenzierten Intensivtherapie bei oder 
nach Operationen, Traumata und bei Organ
versagen einschließlich der Herz-Lungen
Wiederbelebung 



l.l.Vermittlung und Erwerb spezieller Kenntnisse 
über 

betriebliche, organisatorische sowie rechtli
che und ethische Aspekte der lntensivmedi
zin. 

7.C. Schwerpunkte 

7.C.l Schwerpunkt Genißchirurgie 

Definition: 
Die Gefäßchirurgie umfaßt die Erkennung und ope
rative Behandlung der Erkrankungen des Gefäßsy
stems einschließlich der Verletzungen und Fehlbil
dungen sowie die Nachsorge nach operativer Be
handlung und die Rehabilitation. 

Weiterbildungszeit 
3 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

2 Jahre der Weiterbildung im Schwerpunkt müssen 
zusätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in diagnostischen, hy
perämisierenden, resezierenden und rekonstruktiven 
Maßnahmen und Eingriffen am Gefäßsystem. 

Hierzu gehören im Schwerpunkt Gefäßchirurgie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

der Anatomie, Pathologie, Physiologie und 
Pathophysiologie des Kreislaufsystems 
den Untersuchungsmethoden; dazu gehören: 

Erhebung eines angiologischen Befundes 
zur Operationsvorbereitung und -nach
sorge 
spezielle Untersuchungsverfahren der 
Durchblutungsmessung, besonders an 
den Extremitäten 
die Röntgendiagnostik des Schwerpunk
tes, ständig begleitend während der 
Weiterbildung und die regelmäßige Teil
nahme an Röntgendemonstrationen sowie 
Demonstrationen in CT, MRT, nuklear
medizinischen Befunden 
und Dopplersonographie 

Sonographie des Schwerpunktes 

der konservativen und operativen Thera
pie, in der Indikationsstellung zu gefäß
chirurgischen Maßnahmen und Eingrif
fen sowie in der Vor- und Nachbehand
lung einschließlich der postoperativen 
Phase 
einer Mindestzahl selbständig durchge
führter operativer Eingriffe am Gefäß
und Lymphsystem 

7.C.2 Schwerpunkt Thoraxchirurgie 

Definition: 
Die Thoraxchirurgie umfaßt die Prävention und 
Diagnostik einschließlich der instrumentellen Unter
suchungsverfahren sowie postoperative Behandlung 
chirurgischer Erkrankungen und Fehlbildungen der 
Lunge, der Pleura, des Bronchialsystems, des Me
diastinums und der Thoraxwand, insbesondere im 
Rahmen der Tumorbehandlung. 

Weiterbildungszeit 
3 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

Angerechnet werden kann Y2 Jahr Weiterbildung im 
Schwerpunkt Pneumologie des Gebietes Innere Me
dizin. 

2 Jahre der Weiterbildung im Schwerpunkt müssen 
zusätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Diagnosestel
lung, den Untersuchungsverfahren, den operativen 
Eingriffen und der Nachbehandlung von Erkrankun
gen, Verletzungen und Fehlbildungen der Lunge, der 
Pleura, des Zwerchfells, des Bronchialsystems, des 
Mediastinums und der Thoraxwand. 

Hierzu gehören im Schwerpunkt Thoraxchirurgie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie 
der Lunge, der Pleura, des Mediastinums und 
des Bronchialsystems einschließlich der Be
ziehungen zum Herz-Kreislauf-System 
den Untersuchungsmethoden des Schwer
punktes einschließlich der Röntgendiagno
stik; ständig begleitend während der Weiter-



bildung einschließlich der regelmäßigen 
Teilnahme an Röntgendemonstrationen und 
Demonstrationen in CT, MRT und Nuklear
medizin, sowie der endoskopisch
diagnostischen und therapeutischen Verfah
ren und des Strahlenschutzes, 
der Sonographie des Schwerpunktes 
der Indikationsstellung und Durchführung 
thoraxchirurgischer Maßnahmen und Eingrif
fe; hierzu gehört eine Mindestzahl selbstän
dig durchgeführter operativer Maßnahmen 
einschließlich endoskopischer V erfahren und 
Eingriffe an der Lunge, der Pleura, dem 
Zwerchfell, dem Bronchialsystem, dem Me
diastinum und der Thoraxwand einschließ
lich der Vor- und Nachbehandlung 

7 .C.3 Schwerpunkt Unfallchirurgie 

Definition: 
Die Unfallchirurgie umfaßt die Prävention, Erken
nung, die operative und nichtoperative Behandlung 
von Verletzungen und deren Folgezuständen ein
schließlich der Nachsorge und Rehabilitation. 

Weiterbildungszeit 
3 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

2 Jahre der Weiterbildung im Schwerpunkt müssen 
zusätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Er~erb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in Diagnostik, Indikati
onsstellung, operativer und nicht-operativer Be
handlung von Verletzungen und deren Folgezustän
de. 

Hierzu gehören im Schwerpunkt Unfallchirurgie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

Anatomie, Physiologie, Biomechanik, Pa
thologie und Pathophysiologie der Stütz- und 
Bewegungssysteme 
den besonderen Untersuchungsmethoden der 
Unfallchirurgie einschließlich der Röntgen
diagnostik des Schwerpunktes sowie der en
doskopischen diagnostischen und therapeuti
schen V erfahren 

der Sonographie bei unfallchirurgischen Er
krankungen, Verletzungen und Fehlbildun
gen 
der Befundbewertung weiterer diagnostischer 
Verfahren wie CT, MRT und Nuklearmedi
zin 
der Indikationsstellung unfallchirurgischer 
operativer und nichtoperativer Verfahren der 
Erstversorgung aller Verletzungen ein
schließlich typischer Notfalleingriffe 
der plastischen und wiederherstellenden 
Chirurgie bei Verletzungen und deren Folge
zustände; hierzu gehört eine Mindestzahl 
selbständig durchgeführter operativer Ein
griffe bei Verletzungen und deren Folgezu
ständen an 

Kopf- und Hals, 
Brustwand und Brusthöhle, 
Bauchwand und Bauchhöhle, 
dem Stütz- und Bewegungssystem 

der Begutachtung 

7.C.4 Schwerpunkt Visceralchirurgie 

Definition: 
Die Visceralchirurgie umfaßt die Prävention, Erken
nung, operative Behandlung und Nachbehandlung 
von Erkrankungen, Verletzungen und Fehlbildungen 
innerer Organe unter spezieller Berücksichtigung der 
gastroenterologischen, endokrinen und onkologi
schen Chirurgie der Organe und Weichteile sowie 
der Transplantationschirurgie. 

Weiterbildungszeit 
3 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

2 Jahre der Weiterbildung im Schwerpunkt müssen 
zusätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 



Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in Diagnostik, Diffe
rentialdiagnostik und Indikationsstellung bei beson
deren gastroenterologisch-, endokrinologisch-, on
kologisch-chirurgischen Erkrankungen sowie deren 
chirurgische Therapie. 

Hierzu gehören im Schwerpunkt Visceralchirurgie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

der Anatomie, Pathologie, Physiologie und 
Pathophysiologie gastroenterologischer en
dokrinologischer und onkologischer Erkran
kungen 
den besonderen chirurgischen Untersu
chungsverfahren zur gastroenterologischen, 
endokrinologischen, onkologischen und so
nographischer und endoskopischer V erfahren 
der Röntgendiagnostik des Schwerpunktes; 
ständig begleitend während der Weiterbil
dung und die regelmäßige Teilnahme an 
Röntgendemonstrationen 
den besonderen gastroenterologischen, endo
krinologischen, onkologischen Operations
verfahren einschließlich endoskopischer und 
laparaskopischer, auch minimal invasiver, 
Operationsverfahren; hierzu gehört eine 
Mindestzahl selbständig durchgeführter ope
rativer Eingriffe am Gastrointestinaltrakt, 
dem endokrinen System und bei onkologi
schen V erfahren 

8. Diagnostische Radiologie 

Definition: 
Die Diagnostische Radiologie umfaßt die Erkennung 
von Krankheiten mit Hilfe ionisierender Strahlen, 
kernphysikalischer V erfahren sowie die Sonogra
phie, soweit sie zur Vermeidung oder Ergänzung 
diagnostisch-radiologischer Untersuchungen indi
ziert ist, ferner den Strahlenschutz mit seinen physi
kalischen, biologischen und medizinischen Grundla
gen. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1 . 

1 Jahr klinische Weiterbildung im Stationsdienst 
4 Jahre Diagnostische Radiologie. 

Angerechnet werden können V2 Jahr Weiterbildung 
in Nuklearmedizin oder Strahlentherapie. 

2 Jahre der Weiterbildung können bei einem nieder
gelassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
diagnostischen Radiologie, den radiologischen Spe
zialverfahren einschließlich der interventioneBen 
Maßnahmen, dem Strahlenschutz, in der Sonogra
phie, soweit sie zur Vermeidung oder Ergänzung 
diagnostisch-radiologischer Untersuchungen indi
ziert ist, ferner in der Magnetresonanz. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über spe
zielle diagnostische Verfahren der Kinderradiologie 
und Neuroradiologie, die Diagnostik mit radioakti
ven Stoffen und die Strahlentherapie. 

Hierzu gehören in der Diagnostischen Radiologie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie, 
Symptomatologie, Indikation und Differen
tialdiagnose der mit ionisierenden Strahlen 
und kernphysikalischen Verfahren zu unter
suchenden Erkrankungen einschließlich der 
Grundlagen der Physik bei der diagnosti
schen Anwendung ionisierender Strahlen und 
kernphysikalischer Verfahren. 
Strahlenerzeugungssystemen 
der Strahlenbiologie und dem Strahlenschutz 
der radiologischen Diagnostik; hierzu gehört 
eine Mindestzahl selbständig durchgeführter 
Untersuchungen mit verschiedenen diagno
stischen Verfahren 
den zur Grundversorgung erforderlichen ra
diologischen Maßnahmen im Kindesalter 
den zur Grundversorgung erforderlichen ra
diologischen Maßnahmen an Gehirn und 
Rückenmark 



den interventioneilen radiologischen Verfah
ren in Zusammenarbeit mit den für das 
Grundleiden zuständigen Ärzten 
in radiologischen Spezialverfahren; hierzu 
gehört eine Mindestzahl selbständig durchge
führter Untersuchungen und therapeutischer 
Verfahren 
der Sonographie, soweit sie zur Vermeidung 
oder Ergänzung diagnostisch-radiologischer 
Untersuchungen indiziert ist; hierzu gehört 
eine Mindestzahl selbständig durchgeführter 
sonographischer Untersuchungen 
der MRT und Kernspektroskopie; hierzu ge
hört eine Mindestzahl selbständig durchge
führter Untersuchungen 
der Schockbehandlung und Herz-Lungen
Wiederbelebung 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägigen Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Reichsversiche
rungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kranken
kassenverträge, Rentenversicherung, Unfall
versicherung, Mutterschutzgesetz, Jugend
und Arbeitsschutzgesetz und andere Bestim
mungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
spezielle diagnostische Verfahren in den 
Schwerpunkten der Diagnostischen Radio
logie 
spezielle Meßverfahren der Diagnostischen 
Radiologie 
die Strahlentherapie und die Grundlagen der 
allgemeinen Onkologie 
die Diagnostik mit radioaktiven Stoffen 
die EDV einschließlich der Gerätekunde des 
Gebietes 

8.A. Fachkunden 

8.A.l Fachkunde Sonographie der weiblichen Ge
nitalorgane in der Diagnostischen Radiologie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographie der 
weiblichen Genitalorgane. 

8.A.2 Fachkunde Sonographie der Brustdrüse in 
der Diagnostischen Radiologie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographie der 
Brustdrüse. 

8.A.3 Fachkunde Sonographie der Gesichtsweich
teile in der Diagnostischen Radiologie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographie der 
Gesichtsweichteile. 

8.A.4 Fachkunde Sonographie der abdominellen 
und retroperitonealen Gefäße in der Diagnosti
schen Radiologie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographie der 
abdominellen und retroperitonealen Gefäße. 



S.C. Schwerpunkte 

S.C.l Schwerpunkt Kinderradiologie 

Definition: 
Die Kinderradiologie umfaßt die radiologische Dia
gnostik bei Kindern einschließlich radiologischer 
Spezialverfahren und besonderer Strahlenschutz
maßnahmen beim Kind sowie die schwerpunktbezo
gene Sonographie, soweit sie zur Vermeidung oder 
Ergänzung diagnostisch-radiologischer U ntersu
chungen indiziert ist. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Jahr der Weiterbildung im Schwerpunkt muss zu
sätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

1 Jahr Kinderheilkunde muss zusätzlich nachgewie
sen werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in der radiologischen 
Diagnostik bei Kindern einschließlich radiologischer 
Spezialverfahren und besonderer Strahlenschutz
maßnahmen beim Kind sowie in der schwerpunkt
bezogenen Sonographie, soweit sie zur Vermeidung 
oder Ergänzung diagnostisch-radiologischer Unter
suchungen indiziert ist. 

Hierzu gehören in der Kinderradiologie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie, 
Symptomatologie, Indikation und Differen
tialdiagnose der mit Röntgenstrahlen zu er
kennenden Anomalien, Erkrankungen und 
Verletzungen im Kindesalter 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie, 
Symptomatologie, Indikation und Differen
tialdiagnose der mit Sonographischen Unter
suchungen zu erkennenden Anomalien, Er
krankungen und Verletzungen im Kindesalter 
den besonderen physikalischen und strahlen
biologischen Grundlagen sowie im Strahlen
schutz des Kindes 

in der radiologischen Diagnostik des Schwer
punktes; hierzu gehört eine Mindestzahl selb
ständig durchgeführter Untersuchungen mit 
verschiedenen diagnostischen V erfahren 
in der Sonographie (ausschließlich der Echo
kardiographie), soweit sie zur Vermeidung 
oder Ergänzung diagnostisch-radiologischer 
Untersuchungen indiziert ist; hierzu gehört ei
ne Mindestzahl selbständig durchgeführter 
Untersuchungen 
der Computertomographie 
der Angiographie und der Deutung nuklear
medizinischer Befunde im Kindesalter 
derMRT 

8.C.2 Schwerpunkt Neuroradiologie 

Definition: 
Die Neuroradiologie umfaßt die neuroradiologische 
Diagnostik bei Erkrankungen und Veränderung des 
Nervensystems und seiner Hüllen sowie radiologi
sche Spezialverfahren einschließlich des Strahlen
schutzes und die schwerpunktbezogene Sonogra
phie, soweit sie zur Vermeidung oder Ergänzung 
diagnostisch-radiologischer Untersuchungen indi
ziert ist. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Jahr der Weiterbildung im Schwerpunkt muss zu
sätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

1 Jahr Neurochirurgie oder 1 Jahr Neurologie muss 
zusätzlich nachgewiesen werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in der neuroradiologi
schen Diagnostik bei Erkrankungen und V erände
rungen des Nervensystems und seiner Hüllen sowie 
radiologischer Spezialverfahren einschließlich des 
Strahlenschutzes und in der schwerpunktbezogenen 
Sonographie, soweit sie zur Vermeidung oder Er
gänzung diagnostisch-radiologischer Untersuchun
gen indiziert ist. 



Hierzu gehören im Schwerpunkt Neuroradiologie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

anatomischen, physiologischen, pathologi
schen, physikalischen und strahlenbiologi
schen Grundlagen des Schwerpunktes ein
schließlich des Strahlenschutzes 
den Grundlagen neurologisch-
neurochirurgischer Diagnostik 
den schwerpunktbezogenen Untersuchungen 
der Hirngefäße, spinalen Gefäße und der zum 
Gehirn führenden Gefäße sowie der Liquor
räume des Gehirns und des Spinalkanals ein
schließlich der Computertomographie und 
der MRT des Schädels und des Spinalkanals; 
hierzu gehört eine Mindestzahl selbständig 
durchgeführter Untersuchungen mit ver
schiedenen diagnostischen V erfahren 
neuroradiologischer invasiver Therapie des 
Schwerpunktes einschließlich der Embolisa
tion von Gefäßfisteln und Geschwülsten in 
Zusammenarbeit mit den für das Grundleiden 
zuständigen Ärzten; hierzu gehört eine Min
destzahl selbständig durchgeführter Eingriffe 
der Onkologie von Hirn- und Rücken
markstumoren 
der Sonographie, soweit sie zur Vermeidung 
oder Ergänzung diagnostisch-radiologischer 
Untersuchungen indiziert ist 

9. Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Definition: 
Die Frauenheilkunde und Geburtshilfe umfaßt die 
Erkennung, Verhütung, konservative und operative 
Behandlung einschließlich der psychosomatischen 
Aspekte der Erkrankung sowie die Nachsorge der 
Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane und 
der Brustdrüsen, die gynäkologische Endokrinologie 
und Reproduktionsmedizin, sowie die Überwachung 
normaler und pathologischer Schwangerschaften 
sowie die Vorbereitung, Durchführung und Nachbe
handlung normaler und pathologischer Geburten, 
einschließlich der erforderlichen Operationen. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon mindestens 3 Jahre im Stationsdienst 

Angerechnet werden können Y2 Jahr Weiterbildung 
entweder in Anatomie oder Humangenetik oder Pa
thologie oder Urologie. 

2 Jahre der Weiterbildung können bei einem nieder
gelassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Prävention, Diagnostik und Therapie gynäkologi
scher, auch gynäkologisch- endokrinalogischer und 
onkologischer Erkrankungen aller Altersstufen, ein
schließlich der gebietsbezogenen Sonographie und 
Laboratoriumsuntersuchungen, der Schockbehand
lung und der Herz-Lungen-Wiederbelebung, der 
Thromboseprophylaxe, der Lokal- und Regio
nalanästhesie, der Deutung gynäkologischer Rönt
genaufnahmen, der Anwendung und Beurteilung 
zytodiagnostischer Verfahren, in der Mutterschafts
vorsorge, in der Prävention, Diagnostik und Thera
pie von Schwangerschaftserkrankungen und Risiko
schwangerschaften und der Wochenbettbetreuung, in 
der Psychosomatik des Gebietes, der Urogynäkolo
gie, der Indikationsstellung für plastisch-operative 
und rekonstruktive Verfahren im Genitalbereich und 
an der Mamma sowie den Grundlagen der Human
genetik. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über die 
gynäkologische Strahlenbehandlung und die Anäs
thesieverfahren des Gebietes 

Hierzu gehören in der Frauenheilkunde 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie, 
Symptomatologie, Diagnostik und Differen
tialdiagnostik gynäkologischer Erkrankungen 
einschließlich instrumenteller, apparativer, 
operativer und invasiver Untersuchungs- und 
Operationsmethoden 



Indikationsstellung und Durchführung der 
konservativen und Indikationsstellung zur 
operativen Behandlung gynäkologischer Er
krankungen einschließlich onkologischer Er
krankungen unter Einbeziehung medika
mentöser Behandlungsformen 
einer Mindestzahl selbständig durchgeführter 
nichtspezieller operativer Eingriffe am äuße
ren und inneren Genitale auch mit endosko
pischen Methoden des Gebietes sowie die 
Mitwirkung bei Eingriffen höherer Schwie
rigkeitsgrade einschließlich der Behandlung 
prä- und postoperativ auftretender Kompli
kationen 
Untersuchungen zur Früherkennung gynä
kologischer Krebserkrankungen 
der Urogynäkologie 
der Entnahme und Herstellungstechnik 
zytologischer Präparate der weiblichen Ge
nitalorgane und der Mamma, sowie der Ver
wertung und Umsetzung zytologischer Be
fundberichte in der Therapieplanung 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 
der Physiologie und Pathophysiologie der 
Ovarialfunktion einschließlich der Diagno
stik und Behandlung der Ovarialfunktions
störung, der Antikonzeption und Familien
planung 
der Diagnostik und Basistherapie der weibli
chen Sterilität sowie der hormonellen und 
biochemischen Überwachung der Schwan
gerschaft 
Diagnostik, Beratung und Behandlung bei 
gynäkologischen Erkrankungen des Kindes
und Adoleszenzalters 
der gebietsbezogenen Diagnostik und Be
handlung bei psychosomatischen, psychoso
zialen und psychosexuellen Störungen unter 
Berücksichtigung der gesellschaftsspezifi
sehen Stellung der Frau 
der Beratung und Indikationsstellung zum 
Schwangerschaftsabbruch unter Berücksich-

tigung der gesundheitlichen und psychischen 
Risiken sowie der gesetzlichen Grundlagen 
Nachsorge und Rehabilitation bei gynäkolo
gischen Erkrankungen, insbesondere bei der 
Betreuung gynäkologischer Tumorpatientin
nen 
Indikationsstellung und Durchführung von 
Infusionen und Transfusionen 
der gebietsbezogenen Lokal- und Leitungs
anästhesie peripherer Nerven 
fachspezifischen Grundlagen m Ernäh
rungsmedizin 
der selbständigen Durchführung, Befundung 
und Dokumentation der Sonographie der 
Beckenorgane auch mittels endosonographi
scher V erfahren 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 
den gebräuchlichen Anästhesieverfahren, 
Schockbehandlung und Herz-Lungen
Wiederbelebung 
der Prophylaxe und Behandlung von Gerin
nungsstörungen 
der Indikationsstellung zur gynäkologischen 
Strahlenbehandlung 
der Indikationsstellung zu plastisch
operativen und rekonstruktiven Eingriffen im 
Genitalbereich, an der Bauchdecke und an 
der Mamma 
den Grundlagen der Humangenetik 
der Schmerztherapie gynäkologischer, auch 
onkologischer Erkrankungen 
der Dokumentation von Befunden, ärztli
chem Berichtswesen, einschlägigen Bestim
mungen der Sozialgesetzgebung (Reichsver
sicherungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kran
kenkassenverträge, Rentenversicherung, U n
fallversicherung, Mutterschutzgesetz, Ju
gend- und Arbeitsschutzgesetz und andere 
Bestimmungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
der psychosomatischen Grundversorgung 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 



l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die Röntgendiagnostik des Gebietes ein
schließlich des Strahlenschutzes 
die Sonographie und andere apparative Dia
gnostik der Mamma 
gynäkologische Balneologie und Naturheil
verfahren 
die Durchführung der Laboruntersuchungen 

Hierzu gehören in der Geburtshilfe 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Physiologie, Pathophysiologie und Feststel
lung der Schwangerschaft, der Diagnostik 
und Differentialdiagnostik schwanger
schaftsbedingter Erkrankungen einschließlich 
der Erkennung von Risikoschwangerschaften 
der Schwangerenbetreuung (Mutterschafts
vorsorge), den Möglichkeiten der pränatalen 
Diagnostik, der Prophylaxe und Behandlung 
von Schwangerschaftserkrankungen und 
Komplikationen sowie der gesundheitlichen 
und psychologischen Führung während der 
Schwangerschaft 
Beherrschung der geburtshilfliehen Diagno
stik einschließlich der selbständigen Durch
führung, Befundung und Dokumentation von 
Sonographien einschließlich endesonegra
phischer Verfahren sowie anderer Methoden 
der antepartalen Überwachung von Mutter 
und Kind 
der Leitung normaler Geburten sowie der 
selbständigen Versorgung von Dammschnit
ten und Geburtsverletzungen 
der Indikationsstellung und Durchführung 
geburtshilflieber Operationen 
der Erkennung von Anpassungsstörungen, 
Abweichungen von der normalen somati
schen Entwicklung und Erkennen von Er
krankungen des Neugeborenen einschließlich 
der Blutgruppen Unverträglichkeit 
der Betreuung des gesunden Neugeborenen 
gemeinsam mit dem Kinderarzt für die Dauer 
des Wochenbettes 
der Betreuung der Wöchnerin einschließlich 
Erkennung und Behandlung von Erkrankun
gen im Wochenbett 
den Grundlagen der Humangenetik 
der psychosomatischen Grundversorgung 

der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

9.A Fachkunden 

9.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: V2 Jahr 

9.A.2 Fachkunde gynäkologische Exfoliativ
Zytologie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Auswertung der exfoliativen Zytologie. 
Hierzu gehört eine Mindestzahl selbständig ausge
werteter Präparate 

9.A.3 Fachkunde gynäkologische Aspirations- und 
Punktatzytologie des Genitales und der Mamma 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Auswertung der Aspirations- und Punktatzytologie 
des Gebietes. 
Hierzu gehört eine Mindestzahl selbständig ausge
werteter Präparate 

9.A.4 Fachkunde Sonographie der Brustdrüse in 
der Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographie der 
Brustdrüse. 



9.A.S Fachkunde Mammographie in der Frauen
heilkunde und Geburtshilfe 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Mammographie. 

9.A.6 Fachkunde Sonographie der Gefäße des 
weiblichen Genitalsystems in der Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographie der 
Gefäße des weiblichen Genitalsystems. 

9.A.7 Fachkunde Sonographie der Gefäße des Fe
tus in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographie der 
Gefäße des Fetus. 

9.A.8 Fachkunde Suchtmedizinische Grundversor
gung 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Prävention, Diagnostik, Therapie und Frührehabili
tation von Suchterkrankungen, welche über die im 
jeweiligen Gebiet aufgeführten Inhalte hinausgehen, 
insbesondere in der Entzugs- und Substitutionsbe
handlung im Rahmen eines Behandlungskonzeptes. 
Krisenintervention, Pharmakatherapie und Psycho
therapie der Sucht und ihrer Folgen sowie in der 
Organisation der Frührehabilitation, den allgemeinen 
und speziellen Rechtsvorschriften, den Sozialmedi
zinischen Möglichkeiten der Suchtbehandlung, dem 
Versicherungs- und Rentenwesen sowie dem Soziai
hilfebereich. 

Mindestdauer der Weiterbildung: Teilnahme an ei
nem Kurs über suchtmedizinische Grundversorgung 
von 50 Stunden Dauer. 

9.B. Fakultative Weiterbildung 

9.B.l Fakultative Weiterbildung "Gynäkologische 
Endokrinologie und Reproduktionsmedizin" 

Definition: 
Die Gynäkologische Endokrinologie und Reproduk
tionsmedizin umfaßt die Diagnostik, Differentialdia
gnostik und Therapie gynäkologisch
endokrinalogischer Erkrankungen einschließlich der 
Sterilität der Frau. 

Wei terbildungszeit: 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Y2 Jahre der Weiterbildung in der Gynäkologischen 
Endokrinologie und Reproduktionsmedizin müssen 
zusätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

Y2 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntni sse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausge
hen , in der Diagnostik, Differentialdiagnostik und 
Therapie gynäkologisch-endokriner Erkrankungen, 
der Diagnostik und Behandlung der Sterilität unter 
Einbeziehung der erforderlichen instrumentellen, 
apparativen und labormedizinischen Untersu
chungsmethoden, über die zur Sterilitätsbehandlung 
erforderliche Andrologie und Psychotherapie sowie 
die Indikationsstellung zu mikrochirurgischen Ope
rationsverfahren. 

Hierzu gehören in der Gynäkologischen Endokrino
logie und Reproduktionsmedizin 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Physiologie und Pathophysiologie der hor
monellen Regulation des weiblichen Zyklus 
einschließlich der neuroendokrinen Störun
gen und deren Behandlung 
der Entwicklung des weiblichen Genitale und 
dessen Regulation sowie der möglichen 
Fehlentwicklungen und deren Behandlungs
möglichkeiten 
den gebietsbezogenen Störungen anderer en
dokriner Organe, deren Diagnostik und Be
handlung 



der assistierten Fortpflanzung 
der Erkennung und Behandlung psychesexu
ell und psychosomatisch bedingter Fertili
tätsstörungen 
der hormonellen Regulation der Schwanger
schaft und der Behandlung deren Störungen 
speziellen Verfahren der Antikonzeption 
Erkennung hormonaler organischer und psy
chischer Abweichungen im Klimakterium 
und deren Behandlung 
den Grundlagen andrelogisch bedingter Fer
tilitätsstörungen 
genetisch bedingten Regulations- und Ferti
litätsstörungen 
Epidemiologie der Sterilität und umweltbe
dingter Fertili tätsstörungen 

9.B.2 Fakultative Weiterbildung "Spezielle Ge
burtshilfe und Perinatalmedizin" 

Definition: 
Die Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin 
umfaßt die Betreuung der Schwangeren mit höher
gradigem Risiko, die pränatale Diagnostik und The
rapie, die Leitung normaler und regelwidriger Ge
burten, die operative Geburtshilfe und die Erstver
sorgung des Neugeborenen. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1 . 

1 Y2 Jahre der Weiterbildung in der Speziellen Ge
burtshilfe und Perinatalmedizin müssen zusätzlich 
zur Gebietsweiterbildung abgeleistet werden. 

Angerechnet werden kann V2 Jahr Weiterbildung in 
der Kinderheilkunde. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausge
hen, in der Betreuung der Schwangeren mit höher
gradigem Risiko, in der Pränataldiagnostik ein
schließlich instrumenteller und apparativer Verfah
ren zu therapeutischen, auch invasiven, Eingriffen 
am Feten, in der Leitung normaler und regelwidriger 
Geburten einschließlich der operativen Geburtshilfe 
und der Erstversorgung des Neugeborenen sowie in 
der Pränatalmedizin und Perinatologie. 

Hierzu gehören in der Speziellen Geburtshilfe und 
Perinatalmedizin 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der weiterführenden sonegraphischen Organ
und Funktionsdiagnostik des Feten 
der Indikationsstellung zu therapeutischen, 
auch invasiven Eingriffen am Feten 
der Leitung der normalen und regelwidrigen 
Geburt einschließlich der Diagnostik und 
Behandlung von geburtshilfliehen Notfallsi
tuationen insbesondere von Blutungs- und 
Gerinnungsstörungen; hierzu gehört eine 
Mindestzahl selbständig geleiteter normaler 
und regelwidriger Geburten 
einer Mindestzahl selbständig durchgeführter 
geburtshilflieber Eingriffe bei normalen und 
regelwidrigen Geburten 
der psychischen Führung der Gebärenden, 
der medikamentösen Schmerzlinderung so
wie der Lokal- und Leitungsanästhesie unter 
der Geburt 
den Methoden der ante- und intrapartalen 
Überwachung von Mutter und Kind 
der Durchführung der Neugeborenen
Erstuntersuchung und der erforderlichen So
fortmaßnahmen bei der Wiederbelebung des 
Neugeborenen einschließlich der Intubation 
und Infusionsbehandlung 
perinatologischer Qualitätssicherung 

9.B.3 Fakultative Weiterbildung "Spezielle Opera
tive Gynäkologie" 

Definition: 
Die Spezielle Operative Gynäkologie umfaßt die 
Indikationsstellung und Durchführung aller operati
ven Behandlungsverfahren der gynäkologischen, 
insbesondere onkologischen Erkrankungen des Ge
nitalbereiches und der Mamma, der Fehlbildungen 
und Verletzungen sowie die Nachbehandlung. 



W ei terbildun gszei t: 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Y2 Jahre der Weiterbildung in der Speziellen Ope
rativen Gynäkologie müssen zusätzlich zur Gebiets
weiterbildung abgeleistet werden. 

Angerechnet werden kann V2 Jahr Weiterbildung in 
der Chirurgie 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausge
hen, insbesondere in der instrumentellen Diagnostik 
und operativen Therapie gynäkologischer, insbeson
dere onkologischer, Erkrankungen aller Altersstufen 
einschließlich plastisch-operativer und rekonstrukti
ver Verfahren im Genitalbereich, an der Bauchdecke 
und an der Mamma. 

Hierzu gehören in der Speziellen Operativen Gynä
kologie 
1. Sp~ziel~e Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten m 
Indikationsstellung und Durchführung von 
Operationen bei gynäkologischen, besonders 
onkologischen, Erkrankungen; hierzu gehört 
eine Mindestzahl selbständig durchgeführter 
operativer Eingriffe 
der Durchführung lokaler, interstitieller, in
vasiver und medikamentöser Behandlungs
verfahren gynäkologisch-onkologischer Er
krankungen 
plastisch-operativen rekonstruktiven Eingrif
fen im Genitalbereich, an der Bauchdecke 
und an der Mamma, insbesondere 

Korrekturen von Fehlbildungen und 
Fehlformen 
Versorgung von Genitalverletzungen und 
Verletzungsfolgen 

10. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 

Definition: 
Die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde umfaßt die Erken
nung, die konservative und operative Behandlung, 
die Prävention und Rehabilitation der Erkrankungen, 
Verletzungen, Frakturen, Fehlbildungen und Form
veränderungen des äußeren, mittleren und inneren 
Ohres, des inneren Gehörganges und der Otobasis 
sowie der hierzu führenden und daraus folgenden 
Erkrankungen, der inneren und äußeren Nase und 
des pneumatisierten und stützenden Systems sowie 
der Weichteile des Gesichtsschädels, der Nasenne
benhöhlen, ihrer knöchernen Wandungen und des 
Jochbein sowie der Rhinobasis, von Naso-, Oro- und 
Hypopharynx einschließlich Lippen, Wangen, Zun
ge, Zungengrund, Mundboden und Tonsillen, der 
Glandula submandibularis sowie des Halses, des 
Larynx, der oberen Luft- und Speisewege, des 
Lymphsystems des Kopfes und des Halses, der 
Glandula parotis und des Nervus facialis sowie der 
übrigen Hirnnerven im Bereich des Halses und des 
Kopfes und der Schädelbasis, der Hör- und Gleich
gewichtsfunktionen und des Geruchs- und Ge
schmacksinnes, die Audiologie und die sonstige 
Funktionsdiagnostik des Gebietes, die wiederher
stellenden und plastischen Operationen des Gebie
tes, die endoskopischen V erfahren des Gebietes ein
schließlich der oberen Luft- und Speisewege, die 
Allergologie des Gebietes sowie die Störungen von 
Stimme, Sprache und Sprechen beim Kind und Er
wachsenen sowie die besondere Diagnostik und 
Therapie von kindlichen Hörstörungen. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon mindestens 3 Jahre im Stationsdienst 

Angerechnet werden können 1 Jahr Weiterbildung in 
Phoniatrie und Pädaudiologie oder V2 Jahr Weiter
bildung in Anästhesiologie oder Anatomie oder 
Chirurgie oder Kinderheilkunde oder Mund-Kiefer
Gesichtschirurgie oder Neurochirurgie oder Patho
logie oder Physiologie. 

2 Jahre der Weiterbildung können bei einem nieder
gelassenen Arzt abgeleistet werden. 



Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Diagnostik sowie in konservativer und operativer 
Therapie und Nachsorge der Hals-Nasen
Ohrenerkrankungen, Verletzungen, Funktionsstö
rungen und der Komplikationen aller Altersstufen 
einschließlich der Untersuchungsmethoden sowie 
der selbständigen Durchführung der üblichen 
nichtspeziellen Operationen, der Röntgendiagnostik 
des Gebietes einschließlich des Strahlenschutzes und 
der gebietsbezogenen Sonographie, der Allergologie 
des Gebietes, der Endoskopie und in der Begutach
tung. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über Pho
niatrie und Pädaudiologie, die Anpassung von Hör
geräten, die Anästhesieverfahren des Gebietes, die 
Schockbehandlung und Herz-Lungen-Wiederbe
lebung. 

Hierzu gehören in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Anatomie, Physiologie des Gehör- und 
Gleichgewichtsorgans, der Hirnnerven, der 
Organe der Nase und ihrer Nebenhöhlen, der 
Lippen, Wange, Zungengrund, Mundboden 
und Tonsillen, des Rachens, des Kehlkopfes, 
des Tracheo-Bronchialsystems, der Speise
röhre, der großen Kopfspeicheldrüsen, der 
Oto- und Rhinobasis sowie des Lymphsy
stems von Kopf und Hals 
Pathologie, Ätiologie, Symptomatologie und 
Diagnostik der Erkrankungen des Gebietes; 
dazu gehören: 
a) Endoskop- und Mikroskopuntersuchun

gen der Organe des Gebietes 
b) Untersuchungen der Funktion des Ge

hörorgans einschließlich der elektroaku
stischen Methoden und die Deutung der 
Ergebnisse sowie die Indikationsstellung, 
Verordnung und Überprüfung der Hörge
räte-Versorgung 

c) Untersuchungen des Gleichgewichtsor
gans mit neuro-otologischen Methoden 
und Deutung der Ergebnisse 

d) Prüfung des Geruchs- und Ge
schmacksinnes sowie der übrigen Hirn
nerven im Hals-Nasen-Ohrengebiet 

e) die Röntgendiagnostik des Gebietes ein
schließlich des Strahlenschutzes 

f) Indikation und Befundbewertung von 
CT, MRT, Szintigraphie und Angiogra
phie des Gebietes 

g) gebietsbezogene Sonographie 
- der Lokal- und Regionalanästhesie 
- den fachspezifischen Grundlagen der Er-

nährungsmedizin 
- der konservativen und nichtspeziellen ope

rativen Therapie des Gebietes, ein
schließlich der Nachbehandlung nach 
operativen Eingriffen; hierzu gehört eine 
Mindestzahl selbständig durchgeführter 
Eingriffe des Gebietes und die Mitwir
kung bei Eingriffen höherer Schwierig
keitsgrade 

der Onkologie des Gebietes 
Diagnostik und Therapie der allergischen Er
krankungen des Gebietes 
den grundlegenden Methoden der Diagnostik 
und Therapie von Stimm- und Sprachstörun
gen sowie kindlichen Hörstörungen, soweit 
dies für die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
notwendig ist 
umweltbedingten Schädigungen der Organe 
des Gebietes 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Fro
henbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie die Einordnung in das 
Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneirnittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 



Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägige Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Reichsversiche
rungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kranken
kassenverträge, Rentenversicherung, Unfall
versicherung, Mutterschutzgesetz, Jugend-
und Arbeitsschutzgesetz und andere Be

stimmungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
der psychosomatischen Grundversorgung 
der Qualitätssicherung ärztlichen Handeins 
der Begutachtung 

l.l.Verrnittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Phoniatrie und Pädaudiologie 
Schockbehandlung und Herz-Lungen
Wiederbelebung 
die Strahlentherapie des Gebietes 
die Anpassung von Hörgeräten 
die Durchführung der Laboruntersuchun
gen 
die Diagnostik funktioneller Störungen 
der Hals-Wirbelsäule 
die Funktionsdiagnostik der oberen Luft
und Speisewege einschließlich elektro
physiologischer Methoden 

JO.A Fachkunden 

JO.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: Y1 Jahr 

JO.B. Fakultative Weiterbildung 

JO.B.l Fakultative Weiterbildung "Spezielle Hals
Nasen-Ohren-Chirurgie'' 

Definition: 
Die Spezielle Hals-Nasen-Ohrenchirurgie umfaßt 
die spezielle operative Behandlung von Erkrankun
gen, Verletzungen und Fehlbildungen der Hals
Nasen-Ohrenheilkunde, einschließlich der Indikati
onsstellung, selbständigen Durchführung und Nach
sorge der schwierigen Operationen des Gebietes 
sowie die Rehabilitation, welche über die im Gebiet 
aufgeführten Inhalte hinausgehen. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

I Y1 Jahre der Weiterbildung in der Speziellen Hals
Nasen-Ohren-Chirurgie müssen zusätzlich zur Ge
bietsweiterbildung abgeleistet werden. 

Angerechnet werden können Y2 Jahr operative Hals
Nasen-Ohren-Chirurgie während der Weiterbildung 
in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausgehen 
in den theoretischen Grundlagen und der selbständi
gen Durchführung der speziellen, schwierigen Ope
rationen des Gebietes einschließlich der Indikations
stellung, der Vor- und Nachbehandlung sowie der 
Rehabilitation. 

Hierzu gehören in der speziellen Hals-Nasen-Ohren
Chirurgie 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Operationen am äußeren Ohr, am Mittelohr 
und der Otobasis bei Verletzungen, Erkran
kungen und Fehlbildungen 
Operationen an Gesicht und Gesichtsschädel 
sowie der Nase und der Rhinobasis bei Ver
letzungen, Erkrankungen und Fehlbildungen 



Operationen in Naso-, Oro- und Hypopha
rynx einschließlich Lippen, Wangen, Zunge, 
Zungengrund, Mundboden und Tonsillen und 
der Glandula submandibularis und der Glan
dula parotis bei Verletzungen, Erkrankungen 
und Fehlbildungen, einschließlich endosko
pischer Untersuchungs- und Operationsme
thoden 
Operationen an Trachea und Speiseröhre im 
Halsabschnitt sowie am äußeren Hals bei 
Verletzungen, Erkrankungen und Fehlbil
dungen, einschließlich endoskopischer Un
tersuchungs- und Operationsmethoden 

11. Haut- und Geschlechtskrankheiten 

Definition: 
Die Haut- und Geschlechtskrankheiten umfassen die 
Erkennung, Behandlung, Prävention und Rehabilita
tion von Erkrankungen der Haut und der Unterhaut, 
der hautnahen Schleimhäute und der Hautanhangs
gebilde sowie der hierzu gehörenden allergologi
schen Diagnostik und Therapie, die dermatologische 
Onkologie, die Geschlechtskrankheiten und die 
nichtvenerischen Erkrankungen der äußeren Ge
schlechtsorgane, die Gefäßerkrankungen der Haut, 
den analen Symptomenkomplex und die Andrologie. 

Weiterbildungszeit 
4 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon mindestens 2 Jahre im Stationsdienst 

2 Jahre der Weiterbildung können bei einem nieder
gelassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Diagnostik, Differentialdiagnostik und Therapie der 
Erkrankungen des Hautorgans einschließlich seiner 
Anhangsgebilde, der hautnahen Schleimhäute, der 
Gefäßerkrankungen der Haut, der dermatologischen 
Proktologie, der gebietsbezogenen Allergologie, der 
Andrologie, der Sexualstörungen, der Geschlechts
krankheiten und nichtvenerischen Erkrankungen der 
äußeren Geschlechtsorgane, den gebietsbezogenen 
Laboruntersuchungen und der dermatologischen 
Strahlenbehandlung einschließlich des Strahlen
schutzes sowie der Indikationsstellung und Durch-

führung der operativen Dermatologie und Kryothe
rapte. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über Me
thoden zur Erkennung peripherer Durchblutungsstö
rungen. 

Hierzu gehören im Gebiet Haut- und Geschlechts
krankheiten 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Anatomie, Physiologie, Pathologie, Patho
physiologie und Immunologie der Haut, de
ren Anhangsgebilde und der sichtbaren 
Schleimhäute 
der Allergologie einschließlich der Diagno
stik allergischer Erkrankungen, sowie der In
dikationsstellung, Durchfürung und Beurtei
lung 
epikutaner, kutaner, intrakutaner Teste 
der Hautfunktionsteste 
der Provokationsteste einschließlich der zu
gehöreden Meßmethoden 
Indikationsstellung und Durchführung spezi
fisch-allergologischer Maßnahmen ein
schließlich der Schockbehandlung 
Grundlagen der Indikationsstellung, Technik 
und Auswertung immunologischer Methoden 
zum Nachweis von Antikörpern oder sensi
bilisierten T -Zellen 
Gewerbe- und Umweltdermatologie ein
schließlich der Toxikologie des Gebietes 
Operativer Dermatologie und Hautkryothe
rapie; hierzu gehört eine Mindestzahl selb
ständig durchgeführter operativer Eingriffe 
des Gebietes sowie die Mitwirkung bei Ein
griffen höherer Schwierigkeitsgrade 
dermatologischer Strahlenbehandlung ein
schließlich selektiver UV-Strahlung, Wär
mestrahlung, hochfrequenter Ströme, des La
sers mit deren physikalischen und strahlen
biologischen Grundlagen 
der Lokal- und Regionalanästhesie des Ge
bietes 
den fachspezifischen Grundlagen der Ernäh
rungsmedizin 
Erkennen und Behandeln berufsbedingter 
Dermatosen 



der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharrna
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneirnittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägigen Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Reichsversiche
rungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kranken
kassenverträge, Rentenversicherung, Unfall
versicherung, Mutterschutzgesetz, Jugend
und Arbeitsschutzgesetz und andere Be
stimmungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
Erkennen und Behandeln der Gefäßerkran
kungen der Haut einschließlich der chro
nisch-venösen Insuffizienz sowie des analen 
Symptomenkomplexes 
Erkennen und Behandeln sexuell übertragba
rer Erkrankungen der Geschlechtsorgane, der 
Haut und der hautnahen Schleimhäute 
Erkennen und Behandeln andrelogischer
und Sexualstörungen 
der gebietsbezogenen Sonographie 
der psychosomatischen Grundversorgung 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die Histologie bei Hautkrankheiten 
die in-vivo-Diagnostik einschließlich der 
Vitalmikroskopie 
Klima-, Helio- und Bädertherapie 
dermatologische Galenik 

die Behandlung von Hautkrankheiten mit io
nisierenden Strahlen 
die Durchführung der Laboruntersuchungen 

ll.A Fachkunden 

ll.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 
Mindestdauer der Weiterbildung: Y2 Jahr 

ll.A.2 Fachkunde Sonographie der Extremitäten
gefäße im Gebiet Haut- und Geschlechtskrankhei
ten 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographie der 
Extremitätengefäße. 

ll.A.3 Fachkunde Sonographie der Penisgefäße 
und Gefäße der Skrotalfächer im Gebiet Haut- und 
Geschlechtskrankheiten 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographie der 
Penisgefäße und Gefäße der Skrotalfächer. 

12. Herzchirurgie 

Definition: 
Die Herzchirurgie umfaßt die Erkennung, operative 
und postoperative Behandlung von chirurgischen 
Erkrankungen, Verletzungen und Fehlbildungen des 
Herzens, der herznahen Gefäße und des angrenzen
den Mediastinums sowie der Lunge in Zusammen
hang mit herzchirurgischen Eingriffen einschließlich 
der Voruntersuchungen und der Nachsorge. 



Weiterbildungszeit 
6 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon 6 Monate in der nichtspeziellen herzchirurgi
schen Intensivrnedizin. 

Angerechnet werden können bis zu 2 Jahre Weiter
bildung in Chirurgie oder bis zu 1 Jahr Weiterbil
dung in Anästhesiologie oder in den Schwerpunkten 
Kardiologie bzw. Kinderkardiologie der Gebiete 
Innere Medizin und Kinderheilkunde oder bis zu Y2 
Jahr Weiterbildung in Anatomie oder Pathologie. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
operativen Behandlung von Erkrankungen, Mißbil
dungen und Verletzungen des Herzens einschließlich 
der herznahen Gefäße und des angrenzenden Media
stinurns sowie der Lunge in Zusammenhang mit 
herzchirurgischen Eingriffen. 

Hierzu gehören in der Herzchirurgie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der Anatomie, Physiologie, Pathologie und 
Pathophysiologie der Thoraxorgane 
den allgemeinen und speziellen Untersu
chungsmethoden des Gebietes 
der Indikationstellung zur operativen Be
handlung von Fehlbildungen, Verletzungen 
und Erkrankungen des Gebietes; hierzu gehört 
eine Mindestzahl selbständig durchgeführter 
operativer Eingriffe 

arn Herzen einschließlich der herznahen 
Gefäße 
im Mediastinum 
Zusammenhang 
Eingriffen 

sowie an der Lunge in 
mit herzchirurgischen 

der Herz-Lungen-Wiederbelebung, der 
Schocktherapie, der nichtspeziellen Intensiv
medizin des Gebietes einschließlich der Infu
sions- und Transfusionstherapie sowie der 
oralen und parenteralen Ernährung 
der Lokal- und Regionalanästhesie 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 

der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor des 
Gebietes sowie in der Einordnung der Befun
de in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des speziel
len Labors des Gebietes sowie der Bewertung 
der Befunde 
der Röntgendiagnostik des Gebietes ein
schließlich des Strahlenschutzes 
der Sonographie des Gebietes 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem Be
richtswesen, einschlägigen Bestimmungen der 
Sozialgesetzgebung (Reichsversicherungs
ordnung, Sozialgesetzbuch, Krankenkassen
verträge, Rentenversicherung, Unfallversiche
rung, Mutterschutzgesetz, Jugend- und Ar
beitsschutzgesetz u.a.) und für die Arzt
Patienten-Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
der psychosomatischen Grundversorgung 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die Beurteilung von Befunden und deren 
Einordnung in das Krankheitsbild bei beson
deren bildgebenden Verfahren 
die Durchführung der Laboruntersuchungen 



12.A. Fachkunde 

12.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Herzchirurgie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgefiihrten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchfiihrung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 
Mindestdauer der Weiterbildung: 1/2 Jahr. 

12.A.2 Fachkunde Echokardiographie in der 
Herzchirurgie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Echokardiographie. 

12.B. Fakultative Weiterbildung 

12.B.l Fakultative Weiterbildung in der "Speziel
len Herzchirurgischen Intensivmedizin" 

Definition: 
Die Spezielle Herzchirurgische Intensivmedizin um
faßt die Intensivüberwachung und Intensivbehand
lung von herzchirurgischen Patienten, deren Vital
funktionen oder Organfunktionen in lebensbedrohli
cher Weise gestört sind und durch intensive thera
peutische Verfahren unterstützt oder aufrechterhal
ten werden müssen. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Yz Jahre der Weiterbildung in der Speziellen Herz
chirurgischen Intensivmedizin müssen zusätzlich zur 
Gebietsweiterbildung abgeleistet werden. 

Angerechnet werden können 6 Monate Intensivme
dizin während der Weiterbildung in der Herzchirur
gie. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausge
hen, in den theoretischen Grundlagen und der prakti
schen Durchführung der Intensivmedizin und Inten
sivbehandlung des Gebietes einschließlich der Be
handlungsverfahren, Ernährungsregimes und spezi
ellen intensivmedizinischen Verfahren des Gebietes. 

Hierzu gehören in der Speziellen Herzchirurgischen 
Intensivmedizin 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der differenzierten Beatmungstechnik ein
schließlich der Beatmungsentwöhnung, ins
besondere bei Langzeitbeatmung, sowie den 
für die Beatmung notwendigen Analgesie
rungs- und Sedierungsverfahren 
den extrakorporalen Ersatzverfahren bei 
akutem Organversagen 
der diagnostischen und therapeutischen 
Bronchoskopie 
den differenzierten Punktions- und Kathete
risierungstechniken des Gefäßsystems ein
schließlich hierbei durchführbarer Meßver
fahren 
der physikalisch-pharmakologischen Hypo
thermie 
der differenzierten Intensivtherapie bei oder 
nach Operationen, Traumata und bei Organ
versagen einschließlich der Herz-Lungen
Wiederbelebung 

1.1. Vermittlung und Erwerb spezieller Kenntnisse 
über 

betriebliche, organisatorische sowie rechtli
che und ethische Aspekte der Intensivmedi
zin 



12.C. Schwerpunkt 

12.C.l Schwerpunkt Thoraxchirurgie 

Definition: 
Die Thoraxchirurgie umfaßt die Prävention und 
Diagnostik einschließlich der instrumentellen Unter
suchungsverfahren sowie postoperative Behandlung 
chirurgischer Erkrankungen und Fehlbildungen der 
Lunge, der Pleura, des Bronchial 
systems, des Mediastinums und der Thoraxwand, 
insbesondere im Rahmen der Turnorbehandlung. 

W eiterbildungszeit: 
3 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

Angerechnet werden kann Y2 Jahr Weiterbildung im 
Schwerpunkt Pneumologie des Gebietes Innere Me
dizin. 

1 Jahr der Weiterbildung im Schwerpunkt muss zu
sätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Diagnosestel
lung, den Untersuchungsverfahren, den operativen 
Eingriffen und der Nachbehandlung von Erkrankun
gen, Verletzungen und Fehlbildungen der Lunge, der 
Pleura, des Bronchialsystems, des Mediastinurns und 
der Thoraxwand. 

Hierzu gehören im Schwerpunkt Thoraxchirurgie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie 
der Lunge, der Pleura, des Mediastinurns und 
des Bronchialsystems einschließlich der Be
ziehungen zum Herz-Kreislauf-System 
den Untersuchungsmethoden des Schwer
punktes einschließlich der Röntgendiagno
stik, ständig begleitend während der Weiter
bildung einschließlich der regelmäßigen 
Teilnahme an Röntgendemonstrationen 
der Sonographie des Schwerpunktes 

der Indikationsstellung und Durchführung 
thoraxchirurgischer Maßnahmen und Eingrif
fe; hierzu gehört eine Mindestzahl selbstän
dig durchgeführter operativer Maßnahmen 
und Eingriffe an der Lunge, der Pleura, dem 
Bronchialsystern, dem Mediastinurn und der 
Thoraxwand einschließlich der Vor- und 
Nachbehandlung 

13. Humangenetik 

Definition: 
Die Humangenetik umfaßt die Erkennung genetisch 
bedingter Erkrankungen (monogen, multifaktoriell, 
chromosomal oder mitochondrial) des Menschen, 
ihrer Diagnostik mittels klinischer, zytogenetischer, 
biochemischer und molekulargenetischer Methoden, 
einschließlich der Differentialdiagnose zu nicht ge
netisch bedingten Erkrankungen, sowohl pränatal als 
auch postnatal, die Beratung der Patienten und ihrer 
Familien, sowie die Beratung und Unterstützung der 
in der Vorsorge und in der Krankenbehandlung täti
gen Ärzte bei Erkennung und Behandlung von ge
netisch bedingten Krankheiten. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Jahr im Stationsdienst m Augenheilkunde oder 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde oder Haut- und Ge
schlechtskrankheiten oder Frauenheilkunde und Ge
burtshilfe oder Innere Medizin oder Kinderheilkunde 
oder Neurologie oder Orthopädie oder Psychiatrie 
und Psychotherapie oder Urologie 

2 Jahre in der genetischen Beratung 
1 Jahr im zytogenetischen Labor 
1 Jahr im molekulargenetischen Labor 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 



Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
klinischen, zytogenetischen, biochemischen und 
molekulargenetischen Diagnostik genetisch beding
ter Erkrankungen und der Beratung der Patienten 
und ihrer Familien sowie in den theoretischen 
Grundlagen genetisch bedingter Erkrankungen, der 
Entstehung und Wirkung von Mutationen, der Gen
wirkung und molekularen Genetik, der Vererbung 
von Mutationen in der Bevölkerung sowie den ethi
schen, psychologischen und rechtlichen Grundlagen 
genetischer Beratung und Diagnostik. 

Hierzu gehören in der Humangenetik 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der humangenetischen Diagnostik; dazu ge
hören 
a) die klinisch genetische Diagnostik erb

lich bedingter Krankheiten, angeborener 
Fehlbildungen und Fehlbildungssyndro
me in einer Mindestzahl von Fällen 

b) die Chromosomendiagnostik einschließ
lich Zellkultur und der relevanten diffe
rentiellen Chromosomenfärbung in einer 
Mindestzahl von Fällen, einschließlich 
der Befundbewertung für die weiterbehan 
deinden Ärzte 

c) molekulargenetische Diagnostik gene
tisch bedingter Krankheiten einschließ
lich Risikoberechnung und ärztlicher 
Bewertung der Befunde mittels direkter 
und indirekter Methoden in einer Min
destzahl von Familien. 

der Ermittlung genetischer Risiken, dazu 
gehören 
a) Risikoberechnungen bei monogen be

dingten Krankheiten aufgrund von 
Stammbaumdaten 

b) Prinzipien der empirischen Risikobe
stimmung bei multifaktoriellen Krank
heiten 

c) Wiederholungsrisi-
ken bei Chromosomenaberrationen 

d) Risiken durch exogene Noxen vor und 
während der Schwangerschaft 

e) Risikoberechnungen aufgrund moleku
largenetischer Marker 

der Durchführung einer Mindestzahl geneti
scher Beratungen bei genetisch bedingten 
Erkrankungen aus allen Gebieten der Medi
zin einschließlich Angaben zum Wiederho
lungsrisiko, zur Prognose (Risikoabschät
zung) und zum Krankheitswert, sowie zu de
ren Bedeutung für die Ratsuchenden ein
schließlich Erstellung einer schriftlichen Zu
sammenfassung für die Ratsuchenden und 
die weiterbehandelnden Ärzte 
den theoretischen Grundlagen der Humange
netik, dazu gehören 

a) die molekulare Genetik und die Prinzi
pien der Genwirkung 

b) die Zytogenetik mit Zellkultur, normale 
Chromosomenstruktur mit differentiel
ler Färbung sowie numerische und 
strukturelle Chromosomenaberrationen, 
deren Entstehung und Folgen; dies 
schließt Turmorzytogenetik und Mole
kularzytogenetik ein 

c) die wichtigsten Stoffwechselerkrankun
gen, ihre genetischen Ursachen und ihre 
Auswirkungen, ihr klinisches Bild, die 
biochemischen Grundlagen, sowie die 
biochemischen Nachweismöglichkeiten 

d) die Wirkung exogener Noxen vor 
(Mutagenese) und während (Teratoge
nese) der Schwangerschaft 

e) die medizinische Statistik (mathemati
sche Behandlung) der Vererbung von 
Genen in Populationen (Populationsge
netik) und Familien (Kopplungsanaly
se), einschließlich der Kriterien geneti
schen Screenings 

den Grundlagen der genetischen Beratung 
einschließlich der prädiktiven DNA
Diagnostik unter Berücksichtigung psycho
logischer und ethischer Gesichtspunkte sowie 
einer die Weiterbildung zur Beratung be
gleitenden psychologischen Supervision 
den Prinzipien der Behandlung genetisch be
dingter Krankheiten 
den rechtlichen Grundlagen genetischer Be
ratung und Diagnostik, einschließlich Daten
schutz, biologischer Sicherheit, Strahlen
schutz und Laborbetrieb 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 



13.A Fachkunden 

13.A.l Fachkunde in der zytogenensehen Labor
diagnostik 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Chromosomendiagnostik einschließ
lich Zellkulturen aus Blut, Hautbiopsien, Fruchtwas
ser, Chorionbiopsien, Knochenmark und anderen 
Geweben in Kurz- und Langzeitkultur, in der Chro
mosomenpräparation, differentieller Chromosomen
färbung mit allen diagnostisch relevanten Banden
mustertechniken, Chromosomenanalyse, Befundung 
und Bewertung des Befundes für die weiterbehan
delnden Ärzte, verantwortlich bei einer Mindestzahl 
von Fällen. 

Mindestdauer der Weiterbildung: 2 Jahre 

13.A.2 Fachkunde in der molekulargenetischen 
Labordiagnostik genetisch bedingter Krankheiten 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der molekular-genetischen Diagnostik ge
netisch bedingter Krankheiten einschließlich Risiko
berechnung und ärztlicher Bewertung des Befundes, 
verantwortlich in einer Mindestzahl von Fällen. Die
se Fälle müssen umfassen: Direkten Nachweis von 
Genmutationen sowie Methoden der indirekten Ge
notypisierung auf der Grundlage von Kopplungs
analysen mit und ohne Amplifikation genorniseher 
DNA in vitro. Kenntnis der für den Betrieb eines 
molekulargenetischen Labors relevanten Rechtsvor
schriften. 

Mindestdauer der Weiterbildung: 2 Jahre 

14. Hygiene und Umweltmedizin 

Definition: 
Die Hygiene und Umweltmedizin umfaßt die Erken
nung aller exogenen Faktoren, welche die Gesund
heit des Einzelnen oder der Bevölkerung beeinflus
sen sowie die Entwicklung von Grundsätzen für den 
Gesundheits- und Umweltschutz. Dazu gehört die 
Erarbeitung und Anwendung von Methoden zur Er
kennung, Erfassung, Beurteilung sowie Vermeidung 
schädlicher Einflüsse. Sie unterstützt die im Kran
kenhaus, im Öffentlichen Gesundheitswesen und in 
der Praxis tätigen Ärzte in der Krankenhaushygiene, 
Umwelthygiene und Umweltmedizin, Epidemiolo
gie, Sozial- und Individualhygiene. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Jahr Weiterbildung im Stationsdienst in Anästhe
siologie oder Chirurgie oder Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe oder Hals-Nasen-Ohrenheilkunde oder 
Innere Medizin oder Kinderheilkunde oder Neuro
chirurgie oder Urologie. 

4 Jahre Hygiene und Umweltmedizin 

Angerechnet werden können bis zu 1 Y2 Jahre Wei
terbildung in Mikrobiologie und Infektionsepide
miologie oder bis zu 1 Jahr Weiterbildung in Ar
beitsmedizin oder Pharmakologie und Toxikologie 
oder 

Y2 Jahr Weiterbildung in Rechtsmedizin oder Patho
logie. 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Krankenhaushygiene, Mitwirkung bei Planung und 
Betrieb von Krankenhäusern, Beratung bezüglich 
Infektionsverhütung, -erkennung und -bekämpfung, 
Überwachung der Desinfektion und Sterilisation 
sowie der Ver- und Entsorgungseinrichtungen mit
tels physikalischer, chemischer und mikrobiologi
scher Verfahren, in der Prophylaxe und Epidemiolo
gie von infektiösen und nichtinfektiösen Krankhei
ten einschließlich des individuellen und allgemeinen 
Seuchenschutzes; in der Umwelthygiene und prä-



ventiven Umweltmedizin, Beurteilung der Beein
flussung des Menschen durch Umweltfaktoren und 
Schadstoffe in Boden, Wasser, Luft, Lebensmitteln 
und Gegenständen des täglichen Bedarfs, in der So
zial- und Individualhygiene. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen in der 
Toxikologie, Mikrobiologie, Rechtsmedizin und 
Arbeitsmedizin sowie Medizintechnik, Kranken
hausplanung, -bau und -betrieb. 

Hierzu gehören in der Hygiene und Umweltmedizin 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
den theoretischen Grundlagen des Gebietes 
einschließlich der Prophylaxe und Epide
miologie, der Umwelt-, Individual-, Kran
kenhaus-, Praxishygiene und Sozialhygiene 
der Indikationsstellung, Durchführung und 
Befundbewertung von Anzüchtungen und 
Differenzierungen hygienisch bedeutsamer 
Mikroorganismen und Viren mit den Metho
den des Gebietes 
der Erfassung und Untersuchung umwelthy
gienischer und umweltmedizinischer Para
meter mit den Methoden des Gebietes und 
der Bewertung der Befunde 
den speziellen Untersuchungsmethoden der 
Umwelt- und Krankenhaushygiene ein
schließlich der Umweltchemie und der Um
welttoxikologie 
der Krankenhaushygiene einschließlich der 
Untersuchungen der im Krankenhaus ver
wandten Speisen, Bedarfsgegenstände und 
Medikamente und der Funktionskontrolle der 
Sterilisation und Desinfektion 
Methoden zur hygienischen Überwachung in 
Operations- und Intensivpflegebereichen und 
sonstigen Krankenhausräumen, einschließ
lich der Erstellung einrichtungsbezogener 
Hygienepläne 
der hygienischen Epidemiologie besonderer 
Erkrankungen 
den technischen Verfahren zur Verhütung 
und Verringerung umweltbedingter Gesund
heitsschäden 
der Epidemiologie des Hospitalismus 
der Epidemiologie umweltbedingter Erkran
kungen 
der Anwendung der einschlägigen Gesetzge
bung 

der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 

l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Toxikologie, Mikrobiologie, Rechtsmedizin 
und Arbeitsmedizin einschließlich deren ge
setzlicher Bestimmungen und Richtlinien 
Medizintechnik, Krankenhausplanung, -bau 
und -betrieb 

15. Innere Medizin 

Definition: 
Die Innere Medizin umfaßt die Prophylaxe, Erken
nung, konservative, internistisch-interventionelle 
und intensivmedizinische Behandlung sowie Reha
bilitation der Erkankungen der Atmungsorgane, des 
Herzens und Kreislaufs, der Verdauungsorgane, der 
Nieren und ableitenden Harnwege, des Blutes und 
der blutbildenden Organe und des Lymphsystems, 
des Stoffwechsels und der Inneren Sekretion, der 
internen allergischen und immunologischen Erkran
kungen, der internen Erkrankungen des Stütz- und 
Bewegungsapparates, der Infektionskrankheiten, der 
Vergiftungen, einschließlich der für das höhere Le
bensalter typischen Erkrankungen sowie die Aspekte 
psychosomatischer Krankheitsbilder und der haus
ärztlichen Betreuung. 

Weiterbildungszeit 
6 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. I , 
davon 6 Monate in der internistischen Intensivmedi
zm. 

Mindestens 4 Jahre im Stationsdienst 
Angerechnet werden können bis zu 1 Jahr Weiter
bildung in Diagnostische Radiologie oder Kinder
heilkunde oder Neurologie oder Physikalische und 
Rehabilitative Medizin oder Psychiatrie und Psy
chotherapie oder Pathologie oder Klinischer Phar
makologie oder Physiologie oder Y2 Jahr Weiterbil
dung in Anästhesiologie oder Anatomie oder Ar
beitsmedizin oder Augenheilkunde oder Biochemie 
oder Chirurgie oder Frauenheilkunde und Geburts
hilfe oder Hals-Nasen-Ohrenheilkunde oder Haut
und Geschlechtskrankheiten oder Laboratoriumsme
dizin oder Mikrobiologie und Infektionsepidemiolo
gie oder Nuklearmedizin oder Orthopädie oder 
Pharmakologie und Toxikologie oder Urologie oder 
6 Monate Tätigkeit in Immunologie. 



Die Anrechnungsfähigkeit entfällt, wenn insgesamt 
2 Jahre der Weiterbildung in Schwerpunkten der 
Inneren Medizin abgeleistet werden. 

2 Jahre Weiterbildung können bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie, Sympto
matologie, der Diagnostik, Differentialdiagnostik 
und Therapie interner, nicht infektiöser, infektiöser, 
toxischer, neoplastischer (onkologischer), allergi
scher, immunologischer, metabolischer, ernährungs
abhängiger und degenerativer Erkrankungen ein
schließlich der Gesundheitsberatung und -erziehung, 
den gebietsbezogenen Laboratoriumsuntersuchun
gen, der Sonographie, der Endoskopie, der Elektro
kardiographie und der Deutung von Röntgenbildern 
des Gebietes, in Vorsorge- und Gesundheitsuntersu
chungen, Erkennung und Behandlung umwelt- und 
milieubedingter Schäden sowie der Suchtkrankhei
ten, Diätberatung und Diätbehandlung einschließlich 
der Betreuung von Gruppen, Impfwesen, umfassen
der Übernahme der hausärztlichen Betreuung im 
Rahmen aller internistischen Krankheitsbilder, Be
treuung chronisch kranker und alter Menschen, Inte
gration medizinischer, sozialer und psychischer Hil
fen und der Psychosomatik. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über Dia
gnostik mit radioaktiven Substanzen sowie der Dia
gnostik und Therapie von Erkrankungen des Ner
vensystems sowie über die Humangenetik. 

Hierzu gehören in der Inneren Medizin 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Ätiologie, Pathogenese und Pathophysiologie 
der nichtinfektiösen, infektiösen, toxischen 
und neoplastischen (onkologischen) sowie 
der allergischen, immunologischen, metabo
lischen, ernährungsabhängigen und degene
rativen Erkrankungen des Gebietes unter Be
rücksichtigung der Besonderheiten dieser 
Erkrankungen im höheren Lebensalter 
Diagnostik, Differentialdiagnostik, Präventi
on, Fr.üherkennung, Therapie und Rehabili
tation dieser Erkrankungen in allen Altersstu
fen einschließlich der Erkennung und Be
wertung psychosomatischer und psychoso
zialer Zusammenhänge 
der hausärztlichen Betreuung 
der Prävention, Erkennung und Behandlung 
von Suchterkrankungen 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 
der Beurteilung von Röntgenbildern der in
neren Organe, der Gefäße sowie des Skelett
systems bei internen Erkrankungen 
Indikation, Durchführung und Bewertung 
elektrokardiographischer Untersuchungen, 
der Kreislauf- und der Lungenfunktionsdia
gnostik 
endoskopischen Untersuchungen ausschließ
lich der Sigmoido-Koloskopie 
Biopsie- und Punktionstechniken des Gebie
tes 
Indikation, Durchführung und Bewertung 
sonegraphischer Untersuchungen innerer Or
gane, ausschließlich der Echokardiographie 
Indikation, Durchführung und Bewertung 
angiologischer Untersuchungsverfahren 
der medikamentösen und psychosomatischen 
Behandlung innerer Erkrankungen em
schließlich der Notfalltherapie 



der diätetischen und physikalischen Be
handlung innerer Erkrankungen 
der allgemeinen und speziellen Nachsorge 
und Rehabilitation 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägigen Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Reichsversiche
rungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kranken
kassenverträge, Rentenversicherung, Unfall
versicherung, Mutterschutzgesetz, Jugend
und Arbeitsschutzgesetz und andere Bestim
mungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
diätetischen Behandlungsverfahren ein
schließlich der Mitarbeiter- und Patienten
schulung 
Indikationen und Kontraindikationen physi
kalischer und baineologischer Behandlungs
verfahren 
der Behandlung von Stoffwechselstörungen 
sowie exogener akuter und chronischer Into
xikationen 
der Therapie vital bedrohlicher Zustände ein
schließlich der Herz-Lungen-Wiederbe
lebung 
der nichtspeziellen Intensivmedizin des Ge
bietes einschließlich der Elektrotherapie 
der Infusions-, Transfusions- und Bluter
satztherapie 
der enteralen und parenteralen Ernährung 
den internistisch-onkologischen Behand
lungverfahren 
Einleitung, Durchführung und Überwachung 
von Nachsorge und Rehabilitation 
der Indikationsstellung zur operativen The
rapie, zur Strahlentherapie und Dialysethera
pie 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
typische diagnostische und therapeutische 
Verfahren der Schwerpunkte der Inneren 
Medizin 
die Durchführung der Laboruntersuchungen 
spezielle diagnostische Verfahren der Nukle
armedizin 
neurologische und psychiatrische Erkran
kungen im Zusammenhang mit Erkrankun
gen des Gebietes 
Arbeits- und Sozialmedizin 
Humangenetik 

JS.A Fachkunde 

JS.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Inneren Medizin 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: 1 Jahr 

15.A.2 Fachkunde Internistische Röntgen
diagnostik 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Aufnahmetechnik und Durchleuchtung 
der Brustorgane, des Magen-Darm-Traktes, des 
Gallen- und Urepoetischen Systems sowie des Ske
letts bei internen Erkrankungen einschließlich des 
Strahlenschutzes und der Teilnahme an anerkannten 
Strahlenschutzkursen. 

Mindestdauer der Weiterbildung: 1 Jahr 



15.A.3 Fachkunde Sigmoido-Koloskopie in der 
Inneren Medizin 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Indikationsstellung, Durchführung, Befunderhebung 
und Befundauswertung der Sigmoido-Kaloskopie in 
der Inneren Medizin. 
Hierzu gehört eine Mindestzahl selbständig durchge
führter und befundeter Sigmoido-Koloskopien. 

15.A.4 Fachkunde Sonographie der extrakraniel
len hirnversorgenden Gefäße in der Inneren Medi
zin 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographien der 
extrakraniellen hirnversorgenden Gefäße. 

JS.A.S Fachkunde Bronchoskopie in der Inneren 
Medizin 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Bronchoskopie. 

15.A.6 Fachkunde Suchtmedizinische Grundver
sorgung 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Prävention, Diagnostik, Therapie und Frührehabili
tation von Suchterkrankungen, welche über die im 
jeweiligen Gebiet aufgeführten Inhalte hinausgehen, 
insbesondere in der Entzugs- und Substitutionsbe
handlung im Rahmen eines Behandlungskonzeptes. 
Krisenintervention, Pharmakatherapie und Psycho
therapie der Sucht und ihrer Folgen sowie in der 
Organisation der Frührehabilitation, den allgemeinen 
und speziellen Rechtsvorschriften, den Sozialmedi
zinischen Möglichkeiten der Suchtbehandlung, dem 
Versicherungs- und Rentenwesen sowie dem Sozial
hilfebereich. 

Mindestdauer der Weiterbildung: Teilnahme an ei
nem Kurs über suchtmedizinische Grundversorgung 
von 50 Stunden Dauer. 

JS.B. Fakultative Weiterbildung 

JS.B.l Fakultative Weiterbildung "Klinische Ge
riatrie" 

Definition: 
Die Klinische Geriatrie umfaßt Prävention, Erken
nung, Behandlung und Rehabilitation körperlicher 
und seelischer Erkrankungen im biologisch fortge
schrittenen Lebensalter, die in besonderem Maße zu 
dauernden Behinderungen und dem Verlust der 
Selbständigkeit führen, unter Anwendung der spezi
fischen geriatrischen Methodik in stationären Ein
richtungen mit dem Ziel der Wiederherstellung 
größtmöglicher Selbständigkeit. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Y2 Jahre der Weiterbildung in der Klinischen Ge
riatrie müssen zusätzlich zur Gebietsweiterbildung 
abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie und Sym
ptomatologie von Erkrankungen und Behinderungen 
des höheren Lebensalters. 

Hierzu gehören in der Klinischen Geriatrie 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie 
und Symptomatologie von Erkrankungen 
und Behinderungen des höheren Lebensalters 
den speziellen geriatrisch diagnostischen 
Verfahren 
der speziellen geriatrischen Therapie von 
körperlichen und seelischen Erkrankungen 
im biologisch fortgeschrittenen Lebensalter 
der Behandlung der Stuhl- und Urininkonti
nenz 



den speziellen pharmakadynamischen Be
sonderheiten und der Dosierung von Arz
neimitteln sowie der Medikamenteninterak
tionen bei Mehrfachverordnungen 
altersadäquater Ernährung und Diätetik 
physio- und ergotherapeutischen, protheti
schen und logopädischen Maßnahmen 
der Reintegration zur Bewältigung der All
tagsprobleme 
der Geroprophylaxe einschließlich der Er
nährungsberatung und Hygieneberatung 
der Sozialmedizin, insbesondere der Nutzung 
sozialer Einrichtungen zur Wiedereingliede
rung und der Möglichkeiten teilstationärer 
Behandlung und externer Hilfen 
der Anleitung des therapeutischen Teams 
den Einweisungsmodalitäten nach den ent
sprechenden gesetzlichen Grundlagen 
dem Versicherungs- und Rentenwesen und 
Sozialhilfebereich 

15.B.2 Fakultative Weiterbildung in der "Speziel
len Internistischen Intensivmedizin" 

Definition: 
Die Spezielle Internistische Intensivmedizin umfaßt 
die Intensivüberwachung und Intensivbehandlung 
von internistischen Patienten, deren Vitalfunktionen 
oder Organfunktionen in lebensbedrohlicher Weise 
gestört sind und durch intensive therapeutische Ver
fahren unterstützt oder aufrechterhalten werden 
müssen. 

W ei terbildungszei t: 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Y2 Jahre der Weiterbildung in der Speziellen Inter
nistischen Intensivmedizin müssen zusätzlich zur 
Gebietsweiterbildung abgeleistet werden. 

Angerechnet werden können 6 Monate Intensivme
dizin während der Weiterbildung in der Inneren Me
dizin. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausge
hen, in den theoretischen Grundlagen und der prakti
schen Durchführung der Intensivmedizin und Inten
sivbehandlung des Gebietes einschließlich der Be
handlungsverfahren, Ernährungsregimes und spezi
ellen intensivmedizinischen Verfahren des Gebietes. 

Hierzu gehören in der Speziellen Internistischen 
Intensivmedizin 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der differenzierten Beatmungstechnik ein
schließlich der Beatmungsentwöhnung, ins
besondere bei Langzeitbeatmung, sowie den 
für die Beatmung notwendigen Analgesie
rungs- und Sedierungsverfahren 
den extrakorporalen Ersatzverfahren bei 
akutem Organversagen 
der diagnostischen und therapeutischen 
Bronchoskopie 
der differenzierten Elektrotherapie des Her
zens 
den differenzierten Punktions- und Kathete
risierungstechniken des Gefäßsystems ein
schließlich hierbei durchführbarer Meßver
fahren 
der physikalisch-pharmakologischen Hypo
thermie 
der differenzierten Intensivtherapie bei inter
nen Erkrankungen sowie bei Organversagen 
einschließlich der Herz-Lungen-Wiederbe
lebung 

1.1. Vermittlung und Erwerb spezieller Kenntnisse 
über 

betriebliche, organisatorische sowie rechtli
che und ethische Aspekte der Intensivmedi
zin 



lS.C. Schwerpunkte 

lS.C.l Schwerpunkt Angiologie 

Definition: 
Die Angiologie umfaßt die Ätiologie, Pathogenese, 
Pathophysiologie, Biochemie, Klinik, Diagnostik, 
Differentialdiagnostik, Prävention, Therapie und 
Rehabilitation der Gefäßkrankheiten. 

Weiterbildungszeit 
3 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs.l, 
davon mindestens 2 Y2 Jahre im Stationsdienst 

1 Jahr der Weiterbildung im Schwerpunkt muss zu
sätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

Yz Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Ätiologie, Pa
thogenese, Epidemiologie, Pathophysiologie und 
Biochemie, Symptomatologie, Diagnostik, Diffe
rentialdiagnostik, Prophylaxe und konservativen 
Therapie sowie in der Rehabilitation von Erkran
kungen der Arterien, Kapillaren, Lymphgefäße und 
Venen sowie in der Indikationsstellung zu operati
ven und interventionellen-radiologischen Eingriffen. 

Hierzu gehören im Schwerpunkt Angiologie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie 
und -biochemie der Gefäßerkrankungen 
Symptomatologie, Diagnostik, Differential
diagnostik, Prophylaxe und konservativen 
Therapie der Gefäßerkrankungen 
invasiven und nichtinvasiven Funktionsun
tersuchung sowie bildgebenden Verfahren 
einschließlich einer Mindestzahl selbständig 
durchgeführter und bewerteter uni- und bidi
rektionaler Ultraschalldoppleruntersuchung 
sowie duplex -sonographischer U ntersuchun
gen, Oszillographischen und plethysmogra
phischen V erfahren 
ergometrischen V erfahren 

direkten Venen- und Arteriendruckmessun
gen 
der Indikationsstellung zur Anwendung und 
Bewertung bildgebender V erfahren sowie 
der Indikation und Beurteilung von nuklear
medizinischen Untersuchungen 
den theoretischen Grundlagen und der prakti
sehen Anwendung physikalischer und medi
kamentöser Therapie 
der Indikationsstellung zu operativen Ein
griffen an den Gefäßen sowie zu interventio
neH-radiologischen Eingriffen 
speziellen rheologischen Untersuchungsme
thoden 
der Bewertung histopathologischer Befunde 
von Gefäßen 

15.C.2 Schwerpunkt Endokrinologie 

Definition: 
Die Endokrinologie umfaßt die Erkennung und 
nichtoperative Behandlung endokriner Erkrankun
gen, deren Auswirkungen auf metabolische Prozesse 
und Gewebe, sowie die Stoffwechselleiden, ein
schließlich der Intensivtherapie. 

Weiterbildungszeit 
3 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon mindestens 2 Yz Jahre im Stationsdienst 

1 Jahr der Weiterbildung im Schwerpunkt muß zu
sätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

Yz Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in Prophylaxe, Diagno
stik und Therapie endokriner Erkrankungen und 
Stoffwechselleiden einschließlich der endokrinalogi
schen Funktionsteste und der Intensivtherapie. 



Hierzu gehören im Schwerpunkt Endokrinologie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie 
und Biochemie von Stoffwechselstörungen 
und den hormonalen Regelkreisen 
Prophylaxe, Symptomatologie, Diagnostik 
und Therapie endokrinalogischer Erkrankun
gen und Stoffwechselleiden einschließlich 
ihres Verlaufes und ihrer Langzeitprognose 
der Methodik und Durchführung der spezi
ellen Laboruntersuchungen sowie der Be
wertung der Befunde 
der Beurteilung von Röntgenbefunden und 
anderen bildgebenden und analytischen Ver
fahren 
der Indikationsstellung, Durchführung und 
Bewertung von Belastungstesten, Analysen 
des Stoffwechsels und der hormonalen Se
kretion 
Indikation, Durchführung und Bewertung der 
Katheteruntersuchungen des Schwerpunktes 
der Sonographie endokriner Organe, auch 
mit Feinnadelbiopsie 
der Therapie von Erkrankungen des Schwer
punktes einschließlich der Rehabilitation 
der Indikationsstellung zur Operation, zur 
Strahlentherapie und zur Radionuklidtherapie 
der Indikationsstellung und Durchführung 
der besonderen intensivmedizinischen Be
handlung bei endokrinalogischen oder stoff
wechselbedingten Krisen 
arbeits-und Sozialmedizinischen Problemen 
des Schwerpunktes 
neurologischen und psychiatrischen Zusam
menhangsfragen des Schwerpunktes 
Indikation und Bewertung nuklearmedizini
scher in-vivo-Untersuchungen endokriner 
Organe 
Indikation und Bewertung der V erfahren zur 
Messung der Knochendichte und des Kno
chenstoffwechsels 
humangenetischen 
Schwerpunktes 

Fragestellungen des 

15.C.3 Schwerpunkt Gastroenterologie 

Definition: 
Die Gastroenterologie umfaßt die Prophylaxe, Er
kennung, konservative und interventionelle
endoskopische Behandlung der Krankheiten der 
Verdauungsorgane. 

Weiterbildungszeit 
3 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1 , 
davon mindestens 2 Jahre im Stationsdienst 

1 Jahr der Weiterbildung im Schwerpunkt muß zu
sätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Diagnostik und 
Therapie der Krankheiten der Verdauungsorgane, in 
den speziellen Laboruntersuchungen, der Sonogra
phie und Röntgendiagnostik des Schwerpunktes ein
schließlich des Strahlenschutzes sowie in der Endo
skopie mit Durchführung diagnostischer und inter
ventioneil-therapeutischer Maßnahmen des Schwer
punktes, der Indikationsstellung zu operativen Ein
griffen einschließlich der Transplantation und zur 
Strahlenbehandlung. 

Hierzu gehören im Schwerpunkt Gastroenterologie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie, 
Symptomatologie und Diagnostik der 
Krankheiten der Verdauungsorgane ein
schließlich Früherkennung und Nachsorge 
bösartiger Krankheiten des Verdauungstrak
tes 
der Methodik und Durchführung der spezi
ellen Laboruntersuchungen einschließlich der 
Funktionsprüfungen sowie der Bewertung 
der Befunde 
der Indikationsstellung, Durchführung und 
Bewertung der Befunde der Endoskopie ein
schließlich der Sigmoido-Koloskopie 



einer Mindestzahl selbständig durchgeführter 
und bewerteter Endoskopien des Schwer
punktes einschließlich interventionell
endoskopischer V erfahren 
abdomineller Sonographie einschließlich der 
gezielten Feinnadelpunktion 
der radiologischen Diagnostik des Schwer
punktes einschließlich des Strahlenschutzes 
medikamentöser, ernährungstherapeutischer 
und physikalischer Therapie der Erkrankun
gen des Schwerpunktes 
Indikationsstellung zu operativen oder ande
ren Therapien der Erkrankungen des 
Schwerpunktes in Zusammenarbeit mit den 
für die weiterführenden Therapien zuständi
gen Ärzten 
Diagnostik und Therapie onkologischer Er
krankungen des Schwerpunktes 
Diagnostik, konservativer und interventio
nell-endoskopischer Therapie proktologi
scher Erkrankungen 
Prinzipien, Methoden und Ergebnisinterpre
tation bei 

immunologischen Untersuchungen 
Biopsien 
Z ytodiagnostik 
nuklearmedizinischen V erfahren 
der Strahlentherapie 

15.C.4 Schwerpunkt Hämatologie und Internisti
sche Onkologie 

Definition: 
Die Hämatologie und Internistische Onkologie um
faßt die Prophylaxe, Erkennung und konservative 
Behandlung von Erkrankungen der blutbildenden 
Organe, der zirkulierenden Blutzellen einschließlich 
des lymphatischen und monohistiozytären Systems, 
der Bluteiweißkörper, der Gerinnungsstörungen und 
der Erkrankungen des immunologischen Systems 
sowie der systemischen chemotherapeutischen Be
handlung in Zusammenarbeit mit den für das 
Grundleiden zuständigen Ärzten 

Weiterbildungszeit 
3 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon mindestens 1 ~ Jahre im Stationsdienst und 6 
Monate im bärnatologischen Laboratorium. 

1 Jahr der Weiterbildung im Schwerpunkt muß zu
sätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Physiologie und 
Pathophysiologie der Blutbildung, des Blutabbaus, 
der Blutgerinnung und der Fibrinolyse, der Ätiolo
gie, Pathogenese, Symptomatologie, Diagnostik und 
Therapie der primären und sekundären Erkrankun
gen des Blutes, der blutbildenden Organe, des lym
phatischen Systems und der malignen Tumoren, 
humoraler und zellulärer Immundefekte sowie der 
hämorrhagischen Diathesen und Hyperkoagulopa
thien. 

Hierzu gehören im Schwerpunkt Hämatologie und 
Internistische Onkologie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

Prophylaxe, Ätiologie, Pathogenese, Patho
physiologie, Symptomatologie, Diagnostik 
und Differentialdiagnostik sowie Stadien
einteilungen der Erkrankungen des Blutes, 
der blutbildenden Organe und des lymphati
schen Systems einschließlich maligner Sy
stemerkrankungen, humoraler und zellulärer 
Immundefekte sowie hämorrhagischer Dia
thesen und Hyperkoagulopathien sowie der 
systemischen chemotherapeutischen Be
handlung 
der Methodik und Durchführung der spezi
ellen Laboruntersuchungen sowie der Be
wertung der Befunde 
der Durchführung von Punktionen und Biop
sien 



der Beurteilung der Blutungs- und Throm
boemboliegefährdung bei Patienten mit Er
krankungen des Schwerpunktes sowie die 
Festlegung der klinischen Stadien bei häma
tologischen Systemerkrankungen und Tumo
rerkrankungen einschließlich deren Prophy
laxe und Therapie 
Indikationsstellung, Durchführung und Be
urteilung hämostaseologischer Untersuchun
gen 
Sonographischen Untersuchungen des 
Schwerpunktes 
der Beurteilung schwerpunktspezifischer ra
diologischer und nuklearmedizinischer U n
tersuchungen 
der Therapie und Rehabilitation der zum 
Schwerpunkt gehörenden Gesundheitsstö
rungen einschließlich der theoretischen 
Grundlagen und der praktischen Anwendung 
der medikamentösen Therapie und ihrer Ne
benwirkungen sowie der Indikationsstellung 
zu weiterführenden Behandlungen 
den theoretischen Grundlagen und der prakti
schen Anwendung der zytostatischen Thera
pie bei Tumorerkrankungen einschließlich 
der supportiven Therapie und der Intensivbe
handlung akut lebensbedrohlicher Störungen 
interdisziplinärer Indikationsstellung und 
prognostischer Beurteilung chirurgischer, 
strahlentherapeutischer und nuklearmedizini
scher Behandlungsverfahren des Schwer
punktes 
Behandlung und Rehabilitation angeborener 
oder erworbener hämorrhagischer Diathesen 
Nachsorge, psychosozialer Behandlung und 
Rehabilitation von Patienten mit Tumorer
krankungen 

Diagnostik des Ernährungsverhaltens und 
des Ernährungszustandes, Grundlagen der 
Ernährungsberatung und Ernährungstherapie, 
insbesondere enterale und parenterale Ernäh
rung 
den Zusammenhangsfragen zwischen Er
krankungen des Schwerpunktes und externen 
Schädigungsfaktoren 

15.C.5 Schwerpunkt Kardiologie 

Definition: 
Die Kardiologie umfaßt die Prophylaxe, Erkennung 
sowie die konservative und interventioneile Be
handlung der Herz- und Kreislauferkrankungen. 

Weiterbildungszeit 
3 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon mindestens 2 V2 Jahre im Stationsdienst 

1 Jahr der Weiterbildung im Schwerpunkt muss zu
sätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet werden 

V2 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Ätiologie, Pa
thogenese, Pathophysiologie, Symptomatologie, 
nichtinvasiver und invasiver Diagnostik, Differen
tialdiagnostik und konservativen und interventio
neilen Therapie der Herz- und Kreislauferkrankun
gen, der Sonographie und diagnostischen Radiologie 
des Schwerpunktes einschließlich des Strahlenschut
zes sowie in der Indikationsstellung zu operativen 
Eingriffen. 
Hierzu gehören im Schwerpunkt Kardiologie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

Ätiologie, Epidemiologie, Pathogenese, Pa
thophysiologie, Symptomatologie, Diagno
stik, Differentialdiagnostik und Therapie von 
Herz- und Kreislauferkrankungen, in invasi
ven und nichtinvasiven kardiavaskulären 
Funktionsuntersuchungen einschließlich der 
Elektrophysiologie 



der radiologischen Diagnostik des Schwer
punktes einschließlich Angiokardiographien 
und Koronarangiographien sowie im Strah
lenschutz 
Indikationsstellung zu und Beurteilung von 
nuklearmedizinischen Untersuchungen des 
Schwerpunktes 
der Methodik und Durchführung der spezi
ellen schwerpunkttypischen Laboruntersu
chungen sowie der Bewertung der Befunde 
den elektrokardiographischen Untersuchun
gen des Schwerpunktes einschließlich elek
trophysiologischer Untersuchungen 
der Indikationsstellung und Durchführung 
sonegraphischer Untersuchungen des 
Schwerpunktes 
der Indikationsstellung, Durchführung und 
Bewertung von Punktionen der großen Gefä
ße und des Perikards einschließlich der Ka
theterisierung des rechten und linken Her
zens sowie hierbei durchzuführender elek
trophysiologischer Untersuchungen 
Theorie und Praxis der medikamentösen Be
handlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
einschließlich der Behandlung des kardioge
nen Schocks 
der Indikationsstellung zu operativen Ein
griffen am Herzen und den großen Körperge
fäßen 
therapeutische Katheterintervention an den 
Koronararterien (PTCA) 
Theorie und Praxis der Elektrotherapie von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen einschließlich 
der Herzrhythmusstörungen sowie der inten
sivmedizinischen Behandlung unter Ein
schluß der Defibrillation und Schrittmacher
therapie, ferner der Applikation von Schritt
machersenden 
Beratung und Führung des Herz-Kreislauf
Kranken in Prävention und Rehabilitation 

15.C.6 Schwerpunkt Nephrologie 

Definition: 
Die Nephrologie umfaßt die Prophylaxe, Erkennung 
und konservative Behandlung der Nierenkrankhei
ten. 

Weiterbildungszeit 
3 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon mindestens 2 Jahre im Stationsdienst und 12 
Jahr in der Dialyse. 

1 Jahr der Weiterbildung im Schwerpunkt muss zu
sätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

Y2 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in Ätiologie, Pathoge
nese, Pathophysiologie, Symptomatologie, Diagno
stik und Therapie der Nierenkrankheiten, der Sono
graphie und radiologischen Diagnostik des Schwer
punktes einschließlich des Strahlenschutzes, der 
Indikationsstellung zu urelogischen und gefäßchir
urgischen Eingriffen sowie zur Nierentransplantati
on. 

Hierzu gehören im Schwerpunkt Nephrologie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie, 
Symptomatologie und Diagnostik der Nie
ren- und renalen Hochdruckkrankheiten ein
schließlich der Systemerkrankungen und 
Stoffwechselkrankheiten mit renaler Beteili
gung und der endokrin- bzw. stoffwechsel
bedingten Störungen bei Nierensteinleiden 
der Methodik und Durchführung der spezi
ellen Laboruntersuchungen sowie der Be
wertung der Befunde einschließlich der Nie
renfunktionsprüfungen 
Pharmakologie und Pharmakakinetik renal 
eliminierter Arzneimittel und der Elimination 
von Arzneimittelgiften mit den Methoden 
des Schwerpunktes 
der diagnostischen Radiologie des Schwer
punktes einschließlich des Strahlenschutzes 
der Beurteilung spezieller nuklearmedizini
scher Untersuchungen 
der Sonographie des Schwerpunktes 
Indikationsstellung, Durchführung und Be
wertung der Nierenbiopsie einschließlich der 
Bewertung des histologischen Befundes 



der medikamentösen, diätetischen und ope
rativen Behandlung akuter und chronischer 
Erkrankungen des Schwerpunktes ein
schließlich der Intensivtherapie und der Eli
minationstherapie bei Vergiftungen 
Indikationsstellung und Durchführung der 
Dialyseverfahren oder analoger Verfahren; 
hierzu gehört eine Mindestzahl selbständig 
durchgeführter Dialysen oder analoger Ver
fahren bei Niereninsuffizienz und bei Intoxi
kationen sowie Indikationsstellung und 
Durchführung der Heimdialyse 
der Behandlung von Patienten vor und nach 
Nierentransplantation 

15.C.7 Schwerpunkt Pneumologie 

Definition: 
Die Pneumologie urnfaßt die Prophylaxe, Erkennung 
und konservative Behandlung der Krankheiten der 
Lunge, der Bronchien, des Mediastinums und der 
Pleura. 

W ei terbildu n gszei t: 
3 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon mindestens 2 Jahre im Stationsdienst 

1 Jahr der Weiterbildung im Schwerpunkt muss zu
sätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in Ätiologie, Pathoge
nese, Pathophysiologie, Symptomatologie, Diagno
stik und Therapie der Krankheiten der Lunge, der 
Bronchien, des Mediastinums und der Pleura ein
schließlich der Röntgendiagnostik des Schwerpunk
tes und des Strahlenschutzes, der schwerpunktbezo
genen endoskopischen V erfahren und der Biopsie 
sowie der Indikationsstellung zur weiterführenden 
Diagnostik, zur operativen und Strahlenbehandlung. 

Hierzu gehören im Schwerpunkt Pneumologie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

Prophylaxe, Ätiologie, Pathogenese, Patho
physiologie, Symptomatologie, Diagnostik, 
Differentialdiagnostik und Therapie sowie 
Rehabilitation der Krankheiten der 
Atemwege, der Lunge, des Mediastinums 
und der Pleura 
der radiologischen Diagnostik des Teilge
bietes einschließlich des Strahlenschutzes 
der Sonographie des Schwerpunktes 
der Indikation, Durchführung und Bewertung 
des Befundes der Funktionsdiagnostik des 
Schwerpunktes 
endoskopischen Verfahren des Schwerpunk
tes 
der Punktion von Lunge und Pleura ein
schließlich der Gewinnung von Untersu
chungsmaterial 
der Methodik und Durchführung der spezi
ellen schwerpunkttypischen Laboruntersu
chungen sowie der Bewertung der Befunde 
der Allergologie einschließlich der Diagno
stik und Therapie allergischer Erkrankungen, 
sowie der Indikationsstellung, Durchführung 
und Beurteilung 
epikutaner, kutaner, intrakutaner Teste 
der Provokationsteste einschließlich der zu
gehörenden Meßmethoden 
der Therapie allergischer Erkrankungen 
der nichtoperativen Behandlung der Erkran
kungen des Schwerpunktes 
der Indikationsstellung zur operativen und 
Strahlenbehandlung 
Epidemiologie und Bekämpfung der Lungen
und Bronchialkrankheiten unter Beachtung 
seuchen-medizinischer Vorschriften 
der Indikationsstellung und Befundbewer
tung nuklearmedizinischer Diagnostik 
der Behandlung von Erkrankungen des 
Schwerpunktes mittels Laser 
der Bewertung histologischer und zytologi
scher Befunde sowie den Kulturverfahren 
von Krankheitserregern 



15.C.8 Schwerpunkt Rheumatologie 

Definition: 
Die Rheumatologie umfaßt die Prophylaxe, Erken
nung und konservative Behandlung bei rheumati
schen Erkrankungen einschließlich der Nachbe
handlung und Rehabilitation. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon mindestens 1 Jahr im Stationsdienst 

Angerechnet werden können V2 Jahr Weiterbildung 
in Kinderheilkunde (kinderrheumatologische Abtei
lung) oder im Schwerpunkt Rheumatologie des Ge
bietes Orthopädie oder 6 Monate Tätigkeit in einer 
physikalisch-therapeutischen Abteilung . 

1 Jahr der Weiterbildung im Schwerpunkt muss zu
sätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in Diagnostik, Sono
graphie und diagnostischen Radiologie des Schwer
punktes einschließlich des Strahlenschutzes, der 
konservativen Therapie bei rheumatischen Erkran
kungen sowie der physikalischen Therapie, der 
Nachbehandlung und Rehabilitation. 

Hierzu gehören im Schwerpunkt Rheumatologie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie, 
Symptomatologie und Verlauf rheumatischer 
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsap
parates einschließlich der extraartikulären 
Manifestationen, insbesondere der entzündli
chen-rheumatischen Systemerkrankungen 
(Kollagenosen) 
der Diagnostik, Differentialdiagnostik, Epi
demiologie und Therapie dieser Erkrankun
gen, ihrer Prophylaxe, Früherkennung und 
Rehabilitation 

der Methodik und Durchführung der spezi
ellen Laboruntersuchungen sowie der Be
wertung der Befunde 
der Indikation, praktischen Durchführung 
und Bewertung von Untersuchungsverfahren 
der Entzündungsdiagnostik, der serologi
schen und immunologischen Diagnostik und 
der Synovialanalyse 
der diagnostischen Radiologie des Schwer
punktes einschließlich des Strahlenschutzes 
der Sonographie des Schwerpunktes sowie 
der Indikation und Beurteilung anderer bild
gebender Verfahren 
Indikation und Befundbewertung bioptisch
histologischer Untersuchungen 
der medikamentösen Therapie der rheumati
schen Erkrankungen einschließlich der Wir
kungsweise, Pharmakokinetik, Indikationen, 
Interaktionen und Nebenwirkungen 
der Indikation und Durchführung der lokalen 
Injektionstherapie 
Indikation und Kontraindikation sowie Wir
kungsphysiologie und Methodik physikali
scher und baineologischer Behandlungsver
fahren einschließlich der verschiedenen 
Formen der Krankengymnastik und Ergothe
rapie 
Indikation, Auswahl und Funktionsüberprü
fung technischer Hilfen zur Kompensation 
vorübergehender oder bleibender Behinde
rungen 
der Indikationsstellung zur operativen und 
Strahlentherapie 
besonderen Aspekten der Psychosomatik 

16. Kinderchirurgie 

Definition: 
Die Kinderchirurgie umfaßt die Erkennung, operati
ve und konservative Behandlung und Nachsorge von 
chirurgischen Erkrankungen, Fehlbildungen, Or
gantumoren, Verletzungen und Unfallfolgen des 
Kindesalters einschließlich der pränatalen Chirurgie. 

Weiterbildungszeit 
6 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon 1 Jahr Kinderheilkunde und 6 Monate in der 
nichtspeziellen kinderchirurgischen Intensivmedizin. 



Angerechnet werden können auf die 4 Vz Jahre Wei
terbildung in Kinderchirurgie bis zu 1 Jahr Weiter
bildung in Anästhesiologie oder Anatomie oder 
Chirurgie oder Neurochirurgie oder Orthopädie oder 
Pathologie oder Urologie. 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Diagnostik und Differentialdiagnostik einschließlich 
der instrumentellen Untersuchungsverfahren, der 
Indikationsstellung und Durchführung der operati
ven und konservativen Behandlung chirurgischer 
Erkrankungen, Fehlbildungen und Verletzungen des 
Kindesalters einschließlich der selbständigen Durch
führung der Operationen des Gebietes, der Röntgen
diagnostik einschließlich des Strahlenschutzes, in 
der Sonographischen Diagnostik, in den Verfahren 
der Herz-Lungen-Wiederbelebung, der Schockthe
rapie sowie der Lokal- und Regionalanästhesie beim 
Kind. 

Hierzu gehören in der Kinderchirurgie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der Anatomie, Pathologie, Physiologie und 
Pathophysiologie des Kindes 
den Untersuchungsmethoden beim Kinde, 
hierzu gehören 
a) allgemeine Diagnostik und Differential

diagnostik einschließlich instrumenteller 
Untersuchungsmethoden 

b) die Röntgendignostik des Stütz- und Be
wegungsapparates, die Notfalldiagnostik 
der Schädel-Brust- und Bauchhöhle ein
schließlich der intraoperativen Röntgen
diagnostik und der Strahlenschutz 

c) die Sonographische Diagnostik, insbe
sondere die Sonographische Notfalldia
gnostik und die intraoperative Sonogra
phie 

der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 

der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägigen Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Reichsversiche
rungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kranken
kassenverträge, Rentenversicherung, Unfall
versicherung, Mutterschutzgesetz und andere 
Bestimmungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
der Indikationsstellung und Durchführung 
der operativen und konservativen Behand
lung chirurgischer Erkrankungen, Fehlbil
dungen und Verletzungen des Kindesalters; 
hierzu gehört eine Mindestzahl selbständig 
durchgeführter operativer Eingriffe 
der nichtspeziellen Intensivmedizin des Ge
bietes 
den Verfahren der Herz-Lungen
Wiederbelebung, der Schocktherapie sowie 
der Lokal- und Regionalanästhesie beim 
Kinde 
der psychosomatischen Grundversorgung 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 



l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
pädiatrisches Basiswissen zur Ätiologie, Pa
thogenese, Pathophysiologie, Symptomato
logie, Diagnostik und Differentialdiagnostik 
der angeborenen und im Kindesalter auftre
tenden Störungen und Erkrankungen sowie 
der Behandlung von Früh- und N eugebore
nen einschließlich der Therapie dieser S tö
rungen und Erkrankungen 
die Durchführung der Laboruntersuchungen 
die Beurteilung der EKG-Diagnostik in Zu
sammenarbeit mit den für das Grundleiden 
zuständigen Ärzten 

16.A Fachkunden 

16.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in 
Kinderchirurgie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: Y2 Jahr 

16.A.2 Fachkunde Sonographie der Bewegungs
organe in der Kinderchirurgie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographien der 
Bewegungsorgane. 

16.A.3 Fachkunde Sonographie der Säuglings
hüfte in der Kinderchirurgie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographien der 
Säuglingshüfte. 

16.A.4 Fachkunde Ösophago-Gastro
Duodenoskopie in der Kinderchirurgie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Ösophago-Gastro
Duodenoskopie. 

16.A.S Fachkunde Sigmoido-Koloskopie in der 
Kinderchirurgie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sigmoido
Koloskopie. 

16.A.6 Fachkunde Bronchoskopie in der Kinder
chirurgie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Bronchoskopie. 

16.B. Fakultative Weiterbildung 

16.B.l Fakultative Weiterbildung in der "Speziel
len Kinderchirurgischen lntensivmedizin" 

Definition: 
Die Spezielle Kinderchirurgische Intensivmedizin 
umfaßt die Intensivüberwachung und Intensivbe
handlung von kinderchirurgischen Patienten, deren 
Vitalfunktionen oder Organfunktionen in lebensbe
drohlicher Weise gestört sind und durch intensive 
therapeutische Verfahren unterstützt oder aufrecht
erhalten werden müssen. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Y2 Jahre der Weiterbildung in der Speziellen Kin
derchirurgischen Intensivmedizin müssen zusätzlich 
zur Gebietsweiterbildung abgeleistet werden. 



Angerechnet werden können 6 Monate Intensivme
dizin während der Weiterbildung in der f(jnderchir
urgie. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausge
hen, in den theoretischen Grundlagen und der prakti 
schen Durchführung der Intensivmedizin und Inten
sivbehandlung des Gebietes einschließlich der Be
handlungsverfahren, Ernährungsregimes und spezi
ellen intensivmedizinischen Verfahren des Gebietes. 

Hierzu gehören in der Speziellen f(jnderchirurgi
schen Intensivmedizin 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der differenzierten Beatmungstechnik ein
schließlich der Beatmungsentwöhnung, ins
besondere der Langzeitbeatmung, sowie den 
für die Beatmung notwendigen Analgesie
rungs- und Sedierungsverfahren 
den extrakorporalen Ersatzverfahren bei 
akutem Organversagen 
der diagnostischen und therapeutischen 
Bronchoskopie 
den differenzierten Punktions- und Kathete
risierungstechniken des Gefäßsystems ein
schließlich hierbei durchführbarer Meßver
fahren 
der physikalisch-pharmakologischen Hypo
thermie 
der differenzierten Intensivtherapie bei oder 
nach Operationen, Traumata und bei Organ
versagen einschließlich der Herz-Lungen
Wiederbelebung 

1.1. Vermittlung und Erwerb spezieller Kenntnisse 
über 

betriebliche, organisatorische sowie rechtli
che und ethische Aspekte der Intensivmedi
Zin 

17. Kinderheilkunde 

Definition: 
Die Kinderheilkunde umfaßt die Erkennung und 
Behandlung aller körperlichen, seelischen Erkran
kungen und Reifungsstörungen des f(jndes von der 
Geburt bis zum Abschluss seiner somatischen Ent
wicklung einschließlich Prävention, Schutzimpfun
gen, pädiatrischer Intensivmedizin und Sozialpädia
trie. 

W ei terbildun gszei t: 
5 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon 6 Monate in der pädiatrischen Intensivmedi
zm. 

Mindestens 3 Y2 Jahre im Stationsdienst 

Angerechnet werden können 1 Jahr Weiterbildung in 
Kinderchirurgie oder f(jnder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie oder im Schwerpunkt f(jnder
radiologie des Gebietes Diagnostische Radiologie 
oder Y2 Jahr Weiterbildung in Anästhesiologie oder 
Anatomie oder Biochemie oder Diagnostische Ra
diologie oder Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
oder Hals-Nasen-Ohrenheilkunde oder Haut- und 
Geschlechtskrankheiten oder Humangenetik oder 
Hygiene und Präventive Umweltmedizin oder Innere 
Medizin oder Klinische Pharmakologie oder Mikro
biologie und Infektionsepidemiologie oder Neurolo
gie oder Orthopädie oder Pharmakologie und Toxi
kologie oder Pathologie oder Psychiatrie und Psy
chotherapie oder Strahlentherapie oder bis zu 6 Mo
nate Tätigkeit in Immunologie 
Die Anrechnungsfähigkeit entfällt, wenn insgesamt 
1 Jahr im Schwerpunkt Kinderkardiologie abgelei
stet wurde. 
Auf die Mindestweiterbildungszeit im Gebiet wer
den Weiterbildungszeiten in den Schwerpunkten Nr. 
17.C. l und Nr. 17.C.2 von nicht mehr als jeweils 
einem Jahr angerechnet. 

1 Y2 Jahre Weiterbildung können bei einem nieder
gelassenen Arzt abgeleistet werden. 



Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Beurteilung der körperlichen, sozialen, psychischen 
und intellektuellen Entwicklung des Kindes, der 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie, Sympto
matologie, Diagnostik, Differentialdiagnostik, The
rapie und Prävention der angeborenen und im Kin
desalter auftretenden Störungen und Erkrankungen 
einschließlich der Behandlung von Früh- und Neu
geborenen, in der Rehabilitation sowie in den ge
bietsbezogenen Laboratoriumsuntersuchungen, in 
der Diätetik, in der Sonographie, in der Deutung von 
Röntgenbildern des Gebietes und in allergologischen 
U ntersuchungsverfahren. 
Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über me
dizinische Genetik, Elektroenzephalographie und 
Echokardiographie und die weiterführende Lungen
funktionsdiagnostik 

Hierzu gehören in der Kinderheilkunde 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der Beurteilung der körperlichen, sozialen, 
psychischen und intellektuellen Entwicklung 
des Kindes von der Geburt bis zum Abschluß 
der somatischen Entwicklung einschließlich 
Indikation und Bewertung der einschlägigen 
Testverfahren 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie, · 
Symptomatologie, Diagnostik und Differen
tialdiagnostik angeborener und im Kindesal
ter auftretender Störungen und Erkrankungen 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 
der Indikationsstellung zu bildgebenden, nu
klearmedizinischen, operativen und 
strahlentherapeutischen Verfahren 
der Beurteilung von Röntgenbildern der in
neren Organe sowie des Skelettsystems bei 
pädiatrischen Erkrankungen 

der lndikationsstellung, Durchführung und 
Befundauswertung der wesentlichen Unter
suchungen des Gebietes (Gehirn, Abdomen 
und Retroperitoneum, Urogenitalorgane, 
Säuglingshüfte); hierzu gehört eine Mindest
zahl selbständig durchgeführter sonegraphi
scher Untersuchungen des Gebietes 
der Elektrokardiographie 
der Therapie der zum Gebiet gehörenden Ge
sundheits- und Entwicklungsstörungen ein
schließlich klinisch-pharmakologischer Be
sonderheiten in den einzelnen Phasen des 
Wachstumsalters sowie der Säuglingsernäh
rung und Diätetik 
der Erkennung und Bewertung von ökolo
gisch und sozial bedingten Gesundheitsstö
rungen einschließlich der Kindesmißhand
lung und -Vernachlässigung 
der Behandlung der Früh- und Neugeborenen 
der Intensivmedizin des Gebietes sowie der 
Behandlung von Verbrennungen und Ver
brühungen 
der Infusionstherapie, Sondenernährung und 
der Theorie und Praxis der Transfusion 
den Vorsorge- und Früherkennungsmaßnah
men einschließlich orientierender Hör- und 
Sehprüfungen 
der Immunprophylaxe und der Indikation 
und selbständigen Durchführung von Imp
fungen 
der Gesundheitsberatung und Gesundheitser
ziehung sowie der Ernährungsberatung und 
der Sexualberatung 
der Allergologie einschließlich der Diagno
stik allergischer Erkrankungen, sowie der In
dikationsstellung, Durchführung und Beur
teilung 
epikutaner, kutaner, intrakutaner Teste 
der Provokationsteste einschließlich der zu
gehörenden Meßmethoden 
der Therapie allergischer Erkrankungen 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 



Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägigen Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Reichsversiche
rungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kranken
kassenverträge, Rentenversicherung, Unfall
versicherung, Mutterschutzgesetz, Jugend
und Arbeitsschutzgesetz und andere Be
stimmungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
der psychosomatischen Grundversorgung 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die Seuchenhygiene des Gebietes 
die Medizinische Genetik 
Sozialisation, Habilitation und Rehabil itati
on 
Erkennung und Behandlung von Verhaltens
und Leistungsstörungen 
die Durchführung weiterer diagnostischer 
Verfahren wie EEG, Echokardiographie, 
weiterführende Lungenfunktionsdiagnostik 
und nuklearmedizinische Methoden 
Blutgruppenserologie und Gerinnungsanaly
se sowie Bestimmungen von Hormonen und 
Antikörpern 
die Durchführung der Laboruntersuchungen 

17.A Fachkunde 

17.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Kinderheilkunde 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: 1 Jahr 

17.A.2 Fachkunde Sonographie der Nebenhöhlen 
in der Kinderheilkunde 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographien der 
Nebenhöhlen. 

17.A.3 Fachkunde Sonographie der Schilddrüse in 
der Kinderheilkunde 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographien der 
Schilddrüse. 

17.A.4 Fachkunde Sonographie der Gesichts
weichteile und Weichteile des Halses in der Kin
derheilkunde 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographien der 
Gesichtsweichteile und Weichteile des Halses. 

17.A.S Fachkunde Sonographie der Thoraxorgane 
in der Kinderheilkunde 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographien der 
Thoraxorgane. 

17.A.6 Fachkunde Sonographie des Magen-Darm
Traktes in der Kinderheilkunde 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographien des 
Magen-Darm-Traktes. 



17.A.7 Fachkunde Sonographie der weiblichen 
Genitalorgane in der Kinderheilkunde 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographien der 
weiblichen Genitalorgane. 

17.A.8 Fachkunde Sonographie des Bewegungsap
parates in der Kinderheilkunde 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographien des 
Bewegungsapparates. 

17.A.9 Fachkunde Suchtmedizinische Grundver
sorgung 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Prävention, Diagnostik, Therapie und Frührehabili
tation von Suchterkrankungen, welche über die im 
jeweiligen Gebiet aufgeführten Inhalte hinausgehen, 
insbesondere in der Entzugs- und Substitutionsbe
handlung im Rahmen eines Behandlungskonzeptes. 
Krisenintervention, Pharmakatherapie und Psycho
therapie der Sucht und ihrer Folgen sowie in der 
Organisation der Frührehabilitation, den allgemeinen 
und speziellen Rechtsvorschriften, den Sozialmedi
zinischen Möglichkeiten der Suchtbehandlung, dem 
Versicherungs- und Rentenwesen sowie dem Sozial
hilfebereich. 

Mindestdauer der Weiterbildung: Teilnahme an ei
nem Kurs über suchtmedizinische Grundversorgung 
von 50 Stunden Dauer. 

17.B. Fakultative Weiterbildung 

17.B.l Fakultative Weiterbildung in der "Speziel
len Pädiatrischen Intensivmedizin" 

Definition: 
Die Spezielle Pädiatrische Intensivmedizin umfaßt 
die Intensivüberwachung und Intensivbehandlung 
von pädiatrischen Patienten, deren Vitalfunktionen 
oder Organfunktionen in lebensbedrohlicher Weise 
gestört sind und durch intensive therapeutische Ver
fahren unterstützt oder aufrechterhalten werden 
müssen. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Yz Jahre der Weiterbildung in der Speziellen Pä
diatrischen Intensivmedizin müssen zusätzlich zur 
Gebietsweiterbildung abgeleistet werden. 

Angerechnet werden können 6 Monate Intensivme
dizin während der Weiterbildung im Gebiet Kinder
heilkunde. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausge
hen, in den theoretischen Grundlagen und der prakti
schen Durchführung der Intensivmedizin und Inten
sivbehandlung des Gebietes einschließlich der Be
handlungsverfahren, Ernährungsregimes und spezi
ellen intensivmedizinischen Verfahren des Gebietes. 
Hierzu gehören in der Speziellen Pädiatrischen In
tensi vmedizin 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der differenzierten Beatmungstechnik ein
schließlich der Beatmungsentwöhnung, ins
besondere bei Langzeitbeatmung, sowie der 
für die Beatmung notwendigen Analgesie
rungs- und Sedierungsverfahren 
den extrakorporalen Ersatzverfahren bei 
akutem Organversagen 
der diagnostischen und therapeutischen 
Bronchoskopie 



der differenzierten Elektrotherapie des Her
zens 
den differenzierten Punktions- und Kathete
risierungstechniken des Gefäßsystems ein
schließlich hierbei durchführbarer Meßver
fahren 
der physikalisch-pharmakologischen Hypo
thermie 
der differenzierten Intensivtherapie bei pä
diatrischen Erkrankungen sowie bei Organ
versagen einschließlich der Herz-Lungen
Wiederbelebung 

1.1. Vermittlung und Erwerb spezieller Kenntnisse 
über 

betriebliche, organisatorische sowie rechtli
c~e und ethische Aspekte der Intensivmedi
Zin 

17.C. Schwerpunkte 

17 .C.l Schwerpunkt Kinderkardiologie 

Definition: 
Die Kinderkardiologie umfaßt die Erkennung und 
konservative Behandlung der Herz- und Kreislaufer
krankungen des Kindes von der Geburt bis zum Ab
schluß seiner somatischen Entwicklung. 

Weiterbildungszei t: 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gemäß 
§ 8, Abs. 1, 
davon mindestens 1 \ti Jahre im Stationsdienst 

1 Y2 Jahre der Weiterbildung im Schwerpunkt müs
sen zusätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet 
werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Ätiologie, Pa
thogenese, Pathophysiologie, Symptomatologie, 
Diagnostik, Differentialdiagnostik und Therapie der 
funktionellen und organisch bedingten angeborenen 
und erworbenen Störungen des Herzens und des 
Kreislaufes, den invasiven und nicht-invasiven kar
diovaskulären Funktionsuntersuchungen, der Sono
graphie und Röntgendiagnostik des Schwerpunktes 
einschließlich des Strahlenschutzes sowie der Indi
kationssstellung zu operativen Eingriffen. 

Hierzu gehören im Schwerpunkt Kinderkardiologie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

Ätiologie, Symptomatologie, Diagnostik und 
Differentialdiagnostik der angeborenen und 
erworbenen Herz- und Gefäßanomalien, den 
nichtinvasiven und invasiven Untersu
chungsmethoden, sowie der pathologischen 
Anatomie und Pathophysiologie kardiavas
kulärer Erkrankungen 
der radiologischen Diagnostik des Schwer
punktes einschließ] ich des Strahlenschutzes 
sowie der Sonographie und Elektrokardio
graphie des Schwerpunktes; hierzu gehören 
eine Mindestzahl selbständig durchgeführter 
Untersuchungen unter Anwendung dieser 
Methoden 
der Indikationsstellung und Durchführung zu 
interventioneilen Kathetereingriffen; hierzu 
gehört eine Mindestzahl selbständig durchge
führter Eingriffe 
der konservativen Therapie der Herzinsuffi
zienz, der Herzrhythmusstörungen und der 
entzündlichen Herzerkrankungen einschließ
lich der medikamentösen Therapie und der 
Elektrotherapie 

17.C.2 Schwerpunkt Neonatologie 

Definition: 
Die Neonatologie urnfaßt die Physiologie und Pa
thophysiologie der postnatalen Adaptation und der 
Unreife, die Behandlung von Frühgeborenen und 
Neugeborenen mit schweren Adaptationsstörungen. 

W eiterbil dun gszei t: 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

I \ti Jahre der Weiterbildung im Schwerpunkt müs
sen zusätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet 
werden. 



Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in theoretischen 
Grundlagen und der praktischen Durchführung der 
Neonatologie einschließlich der Behandlungsverfah
ren und Ernährungsregimes des Gebietes. 

Hierzu gehören im Schwerpunkt Neonatologie 
1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 

Ätiologie, Pathophysiologie, Symptomatolo
gie, Diagnostik, Differentialdiagnostik, 
Überwachung und Behandlung von Störun
gen und Erkrankungen während der postna
talen Adaptation einschließlich der Störun
gen der Atmung des Neugeborenen und den 
einschlägigen Behandlungsmethoden 
den Sonographischen Untersuchungen des 
Gehirns sowie in der entwicklungsneurologi
schen Diagnostik 
den Störungen der Kreislaufumstellung, der 
Temperaturregulation, der Ausscheidungs
funktion und des Säure-Basen-, Wasser- und 
Elektrolythaushaltes einschließlich der Infu
sions- und Transfusionsbehandlung, beson
ders bei Störungen im Bilirubinstoffwechsel 
mit Indikationsstellung und Durchführung 
der Austauschtransfusion 
der Diagnostik und Behandlung der prä- und 
postnatalen Infektionen des Neugeborenen 
der Indikationsstellung und Durchführung 
der enteralen und parenteralen Ernährung 
den Besonderheiten der medikamentösen 
Therapie des Früh- und Neugeborenen 
der Transportbegleitung schwerkranker Neu
geborener 
der Diagnostik und Therapie der Störungen 
des Sauerstofftransportes und der Sauerstof
faufnahme einschließlich der Frühgeborenen
Retinopathie und des Atemnotsyndroms 
der Primärversorgung und Reanimation des 
Früh- und Neugeborenen 

18. Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie 

Definition: 
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psycho
therapie umfaßt die Erkennung, nichtoperative B~
handlung, Prävention und Rehabilitation bei p~ychi
schen, psychosomatischen, entwicklungsbedingten 
und neurologischen Erkrankungen oder Störungen 
sowie bei psychischen und sozialen Verhaltensauf
fälligkeiten im Kindes- und Jugendalter. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1 . 

1 Jahr Kinderheilkunde oder Psychiatrie und 
Psychotherapie. 
Angerechnet werden kann ~ Jahr Weiterbildung in 
der Neurologie. 

4 Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
psychotherapie davon mindestens 2 Jahre im Stati
onsdienst 

2 Jahre Weiterbildung können bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den 
theoretischen Grundlagen, der Diagnostik und Diffe
rentialdiagnostik psychischer Erkrankungen des 
Kindes-, Jugend- und Heranwachsendenalters ein
schließlich der Suchtkrankheiten und neurologischer 
Untersuchungen sowie in der Differentialdiagnostik 
psychiatrischer Krankheitsbilder und St~rungen, in 
der Pharmakotherapie, der Psychotherapie und der 
Soziotherapie von Kindern und Jugendlichen, auch 
unter Einbeziehung der erwachsenen Bezugsperso
nen. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über Neu
rologie des Kindes- und Jugendalters. 



Hierzu gehören in der Kinder- und Jugendpsychia
trie und -psychotherapie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
allgemeiner und spezieller Psychopathologie 
einschließlich der biographischen Anamne
seerhebung, Verhaltungsbeobachtung und 
Explorationstechnik 
der beschreibenden und operationalisierten 
Klassifikation, Diagnose und Differentialdia
gnose psychischer Krankheiten und Störun
gen unter Berücksichtigung ihrer Häufigkeit 
und Erscheinungsformen 
Abklärung und Gewichtung der Entste
hungsbedingungen psychischer Erkrankun
gen und Störungen im Kindes- und Jugen
dalter einschließlich der Aufstellung eines 
Behandlungsplanes 
Entwicklungspsychologie, Psychosomatik 
und Neurosenlehre sowie der Psychodyna
mik der Paarbeziehung, der Familie und der 
Gruppe 
der Methodik der psychologischen Testver
fahren und der Beurteilung psychologischer 
Befunderhebungen 
spezifischen neurologischen Untersu-
chungsmethoden 
Krankheitslehre und Differentialdiagnostik 
psychosomatischer, psychiatrischer und neu
rologischer Krankheitsbilder 
der Diagnostik und Therapie psychischer 
Fehlentwicklungen und Bewältigungsstrate
gien, chronischer Erkrankungen und Behin
derungen 
der Diagnostik und Therapie bei geistiger 
Behinderung und bei anderen Entwicklungs
verzögerungen 
der Indikationsstellung und Technik der Psy
chotherapie einschließlich der psychothera
peutischen Verfahren sowie der Teilnahme 
an Balint-Gruppen, Selbsterfahrung und tie
fenpsychologischen Behandlungen mit Su
pervision 
der Indikationsstellung und Technik 
der Übungsbehandlung sowie in der indirek
ten kinder- und jugendpsychiatrischen Be
handlung durch Verhaltensmodifikationen 
von Bezugspersonen 
der Somato- und Pharmakatherapie psychia
trischer, psychosomatischer und neurologi
scher Erkrankungen 

der Prävention, Erkennung und Behandlung 
von Suchterkrankungen 
der Krankheitsverhütung, Früherkennung, 
Rückfallverhütung und Verhütung uner
wünschter Therapieeffekte (primäre, sekun
däre, tertiäre und quartäre Prävention) unter 
Einbeziehung von Familienberatung, Kri
senintervention, Sucht- und Suizidprophyla
xe 
der kinderpsychiatrischen
psychotherapeutischen Konsil- und Liason
arbeit 
der Krisenintervention, supportiver Verfah
ren und Beratung 
der sozialpsychiatrischen Behandlung und 
Rehabilitation 
der Beurteilung labordiagnostischer Befunde 
der Indikationsstellung und Methodik neu
roradiologischer und elektrophysiologischer 
Verfahren einschließlich der Beurteilung und 
der Einordnung in das Krankheitsbild 
der Dokumentation von Befunden, ärztli
chem Berichtswesen, einschlägigen Bestim
mungen der Sozialgesetzgebung (Reichsver
sicherungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kran
kenkassenverträge, Rentenversicherung, Un
fallversicherung, Mutterschutzgesetz, Ju
gend- und Arbeitsschutzgesetz und andere 
Bestimmungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Entwicklung, Anatomie, Physiologie und 
Pathologie des Nervensystems, der Rei
fungsbiologie und Reifungspathologie, der 
Humangenetik und Stoffwechselpathologie 
sowie des endokrinen Systems 
die Technik spezifischer Punktionsmethoden 
Technik neuroradiologischer und elektrophy
siologischer Verfahren 
Grundlagen der phasenspezifischen Psy
chohygiene 
Prävention, Gesundheitsberatung und 
-erziehung sowie die Rehabilitation 
Persönlichkeitslehre, Tiefenpsychologie, 
Lern- und Verhaltenspsychologie 



19. Klinische Pharmakologie 

Definition: 
Die Klinische Pharmakologie umfaßt die Erprobung 
und Überwachung der Arzneimittelanwendung am 
gesunden und kranken Menschen, die Prüfung der 
Pharmakakinetik und Pharmakadynamik unter Be
rücksichtigung von Lebensalter, pathophysiologi
schen Besonderheiten, Applikationsformen und 
Wechselwirkungen bei der Anwendung verschiede
ner Pharmaka, Erkennung von Nebenwirkungen und 
Intoxikationen durch Medikamente einschließlich 
Beratung des behandelnden Arztes sowie der Ge
sundheitsbehörde. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

4 Jahre Klinische Pharmakologie, davon mindestens 
2 Jahre in enger Verbindung mit klinischen Abtei
lungen, davon 1 Jahr im Stationsdienst 

Angerechnet werden können bis zu 1 Jahr Weiter
bildung in Anästhesiologie oder Chirurgie oder 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe oder Innere Me
dizin oder Kinderheilkunde oder Psychiatrie und 
Psychotherapie oder Neurologie. 

1 Jahr Pharmakologie und Toxikologie, vorzugswei
se an einem experimentell-pharmakologischen In
stitut. 

1 Jahr Weiterbildung kann bei einem niedergelasse
nen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten über Wir
kungsanalysen von Arzneimitteln am Menschen und 
die klinische Prüfung (Phase 1-4), über die Bewer
tung von Arzneimitteln nach dem Arzneimittelgesetz 
in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt, 
einschließlich der pharmakologischen und klini
schen Grundlagen, sowie in der Beratung der arz
neimitteltherapeutischen Fragen und bei Vergiftun
gen einschließlich der Durchführung von Arznei
mittelbestimmungen in Körperflüssigkeiten des 
Menschen zur Steuerung der Therapie, der Arznei
mittelepidemiologie, der Erfassung und Bewertung 
von unerwünschten Arzneimittelwirkungen. 

Hierzu gehören in der Klinischen Pharmakologie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
den Grundlagen der klinischen Pharmakolo
gie einschließlich der allgemeinen und spezi
ellen Pharmakologie sowie biometrischer 
Methoden, der Meldesysteme und der ein
schlägigen unterschiedlichen Formen von 
Studien des Gebietes 
dem Arzneimittelrecht und dem Meldesy
stem der unerwünschten Arzneimittelwir
kungen 
den ethischen und rechtlichen Voraussetzun
gen für klinische Prüfungen am Menschen 
sowie den experimentellen Grundlagen 
der Isotopentechnik des Gebietes 
der klinisch-pharmakologischen Tätigkeit 
einschließlich der Arzneimittelbestimmungen 
in Körperflüssigkeiten 
den Phasen der Erprobung neuer Arzneimit
tel am Menschen und den hierzu erforderli
chen Untersuchungen der Phasen 1-4 
der Planung multizentrischer Langzeitprü
fungen sowie klinischer Untersuchungsver
fahren und Bewertungskriterien für die 
Wirksamkeitsprüfung 
der Technik der tierexperimentellen For
schung zur Wirkungsanalyse von Arznei
mitteln und Giften einschließlich der tierex
perimentellen Erzeugung von Krankheitszu
ständen beim Tier zur Wirkungsanalyse von 
Arzneimitteln und für die Prüfung neuer 
Arzneimittel 
der klinisch-pharmakologischen Beratung 
der Ärzte in Fragen der Arzneimitteltherapie 
Good Clinical Practice (GCP) - Richtlinien 
und deren Umsetzung in klinischen Prüfun
gen 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 



l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen in 
Diagnose und Behandlung von Störungen der 
Vitalfunktioinen bei der Erprobung neuer 
Arzneimittel, bei Überdosierung und von 
Vergiftungen einschließlich der Herz
Lungen-Wiederbelebung, der Schocktherapie 
und elektrotherapeutischen Behandlung. 

20. Laboratoriumsmedizin 

Definition: 
Die Laboratoriumsmedizin als Bestandteil der klini
schen Medizin umfaßt die Beratung und Unterstüt
zung der in der Vorsorge und in der Krankenbe
handlung tätigen Ärzte bei der Erkennung von 
Krankheiten und ihren Ursachen, bei der Überwa
chung des Krankheitsverlaufes, bei der Bewertung 
und Durchführung therapeutischer Maßnahmen 
durch die Anwendung und Beurteilung morphologi
scher, chemischer, physikalischer, immunologischer, 
biochemischer, molekularbiologischer und mikro
biologischer Untersuchungsverfahren von Körper
säften, ihrer morphologischen Bestandteile sowie 
Ausscheidungs- und Sekretionsprodukten zur Er
kennung physiologischer Eigenschaften und krank
hafter Zustände sowie zur Verlaufskontrolle ein
schließlich der Durchführung der dazu erforderli
chen Funktionsprüfungen und diagnostischen Ein
griffe. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1 . 

1 Jahr Innere Medizin 
Angerechnet werden kann auf die I-jährige Weiter
bildung in der Inneren Medizin Y2 Jahr Weiterbil
dung in der Kinderheilkunde. 

4 Jahre im Gebiet Laboratoriumsmedizin, davon 
mindestens 
12 Monate in der medizinischen Mikrobiologie, 
12 Monate in der medizinischen Immunologie, 
12 Monate in der klinischen Chemie. 

3 Jahre der Weiterbildung können bei einem nieder
gelassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den 
theoretischen, medizinischen, physikalischen und 
chemischen Grundlagen des Gebietes, den Routine
verfahren der klinischen Chemie, Biochemie, Mole
kularbiologie, der medizinischen Physik, der medi
zinischen Mikroskopie, der medizinischen Mikro
biologie, der medizinischen Immunologie und Blut
gruppenserologie. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über spe
zialisierte Untersuchungsmethoden der Laboratori
umsmedizin einschließlich nuklearmedizinischer 
Laboratoriumsuntersuchungen und Funktionsteste. 

Hierzu gehören in der Laboratoriumsmedizin 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
den theoretischen Grundlagen des Gebietes 
einschließlich der allgemeinen und speziellen 
Laboratoriumsmedizin 
den Laboratoriumsverfahren einschließlich 
der Prinzipien medizinisch-physikalischer 
und medizinisch-chemischer Meßmethoden, 
Mikroskopier- und Färbeverfahren, Gerin
nungsvorgängen, chemischer Trennverfah
ren, qualitativer und immunologischer 
Nachweisverfahren einschließlich der Dosi
metrie von Substanzen 
der Züchtung und Differenzierung von Zel
len, Mikroorganismen und Viren einschließ
lich der Präparation und Differenzierung und 
der Sterilisation und Desinfektion 
der Hämatologie einschließlich der Hämosta
seologie und Immunhämatologie 
den Methoden zur Durchführung der Quali
tätskontrolle 
der Labororganisation, Gerätekunde und Do
kumentation 
den für das Gebiet wesentlichen gesetzlichen 
Vorschriften 
der praktischen Tätigkeit in der medizini
schen Mikrobiologie, medizinischen Immu
nologie, medizinischen Chemie und den 
gentechnologischen Verfahren sowie der 
medizinischen Mikroskopie 



der Probenentnahme, dem Probentransport 
und der Aufbereitung der Proben sowie der 
Durchführung von Funktionstesten der Labo
ratoriumsmedizin am Patienten bei besonde
rer Indikation 
der ärztlichen Auswertung der Laborbefunde 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
spezielle Untersuchungsmethoden des Ge
bietes 
nuklearmedizinische diagnostische Verfah
ren (in-vitro-Diagnostik) 
allgemeine Hygiene, Toxikologie, Parasito
logie, Tropen-, Arbeits- und Sozialmedizin 
das Bluttransfusionswesen 
Gewinnung und Prüfung von Antigenen, 
Antiseren und Impfstoffen 
Pharmakakinetik und Pharmakadynamik 
( drug monitoring) 

21. Mikrobiologie und Infektionsepide
miologie 

Definition: 
Die Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie 
umfaßt die Laboratoriumsdiagnostik mikrobiell be
dingter Erkrankungen und die Aufklärung ihrer epi
demiologischen Zusammenhänge und Ursachen, die 
Unterstützung der in der Vorsorge, in der Kranken
behandlung und im Öffentlichen Gesundheitsdienst 
tätigen Ärzte bei der Diagnose von Infektionskrank
heiten, ihrer Prophylaxe und Bekämpfung sowie bei 
der mikrobiologischen Bewertung antimikrobieller 
Substanzen. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1 . 

1 Jahr im Stationsdienst in Chirurgie oder Innere 
Medizin oder Kinderheilkunde. 

4 Jahre Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie 

Angerechnet werden können auf die 4-jährige Wei
terbildung in Mikrobiologie und Infektionsepide
miologie bis zu 1 Jahr Weiterbildung in Hygiene 
und Präventive Umweltmedizin. 

2 Jahre der Weiterbildung können bei einem nieder
gelassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Prophylaxe und Epidemiologie von Infektions
krankheiten und ihren Folgezuständen, in den theo
retischen Grundlagen und diagnostischen V erfahren 
der Bakteriologie, Virologie, Parasitologie, Mykolo
gie, Serologie und Immunologie von Infektions
krankheiten und der mikrobiologischen Bewertung 
therapeutischer und desinfizierender Substanzen, in 
der Erkennung, Prophylaxe und Bekämpfung von 
Krankenhausinfektionen, in Zusammenarbeit mit 
Ärzten der klinischen Abteilungen. 

Hierzu gehören in der Mikrobiologie und Infektion
sepidemiologie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
den theoretischen Grundlagen des Gebietes, 
in der Bakteriologie, Virologie, Parasitolo
gie, Mykologie, Serologie und Immunologie 
Ätiologie, Pathogenese sowie klinischer 
Symptomatik, Diagnose, Verlauf und Thera
pie von Erkrankungen durch Mikroorganis
men 
dem Umgang mit verschiedenen Untersu
chungsmaterialien einschließlich Abnahme, 
Transport und Aufbereitung 
klinischer Mikrobiologie einschließlich mi
kroskopischer, biochemischer, immunologi
scher, molekularbiologischer Methoden zum 
Nachweis von Bakterien, Viren, Parasiten 
und Pilzen 
Methoden zum Anzüchten, Anreichern und 
Klonieren von Erregern 
Methoden der Molekularbiologie zum 
Nachweis und zur Differenzierung von Bak
terien, Viren, Parasiten und Pilzen in Körper
flüssigkeiten und Geweben 



Methoden zur Empfindlichkeitsbestimmung 
von Mikroorganismen und Viren gegen m 
der Therapie verwendbarer Arzneimittel 
diagnostischen Tierversuchen 
Infektionsserologie und Immunologie ein
schließlich der Methoden zum Antikörper
nachweis und der Bestimmung von humora
len und zellulären Faktoren des Abwehr- und 
Immunsystems 
Bestimmungen zum Infektions- und Arbeits
schutz 
der Befunderstellung, Befundauswertung, 
Archivierung und Statistik 
der internen und externen Qualitätskontrolle 
einschließlich der Kontrolle und Überwa
chung der Diagnose-, Meßgeräte und Analy
seautomaten 
der Krankenhaushygiene und Infektionsepi
demiologie einschließlich der Untersuchun
gen der im Krankenhaus verwendeten Spei
sen, Bedarfsgegenstände und Medikamente 
und der Funktionskontrolle der Sterilisation 
und Desinfektion 
Methoden zur mikrobiologischen und virolo
gischen Überwachung in Operations- und 
Intensivpflegebereichen und sonstigen Kran
kenhausbereichen 
der Beratung des behandelnden Arztes 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
allgemeine Epidemiologie, einschließlich 
Krankenhaus- und Praxishygiene mit Kennt
nis der gesetzlichen Bestimmungen und 
Richtlinien 

22. Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 

Definition: 
Die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie umfaßt die Er
kennung, die konservative und chirurgische Be
handlung, die Prävention und die Rehabilitation der 
Erkrankungen, Verletzungen, Frakturen, Fehlbil
dungen und Formveränderungen, die vom Zahn, 
vom Zahnhalteapparat, von den Alveolarfortsätzen 
und vorn harten Gaumen ausgehen, der beiden Kie
fer, einschließlich chirurgischer Kieferorthopädie, 
des Gaumens, der Lippen, des Naseneinganges, des 
Oberkiefers und des Jochbeins (Reposition und Fi
xation), des Unterkiefers einschließlich des Kiefer
gelenkes, der vorderen 2/3 der Zunge, der Mund
höhlenwandungen, der Glandula submandibularis 
sowie der Weichteile des Gesichtsschädels, der 
Glandula parotis, der Lymphknoten, alles im Zu
sammenhang mit den vorgenannten Erkrankungen, 
der gebietsbezogenen Nerven, die Korrekturen des 
Mundes und des Mundbodens sowie der Biß- und 
Kaufunktion, die Eingliederung von Resektionspro
thesen und anderer prothetischer und orthopädischer 
Hilfsmittel, die gebietsbezogene Implantologie, die 
Wiederherstellende und Plastische Chirurgie der 
vorstehend aufgeführten Bereiche. 

Weiterbildungszeit 
4 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon mindestens 2 Yz Jahre im Stationsdienst 

Angerechnet werden können bis zu 1 Jahr Weiter
bildung in Chirurgie oder Y2 Jahr Weiterbildung in 
Anästhesiologie oder Anatomie oder Hals-Nasen
Ohrenheilkunde oder Neurochirurgie. 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Entwicklungsgeschichte, Anatomie, Ätiologie, 
Symptomatologie, Diagnostik, Differentialdiagno
stik und Therapie der Krankheiten des Gebietes ein
schließlich der radiologischen Diagnostik des Ge
bietes und des Strahlenschutzes sowie der gebietsbe
zogenen Sonographie, der Onkologie und Implan
tologie des Gebietes, den Narkoseverfahren des Ge
bietes, in der Herz-Lungen-Wiederbelebung und der 
Schockbehandlung und der selbständigen Durchfüh
rung der üblichen Operationen. 



Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über Indi
kation und Anwendung chirurgisch-prothetischer 
und orthopädischer Hilfsmittel und Maßnahmen. 

Hierzu gehören in der Mund-Kiefer-Gesichts
chirurgie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Entwicklungsgeschichte, Anatomie, Ätiolo
gie, Symptomatologie, Diagnostik und Diffe
rentialdiagnostik der Krankheiten des Mun
des, der Kiefer, der angrenzenden Hartgewe
be und Weichteile des Gesichts 
Untersuchungsmethoden des Gebietes 
der Röntgendiagnostik des Gebietes ein
schließlich des Strahlenschutzes 
Indikationsstellung zu und Befunderhebung 
von MRT und Szintigraphie 
der Sonographie des Gebietes 
der Lokal- und Regionalanästhesie des Ge
bietes 
der lokalen und konservativen Therapie des 
Gebietes einschließlich der Indikation zu und 
Anwendung von implantologischen V erfah
ren 
Indikation und Durchführung von Infusionen 
und Transfusionen sowie in der Schockbe
handlung und Herz-Lungen- Wiederbelebung 
der Indikation und Durchführung operativer 
Eingriffe der Mund-, Kiefer-
Gesichtschirurgie einschließlich der Nach

behandlung und Rehabilitation; hierzu gehört 
eine Mindestzahl selbständig durchgeführter 
operativer Eingriffe 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 

der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägigen Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Reichsversiche
rungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kranken
kassenverträge, Rentenversicherung, Unfall
versicherung, Mutterschutzgesetz, Jugend
und Arbeitsschutzgesetz und andere Be-

stimmungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
den fachspezifischen Grundlagen der Ernäh
rungsmedizin, insbesondere Sondenernäh
rung 
der psychosomatischen Grundversorgung 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Indikation und Anwendung chirurgisch
prothetischer und orthopädischer Hilfsmittel 
und Maßnahmen 
das Gesichtswachstum, die Maße und ästhe
tischen Beziehungen des Gesichts und Ge
sichtsschädels einschließlich der Anferti
gung von Modellen und Masken, der Fern
röntgenbildanalyse und Beurteilung von 
Photastataufnahmen und der Verwendung 
der Untersuchungsergebnisse zur Indikati
onsstellung und Planung oberflächenverän
dernder Operationen 
endoskopische Untersuchungs- und Be
handlungsmethoden 
die Durchführung von Laboruntersuchungen 



22.A. Fachkunde 

22.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Mund-Kiefer- Gesichtschirurgie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: Y2 Jahr 

22.A.2 Fachkunde Sonographie der extrakraniel
len hirnversorgenden Gefäße der Mund-Kiefer
Gesichtschirurgie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung der Sonographie der 
extrakraniellen hirnversorgenden Gefäße. 

23. Nervenheilkunde 

Definition: 
Die Nervenheilkunde umfaßt die Diagnostik, Prä
vention, nichtoperative Therapie und Rehabilitation 
bei Erkrankungen des zentralen, peripheren und ve
getativen Nervensystems sowie bei psychischen Er
krankungen oder Störungen. 

Weiterbildungszeit 
6 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

3 Jahre Neurologie, davon mindestens 2 Jahre tm 
Stationsdienst 

3 Jahre Psychiatrie und Psychotherapie, davon min
destens 2 Jahre im Stationsdienst 

Angerechnet werden können auf die 3-jährige Wei
terbildung in Neurologie 1 Jahr Weiterbildung in 
Innere Medizin oder Y2 Jahr Weiterbildung in Neu
rochirurgie oder Neuropathologie oder 6 Monate 
Tätigkeit in Neurophysiologie. 

Angerechnet werden können auf die 3-jährige Wei
terbildung in Psychiatrie und Psychotherapie 1 Jahr 
Weiterbildung in Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie oder 6 Monate Tätigkeit in Medi
zinpsychologie. 

2 Jahre der Weiterbildung können bei einem nieder
gelassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den 
theoretischen Grundlagen der Diagnostik und The
rapie neurologischer und psychischer Erkrankungen 
und Störungen. 
Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über die 
Durchführung von Psychotherapie. 

Hierzu gehören in der Nervenheilkunde 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Neuropathologie, pathologischer Neurophy
siologie, Psychopathologie und Neuropsy
chologie 
der Methodik und Technik der neurologi
schen und psychiatrischen Anamnese unter 
Einbeziehung psychopathologischer, biogra
phischer, psychodynamischer und sozialer 
Gesichtspunkte 
der Methodik und Technik der neurologi
schen und psychiatrischen Untersuchung ein
schließlich der Verhaltensbeobachtung und 
Exploration 
der Krankheitslehre und Differentialdiagnose 
neurologischer, psychiatrischer und geran
tapsychiatrischer Krankheitsbilder und der 
Suchtkrankheiten 
den psychodiagnostischen Methoden des 
Gebietes einschließlich standardisierter Be
funderhebung, Fremd- und Selbstbeurtei
lungsskalen, Testverfahren und neuropsy
chologischer Diagnostik 
der Indikationsstellung, Durchführung und 
Beurteilung neurophysiologischer Untersu
chungsmethoden 
der Indikationsstellung, Methodik und Be
fundbewertung neuroradiologischer Untersu
chungen 
der Indikationsstellung zur Psychotherapie 



der Definition von Behandlungszielen, dem 
Aufstellen eines Therapieplanes, der diffe
renzierten Indikation für verschiedene The
rapieverfahren wie Somata-, Sozio- und Psy
chotherapie 
der Somata- und Pharmakatherapie neurolo
gischer und psychiatrischer Erkrankungen 
Krankheits- und Rückfallverhütung, der Op
timierung der Therapie unter Einbeziehung 
von Familie und sozialem Umfeld, der Kri
senintervention und Sucht- und Suizidpro
phylaxe 
der Rehabilitation einschließlich extramura
ler, komplementärer Versorgungsstrukturen 
sowie multi-disziplinärer Team- und Grup
penarbeit mit Patientenangehörigen und ins
besondere mit Pflegepersonal und Sozialar
beitern 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägigen Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Reichsversiche
rungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kranken
kassenverträge, Rentenversicherung, Unfall
versicherung, Mutterschutzgesetz, Jugend
und Arbeitsschutzgesetz und andere Bestim
mungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 

der Anwendung von Rechtsvorschriften bei 
der Unterbringung und Behandlung psy
chisch Kranker unter besonderer Berück
sichtigung der ärztlichen Aufklärungs-und 
Schweigepflicht 
psychiatrischer Begutachtung bei üblichen 
und typischen Fragestellungen in der Straf-, 
Zivil-, Sozial- und freiwilligen Gerichtsbar
keit, einschließlich Personenrechtsfragen 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der psychosomatischen Grundversorgung 

l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Entwicklung, Anatomie, Physiologie und 
Biochemie des Nervensystems und der 
Muskulatur 
die Humangenetik bei neurologischen und 
psychiatrischen Erkrankungen und Störun
gen 
psychotherapeutische Behandlungsmetho
den 
Prävention, 
-erziehung 

23.A Fachkunde 

Gesundheitsberatung und 

23.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Nervenheilkunde 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: Y2 Jahr 



23.B. Fakultative Weiterbildung 

23.B.l Fakultative Weiterbildung "Klinische Ge
riatrie" 

Definition: 
Die Klinische Geriatrie umfaßt Prävention, Erken
nung, Behandlung und Rehabilitation körperlicher 
und seelischer Erkrankungen im biologisch fortge
schrittenen Lebensalter, die in besonderem Maße zu 
dauernden Behinderungen und dem Verlust der 
Selbständigkeit führen, unter Anwendung der spezi
fischen geriatrischen Methodik in stationären Ein
richtungen mit dem Ziel der Wiederherstellung 
größtmöglicher Selbständigkeit. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Y2 Jahre der Weiterbildung in der Klinischen Ge
riatrie müssen zusätzlich zur Gebietsweiterbildung 
abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie und Sym
ptomatologie von Erkrankungen und Behinderungen 
des höheren Lebensalters. 

Hierzu gehören in der Klinischen Geriatrie 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie 
und Symptomatologie von Erkrankungen und 
Behinderungen des höheren Lebensalter 
den speziellen geriatrisch relevanten diagno
stischen Verfahren 
der speziellen geriatrischen Therapie von 
körperlichen und seelischen Erkrankungen 
im biologisch fortgeschrittenen Lebensalter 
der Behandlung der Stuhl- und Urininkonti
nenz 
den speziellen pharmakadynamischen Be
sonderheiten und der Dosierung von Arz
neimitteln sowie der Medikamenteninterak
tionen bei Mehrfachverordnungen 
altersadäquater Ernährung und Diätetik 

physio- und ergotherapeutischen, protheti
schen und logopädischen Maßnahmen 
der Reintegration zur Bewältigung der All
tagsprobleme 
der Geroprophylaxe einschließlich der Er
nährungsberatung und Hygieneberatung 
der Sozialmedizin, insbesondere der Nutzung 
sozialer Einrichtungen zur Wiedereingliede
rung und der Möglichkeiten teilstationärer 
Behandlung und externer Hilfen 
der Anleitung des therapeutischen Teams 
den Einweisungsmodalitäten nach den ent
sprechenden gesetzlichen Grundlagen 
dem Versicherungs- und Rentenwesen und 
Sozialhilfebereich 

24. Neurochirurgie 

Definition : 
Die Neurochirurgie umfaßt die Erkennung und ope
rative Behandlung von Erkrankungen, Verletzungen 
und Fehlbildungen des zentralen Nervensystems und 
seiner Hüllen, des peripheren und vegetativen Ner
vensystems sowie die entsprechenden Voruntersu
chungen, konservativen Behandlungsverfahren und 
die Rehabilitation. 

Weiterbildungszeit 
6 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. l , 
davon 6 Monate in der nichtspeziellen neurochirur
gischen Intensivmedizin. 

Mindestens 4 Jahre im Stationsdienst 

Angerechnet werden können bis zu l Jahr Weiter
bildung in Chirurgie oder Neurologie oder Neuro
pathologie oder im Schwerpunkt Neuroradiologie 
der Diagnostischen Radiologie oder Orthopädie oder 
Vz Jahr Weiterbildung in Anästhesiologie oder Ana
tomie oder Augenheilkunde oder Hals-Nasen
Ohrenheilkunde. 
Angerechnet werden können bis zu 12 Monate Tä
tigkeit in Neuroanatomie oder Neurophysiologie. 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 



Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Neurologie, Neuroanatomie, Neuropathologie, Neu
rophysiologie und allgemeinen Psychopathologie, 
den spezifischen Untersuchungsmethoden des Ge
bietes einschließlich Elektroenzephalographie und 
Elektromyographie, in der Diagnostik und Differen
tialdiagnostik von intrakraniellen und spinalen Fehl
bildungen und Erkrankungen, Verletzungen, Tumo
ren und anderen Erkrankungen der peripheren Ner
ven, des vegetativen Nervensystems und des endo
krinen Systems, der operativen Diagnostik, der kon
servativen und operativen Behandlung neurochirur
gischer Erkrankungen und Verletzungen, ein
schließlich der selbständigen Durchführung der übli
chen Operationen. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Strahlentherapie einschließlich Strahlenschutz, Neu
roophthalmologie, Neurootologie und Neuroortho
pädie, Neuroradiologie sowie die Anaesthesieverfah
ren des Gebietes. 

Hierzu gehören in der Neurochirurgie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Neuroanatomie, Neurophysiologie, allge
meiner Neurologie, Neuropathologie, allge
meiner Psychopathologie und in den klini
schen und apparativen Untersuchungsmetho
den des Gebietes einschließlich der Elektro
diagnostik und der Sonographischen Diagno
stik des Gebietes 
der gebietsbezogenen Röntgendiagnostik 
einschließlich des Strahlenschutzes 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 

der speziellen klinischen Diagnostik der 
Krankheiten von Schädel und Gehirn, Wir
belsäule und Rückenmark, peripheren Ner
ven, des vegetativen Nervensystems und des 
endokrinen Systems sowie der Schmerzsyn
drome 
der Indikationsstellung und Durchführung 
der operativen und konservativen Behand
lungen des Gebietes einschließlich der Vor
und Nachbehandlung sowie der Rehabilita-
tion; hierzu gehört eine Mindestzahl selb
ständig durchgeführter operativer Eingriffe 
des Gebietes 
der stereotaktischen Methodik des Gebietes 
der nichtspeziellen Intensivmedizin des Ge
bietes einschließlich der Herz-Lungen
Wiederbelebung und der Schocktherapie so
wie der Infusions- und Transfusionstherapie 
der Hirntoddiagnostik 
der Lokal- und Regionalanästhesie des Ge
bietes 
fachspezifischen Grundlagen in Ernäh
rungsmedizin 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägigen Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Reichsversiche
rungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kranken
kassenverträge, Rentenversicherung, Unfall
versicherung, Mutterschutzgesetz, Jugend
und Arbeitsschutzgesetz und andere Be
stimmungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
der Onkologie des Gebietes 
der psychosomatischen Grundversorgung 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 



1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie 
Neuroophthalmologie, - otologie, -Ortho
pädie, Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie 
Strahlenbiologie, Strahlentherapie am zen
tralen Nervensystem, Isotopendiagnostik 
undMRT 
Neuropädiatrie 
physikalische Therapie 
die Durchführung von Laboruntersuchungen 

24.A Fachkunde 

24.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Neurochirurgie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgemeinen Labors 
des Gebietes 

Mindestdauer der Weiterbildung: Y2 Jahr 

24.B. Fakultative Weiterbildung 

24.B.l Fakultative Weiterbildung in der "Speziel
len Neurochirurgischen lntensivmedizin" 

Definition: 
Die Spezielle Neurochirurgische Intensivmedizin 
umfaßt die Intensivüberwachung und Intensivbe
handlung von neurochirurgischen Patienten, deren 
Vitalfunktionen oder Organfunktionen in lebensbe
drohlicher Weise gestört sind und durch intensive 
therapeutische Verfahren unterstützt oder aufrecht
erhalten werden müssen. 

Weiterbildun gszeit: 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Y2 Jahre der Weiterbildung in der Speziellen Neu
rochirurgischen Intensivmedizin müssen zusätzlich 
zur Gebietsweiterbildung abgeleistet werden. 

Angerechnet werden können 6 Monate Intensivme
dizin während der Weiterbildung im Gebiet Neuro
chirurgie. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausge
hen, in den theoretischen Grundlagen und der prakti
schen Durchführung der Intensivmedizin und Inten
sivbehandlung des Gebietes einschließlich der Be
handlungsverfahren, Ernährungsregimes und spezi
ellen intensivmedizinischen Verfahren des Gebietes. 

Hierzu gehören in der Speziellen Neurochirurgi
schen Intensivmedizin 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der differenzierten Beatmungstechnik ein
schließlich der Beatmungsentwöhnung, ins
besondere bei Langzeitbeatmung, sowie den 
für die Beatmung notwendigen Analgesie
rungs- und Sedierungsverfahren 
den extrakorporalen Ersatzverfahren bei 
akutem Organversagen 
der diagnostischen und therapeutischen 
Bronchoskopie 
der differenzierten Elektrotherapie des Her
zens 
den einschlägigen Punktions- und Katheteri
sierungstechniken des Gefäßsystems ein
schließlich hierbei durchführbarer Meßver
fahren 
der physikalisch-pharmakologischen Hypo
thermie 
der differenzierten Intensivtherapie bei oder 
nach Operationen, Traumata und bei Organ
versagen einschließlich der Herz-Lungen
Wiederbelebung 

1 .1. Vermittlung und Erwerb spezieller Kenntnisse 
über 

betriebliche, organisatorische sowie rechtli
che und ethische Aspekte der Intensivmedi
zin 



25. Neurologie 

Definition: 
Die Neurologie umfaßt die Erkennung, nichtoperati
ve Behandlung, Prävention und Rehabilitation bei 
Erkrankungen des zentralen, peripheren und vegeta
tiven Nervensystems, der Muskulatur einschließlich 
der Myopathien und Myositiden. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Jahr Psychiatrie und Psychotherapie 
4 Jahre Neurologie 
Mindestens 2 Jahre im Stationsdienst 

Angerechnet werden können bis zu 1 Jahr Weiter
bildung in Innere Medizin oder Neurochirurgie oder 
im Schwerpunkt Neuroradiologie der Diagnosti
schen Radiologie oder V2 Jahr Weiterbildung in 
Anatomie oder bis zu 12 Monate Tätigkeit in Neuro
anatomie oder Neurophysiologie . 
Für die Anerkennung als Neurologe sollte das 1 Jahr 
Psychiatrie und Psychotherapie bei einem minde
stens für 2 Jahre befugten Arzt abgeleistet werden. 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den 
theoretischen Grundlagen, in der Diagnostik, Diffe
rentialdiagnostik und Therapie neurologischer 
Krankheitsbilder und Defektzustände sowie in der 
Neuroradiologie einschließlich des Strahlenschutzes, 
der gebietsbezogenen Sonographie und der Elektro
diagnostik des Gebietes sowie in soziotherapeuti
schen Maßnahmen einschließlich Nachsorge und 
Rehabilitation. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Psychiatrie und Psychotherapie, in den theoretischen 
Grundlagen der Strahlenbiologie und Isotopenphysik 
sowie der Isotopendiagnostik und der MRT. 

Hierzu gehören in der Neurologie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Anatomie, Physiologie und Biochemie des 
zentralen, peripheren und vegetativen Ner
vensystems sowie der Muskulatur 
Neuropathologie, pathologische Neurophy
siologie, Psychopathologie und Neuropsy
chologie 
neurologisch-psychiatrischer Genetik 
Methodik und Technik der neurologischen 
und der grundlegenden psychiatrischen 
Anamneseerhebung einschließlich der bio
graphischen und sozialen Anamnese 
Methodik und Technik der neurologischen 
und der grundlegenden psychiatrischen Un
tersuchungen einschließlich der Methodik 
der psychiatrischen Exploration 
der Indikationsstellung und Technik der neu
rologischen Behandlungsverfahren ein
schließlich der Akutversorgung neurologi
scher Erkrankungen sowie der Verfahren, 
Techniken und Möglichkeiten neurologischer 
Rehabilitation 
der nichtspeziellen Intensivmedizin des Ge
bietes 
Indikation und Durchführung der gebietsbe
zogenen Punktionsmethoden; hierzu gehört 
der Nachweis einer Mindestzahl selbständig 
durchgeführter Eingriffe 
fachspezifischen Grundlagen der Ernäh
rungsmedizin 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 
lndikationsstellung, Methodik und Befund
bewertung neuroradiologischer Untersu
chungen 
lndikationsstellung, Durchführung und Be
fundung der Methodik der evozierten Poten
tiale und der Elektroenzephalographie sowie 
der kortikalen Magnetstimulation 



der Elektrodiagnostik von Muskeln und peri
pheren Nerven 
den anderen Untersuchungsmethoden des 
Gebietes 
der Indikation zu operativen Behandlungen 
in Zusammenarbeit mit den dafür zuständi
gen Ärzten 
der Indikation zu soziotherapeutischen Maß
nahmen einschließ] ich chronischer Verläufe 
der Hirntoddiagnostik 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägigen Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Reichsversiche
rungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kranken
kassenverträge, Rentenversicherung, Unfall
versicherung, Mutterschutzgesetz, Jugend
und Arbeitsschutzgesetz und andere Be-

stimmungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
der psychosomatischen Grundversorgung 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung, einschließlich der in der 
Gerjchtsbarkeit, insbesondere bei Personen
rechtsfragen 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die theoretischen Grundlagen der Strahlen
biologie und Isotopenphysik 
Isotopendiagnostik und MRT 
die Durchführung von Laboruntersuchungen 

Hierzu gehören in der Neurologie aus dem Gebiet 
der Psychiatrie und Psychotherapie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der deskriptiven Erfassung des psychepa
thologischen Befundes sowie in der Erhe
bung der biographischen und sozialen 
Anamnese 

der Psychopathologie organischer Erkran
kungen und Störungen des zentralen Nerven
systems 
psychiatrischer Nosologie und Klassifikation 
der Diagnostik und Therapie psychiatrischer 
Notfälle einschließlich der Therapie mit Psy
chopharmaka 
der klinischen Psychiatrie soweit dies für die 
Differentialdiagnose neurologischer Erkran
kungen erforderlich ist 
psychotherapeutische Einzel- und Gruppen
verfahren soweit diese für die Therapie neu
rologischer Erkrankungen erforderlich sind 
allgemeiner und spezieller Psychopathologie 
psychologischen Testverfahren und deren 
Bewertung 
den Verlaufsformen psychischer Erkrankun
gen und Störungen einschließlich chronischer 
Verläufe, soweit dies für die Diagnose und 
Therapie neurologischer Erkrankungen er
forderlich ist 
der psychiatrischen Begutachtung, soweit 
dies zur Differentialdiagnose neurologischer 
Erkrankungen erforderlich ist 

1.1. Vermittlung und Erwerb von. Kenntnissen über 
psychologische Testverfahren und deren 
Bewertung 

25.A Fachkunden 

25.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Neurologie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: 1h Jahr 



25.A.2 Fachkunde Suchtmedizinische Grundver
sorgung 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Prävention, Diagnostik, Therapie und Frührehabili
tation von Suchterkrankungen, welche über die im 
jeweiligen Gebiet aufgeführten Inhalte hinausgehen, 
insbesondere in der Entzugs- und Substitutionsbe
handlung im Rahmen eines Behandlungskonzeptes. 
Krisenintervention, Pharmakatherapie und Psycho
therapie der Sucht und ihrer Folgen sowie in der 
Organisation der Frührehabilitation, den allgemeinen 
und speziellen Rechtsvorschriften, den Sozialmedi
zinischen Möglichkeiten der Suchtbehandlung, dem 
Versicherungs- und Rentenwesen sowie dem Sozial
hilfebereich. 
Mindestdauer der Weiterbildung: Teilnahme an ei
nem Kurs über suchtmedizinische Grundversorgung 
von 50 Stunden Dauer. 

25.B. Fakultative Weiterbildung 

25.B.l Fakultative Weiterbildung "Klinische Ge
riatrie'' 

Definition: 
Die Klinische Geriatrie umfaßt Prävention, Erken
nung, Behandlung und Rehabilitation körperlicher 
und seelischer Erkrankungen im biologisch fortge
schrittenen Lebensalter, die in besonderem Maße zu 
dauernden Behinderungen und dem Verlust der 
Selbständigkeit führen, unter Anwendung der spezi
fischen geriatrischen Methodik in stationären Ein
richtungen mit dem Ziel der Wiederherstellung 
größtmöglicher Selbständigkeit. 

W eiterbil dun gszeit: 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Y2 Jahre der Weiterbildung in der Klinischen Ge
riatrie müssen zusätzlich zur Gebietsweiterbildung 
abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie und Sym
ptomatologie von Erkrankungen und Behinderungen 
des höheren Lebensalters. 

Hierzu gehören in der Klinischen Geriatrie 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie 
und Symptomatologie von Erkrankungen und 
Behinderungen des höheren Lebensalter 
den speziellen geriatrisch relevanten diagno
stischen Verfahren 
der speziellen geriatrischen Therapie von 
körperlichen und seelischen Erkrankungen 
im biologisch fortgeschrittenen Lebensalter 
der Behandlung der Stuhl- und Urininkonti
nenz 
den speziellen pharmakadynamischen Be
sonderheiten und der Dosierung von Arz
neimitteln sowie der Medikamenteninterak
tionen bei Mehrfachverordnungen 
altersadäquater Ernährung und Diätetik 
physio- und ergotherapeutischen, protheti
schen und logopädischen Maßnahmen 
der Reintegration zur Bewältung der Alltags
probleme 
der Geroprophylaxe einschließlich der Er
nährungsberatung und Hygieneberatung 
der Sozialmedizin, insbesondere der Nutzung 
sozialer Einrichtungen zur Wiedereingliede
rung und der Möglichkeiten teilstationärer 
Behandlung und externer Hilfen 
der Anleitung des therapeutischen Teams 
den Einweisungsmodalitäten nach den ent
sprechenden gesetzlichen Grundlagen 
dem Versicherungs- und Rentenwesen und 
Sozialhilfebereich 



25.B.2 Fakultative Weiterbildung in der "Speziel
len Neurologischen Intensivmedizin" 

Definition: 
Die Spezielle Neurologische Intensivmedizin umfaßt 
die Intensivüberwachung und Intensivbehandlung 
von neurologischen Patienten, deren Vitalfunktionen 
oder Organfunktionen in lebensbedrohlicher Weise 
gestört sind und durch intensive therapeutische Ver
fahren unterstützt oder aufrechterhalten werden 
müssen. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Y2 Jahre der Weiterbildung in der Speziellen Neu
rologischen Intensivmedizin müssen zusätzlich zur 
Gebietsweiterbildung abgeleistet werden. 

Angerechnet werden können 6 Monate Intensivme
dizin während der Weiterbildung in der Neurologie. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten , welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausge
hen, in den theoretischen Grundlagen und der prakti
schen Durchführung der Intensivmedizin und Inten
sivbehandlung des Gebietes einschließlich der Be
handlungsverfahren, Ernährungsregimes und spezi
ellen intensivmedizinischen Verfahren des Gebietes. 

Hierzu gehören in der Speziellen Neurologischen 
Intensivmedizin 
1. Spezielle Kenntnisse und Erfahrungen in 

der differenzierten Beatmungstechnik ein
schließlich der Beatmungsentwöhnung, ins
besondere bei Langzeitbeatmung, sowie den 
für die Beatmung notwendigen Analgesie
rungs- und Sedierungsverfahren 
den extrakorporalen Ersatzverfahren bei 
akutem Organversagen 
der diagnostischen und therapeutischen 
Bronchoskopie 
den einschlägigen Punktions-und Katheteri
sierungstechniken des Gefäßsystems ein
schließlich hierbei durchführbarer Meßver
fahren 

der physikalisch-pharmakologischen Hypo
thermie 
der differenzierten Intensivtherapie bei neu
rologischen Erkrankungen sowie bei Organ
versagen einschließlich der Herz-Lungen
Wiederbelebung 

1.1. Vermittlung und Erwerb spezieller Kenntnisse 
über 

betriebliche, organisatorische sowie rechtli
che und ethische Aspekte der Intensivmedi
zm 

26. Neuropathologie 

Definition: 
Die Neuropathologie umfaßt die Beratung und Un
terstützung der in Vorsorge und Krankenbehandlung 
tätigen Ärzte bei der Erkennung der Krankheiten des 
Nervensystems und der Skelettmuskulatur sowie 
ihrer Ursachen, bei der Überwachung des Krank
heitsverlaufes und bei der Bewertung therapeuti
scher Maßnahmen durch die Beurteilung übersand
ten morphologischen Untersuchungsgutes oder 
durch die Obduktion des Nervensystems, auch bei 
versicherungsmedizinischen Zusammenhangsfragen. 

Wei terbildungszeit: 
6 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1 

3 Jahre Neuropathologie 
2 Jahre Pathologie 
1 Jahr Anatomie oder Neurochirurgie oder Neurolo
gie oder im Schwerpunkt Neuroradiologie des Ge
bietes Diagnostische Radiologie oder Psychiatrie 
und Psychotherapie oder I Jahr Tätigkeit in Neuro
pädiatrie 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 



Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Obduktionstätigkeit, insbesondere auf dem Gebiet 
des zentralen und peripheren Nervensystems und der 
Skelettmuskulatur, in der Herrichtung und diagnosti
schen Auswertung neurohistologischer, histochemi
scher, elektronenmikroskopischer und neurozytolo
gischer Präparate. 

Hierzu gehören in der Neuropathologie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der bioptischen Tätigkeit und der Obduktion
stätigkeit; hierzu gehört eine Mindestzahl 
selbständig durchgeführter Obduktionen ein
schließlich neurohistologischer Untersu
chungen und epikfitiseher Auswertungen 
speziellen Untersuchungsmethoden des Ge
bietes; hierzu gehört eine Mindestzahl selb
ständig durchgeführter histochemischer, 
elektronenmikroskopischer und neurozytolo
gischer und molekularbiologischer Untersu
chungen sowie epikfitiseher Auswertungen 
klinisch experimenteller oder vergleichender 
Anatomie und Pathologie des Nervensystems 
mikroskopisch-anatomischen Techniken 
der photographischen Dokumentation 
der Asservierung von Untersuchungsgut für 
ergänzende Untersuchungen 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

27. Nuklearmedizin 

Definition: 
Die Nuklearmedizin umfaßt die Anwendung radio
aktiver Substanzen und kernphysikalischer Verfah
ren in der Medizin zur Funktions- und Lokalisati
onsdiagnostik sowie offener Radionuklide in der 
Therapie und den Strahlenschutz mit seinen physi
kalischen, biologischen und medizinischen Grundla
gen. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

4 Jahre Nuklearmedizin 
1 Jahr Weiterbildung im Stationsdienst 

Angerechnet werden kann bis zu 1 Jahr Weiterbil
dung in Diagnostischer Radiologie. 

2 Jahre der Weiterbildung können bei einem nieder
gelassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Meßtechnik, elektronischen Ausrüstung, Befunda
nalyse und Datenverarbeitung, Radiochemie und 
Radiopharmakologie, Präparation und Markierung 
von körpereigenen Substraten, Diagnostik- und The
rapieplanung sowie Nachsorge, Auswahl der Mittel 
zur Reduktion der Strahlenbelastung, Strahlenschutz 
des Personals, Strahlenschutzmeßtechnik und Ab
fallbeseitigung und in der Anwendung aller nukle
armedizinischen, diagnostischen und therapeuti
schen Methoden sowie der Sonographie, soweit sie 
zur Vermeidung oder Ergänzung nuklearmedizini
scher Untersuchungen indiziert ist. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über Ma
gnetresonanz und radiologisch-diagnostische Unter
suchungen. 

Hierzu gehören in der Nuklearmedizin 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der Diagnostik einschließlich der Ätiologie, 
Pathogenese, Pathophysiologie, Symptomato
logie von Erkrankungen, die der nuklearmedi
zinischen Diagnostik oder Therapie zugängig 
sind 
der Radiochemie und der gebietsbezogenen 
Immunologie und Radiopharmakologie 
der Meßtechnik einschließlich Befundanalyse, 
Datenverarbeitung und Qualitätssicherung 
der diagnostischen Planung unter Berücksich
tigung von Dosisberechnung und Strahlen
schutz 



der Sonographie, soweit sie zur Vermeidung 
oder Ergänzung nuklearmedizinischer Untersu
chungen indiziert ist; hierzu gehört eine Min
destzahl selbständig durchgeführter sonegra
phischer Untersuchungen 
der Funktions- und Lokalisationsdiagnostik 
von Organen, Geweben und Systemen ein
schließlich in-vitro-Verfahren mit Befunddeu
tung und Behandlungsvorschlägen; hierzu ge
hört eine Mindestzahl selbständig durchge
führter Untersuchungen 
der Indikationsstellung zur Therapie mit den 
Methoden des Gebietes einschließlich der 
Kombination mit anderen Behandlungsverfah
ren 
der Indikation und Durchführung der Thera
pieverfahren; hierzu gehört eine Mindestzahl 
selbständig durchgeführter Behandlungen 
der Dosisberechnung einschließlich der dosi
metrischen Untersuchungen während der The
rapie 
der stationären Versorgung der mit offenen ra
dioaktiven Substanzen behandelten Patienten 
sowie radioaktiv kontaminierter Personen 
dem Strahlenschutz 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka (Pharmakokinetik, Wechsel
und Nebenwirkungen) einschließlich ihres the
rapeutischen Nutzens (auch Kosten
/Nutzenrelation), Risiken des Arzneimittelmiß
brauchs, gesetzliche Auflagen bei der Arznei
mittelverschreibung und Arzneimittelprüfung 
sowie die hierbei zu beachtenden ethischen 
Grundsätze 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem Be
richtswesen, einschlägigen Bestimmungen der 
Sozialgesetzgebung (Reichsversicherungsord
nung, Sozialgesetzbuch, Krankenkassenverträ
ge, Rentenversicherung, Unfallversicherung, 
Mutterschutzgesetz, Jugend- und Arbeits
schutzgesetz und andere Bestimmungen) und 
für die Arzt-Patienten-Beziehung wichtigen 
Rechtsnormen 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Strahlenbiologie und Strahlenphysik 
Strahlenschutz für die allgemeine Bevölke
rung einschließlich der hierzu erforderlichen 
Meßtechniken, Dosisabschätzungen und 
Kommunikationsverfahren mit hierfür ver
antwortlichen Instanzen 
spezielle diagnostische Verfahren mittels Po
sitronen-Emissionstomographie, Fluores
zenzmessung und -szintigraphie sowie weite
re kernphysikalische V erfahren 
MRT und Kernspektroskopie 
Stoffwechseluntersuchungen mit stabilen 
Nukliden 
fachspezifische Grundlagen der Ernäh
rungsmedizin 

27.A. Fachkunde 

27.A.l Fachkunde Magnetresonanztomographie 
und spektroskopie in der Nuklearmedizin 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgefiihrten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchfiihrung der Magnetresonanzto
mographie und -Spektroskopie. 
Mindestdauer der Weiterbildung: 2 Jahre und 
Nachweis der anrechnungsfahigen I-jährigen Wei
terbildung im Gebiet "Diagnostische Radiologie" in 
der Nuklearmedizin. 

Die Weiterbildung zum Erwerb der Fachkunde muss 
ganztägig und in hauptberuflicher Stellung durchge
führt werden. 

28. Öffentliches Gesundheitswesen 

Die Anerkennung für das Gebiet Öffentliches Ge
sundheitswesen wird nach Maßgabe der entspre
chenden staatlichen Vorschriften erteilt. 



29. Orthopädie 

Definition: 
Die Orthopädie umfaßt die Prävention, Erkennung 
und Behandlung von angeborenen und erworbenen 
Formveränderungen und Funktionsstörungen, Er
krankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen 
der Stütz- und Bewegungsorgane und die Rehabili
tation. 

Weiterbildungszeit 
6 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 Jahr Chirurgie oder Neurochirurgie 
5 Jahre Orthopädie, davon mindestens 3 Jahre 1m 
Stationsdienst 

Angerechnet werden können auf die 5-jährige Wei
terbildung in der Orthopädie V2 Jahr Weiterbildung 
in Innere Medizin oder Neurologie oder Pathologie. 
Angerechnet werden können auf die I-jährige Wei
terbildung in Chirurgie Y2 Jahr Weiterbildung in An
ästhesiologie oder Anatomie. 

Das letzte Jahr der Weiterbildung muss in der Or
thopädie abgeleistet werden. 

Auf die Mindestweiterbildungszeit werden Weiter
bildungszeiten im Schwerpunkt 29.C.l von nicht 
mehr als 1 Jahr angerechnet. 

2 Jahre der Weiterbildung können bei einem nieder
gelassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Diagnostik und Therapie von Krankheiten, Verlet
zungen und Verletzungsfolgen der Stütz- und Bewe
gungsorgane sowie ihrer Verlaufsformen ein
schließlich der pathophysiologischen und patholo
gisch-anatomischen Grundlagen, der Biomechanik, 
speziellen Untersuchungsverfahren und bildgeben
den V erfahren des Gebietes einschließlich des 
Strahlenschutzes, den konservativen Behandlungs
methoden, der Herz-Lungen-Wiederbelebung und 
Schockbehandlung, der physikalischen Therapie, der 
technischen Orthopädie, der gebietsbezogenen Re
habilitation einschließlich der selbständigen Durch
führung der üblichen nichtspeziellen orthopädischen 
Operationen, sowie der gebietsbezogenen Laborun
tersuchungen. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über die 
kleine und mittlere Chirurgie, die chirurgische Inten
sivmedizin und die Narkoseverfahren des Gebietes. 

Hierzu gehören in der Orthopädie . 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Prävention, Erkennung, Behandlung und Re
habilitation von angeborenen und erworbe
nen Formveränderungen und Funktionsstö
rungen, Erkrankungen, Verletzungen und 
Verletzungsfolgen der Stütz- und Bewe
gungsorgane, auch unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten dieser Erkrankungen im 
höheren Lebensalter 
speziellen Untersuchungstechniken des Ge
bietes einschließlich des orthopädischen An
teiles der gesetzlichen Früherkennungsmaß
nahmen 
der diagnostischen Radiologie des Gebietes 
einschließlich des Strahlenschutzes 
Indikationsstellung zu und Befundbewertung 
von CT, MRT, Szintigraphie und Angiogra
phie 
der Sonographie des Gebietes 
der konservativen und operativen Therapie 
des Gebietes einschließlich der selbständigen 
Durchführung einer Mindestzahl der übli
chen nichtspeziellen orthopädischen Opera
tionen sowie die Mitwirkung bei Operationen 
höherer Schwierigkeitsgrade 
der Lokal- und Regionalanästhesie des Ge
bietes 
der physikalischen Therapie und der Kran
kengymnastik einschließlich fu~ktioneller 

und entwicklungsphysiologischer Ubungsbe
handlungen sowie der Beschäftigungs- und 
Arbeitstherapie 
der Schulung des Gebrauchs orthopädischer 
und anderer Hilfsmittel 
der technischen Orthopädie 
orthopädischer Rehabilitation 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 



der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgerneine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 
den gebietsbezogenen Gefäßerkrankungen 
der Herz-Lungen-Wiederbelebung und 
Schockbehandlung 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharrna
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägigen Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Reichsversiche
rungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kranken
kassenverträge, Rentenversicherung, Unfall
versicherung, Mutterschutzgesetz, Jugend
und Arbeitsschutzgesetz und andere Bestim
mungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
der psychosomatischen Grundversorgung 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
chirurgisch-operative Fertigkeiten ein
schließlich der chirurgischen Intensivmedizin 
Chirotherapie und Sportmedizin 
Arbeits- und Sozialmedizin 
die Durchführung von Laboruntersuchungen 
neurologische Diagnostik 
angiologischen Diagnostik 

29.A Fachkunden 

29.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Orthopädie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgerneinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: V2 Jahr 

29.B. Fakultative Weiterbildung 

29.B.l Fakultative Weiterbildung "Spezielle Or
thopädische Chirurgie" 

Definition: 
Die Spezielle Orthopädische Chirurgie urnfaßt die 
Operationen höherer Schwierigkeitsgrade bei ange
borenen und erworbenen Formveränderungen und 
Funktionsstörungen sowie Erkrankungen, Verlet
zungen und Verletzungsfolgen der Stütz- und Bewe
gungsorgane. 

W ei terbildun gszei t: 
2 Jahre Weiterbildung an einer Weiterbildungsstätte 
gern. § 8 Abs.1 

1 Jahr der Weiterbildung in der speziellen orthopädi
schen Chirurgie muß zusätzlich zur Gebietsweiter
bildung abgeleistet werden. 

Angerechnet werden kann 1 Jahr orthopädische 
Chirurgie während der Weiterbildung im Gebiet 
Orthopädie. 



Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausge
hen, in der Speziellen Orthopädischen Chirurgie 
einschließlich der Vor- und Nachsorge sowie der 
Rehabilitation nach speziellen orthopädisch
chirurgischen Eingriffen 

Hierzu gehören in der Speziellen Orthopädischen 
Chirurgie 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
einer Mindestzahl selbständig durchgeführter 
spezieller Eingriffe an der Wirbelsäule und 
den Gliedmaßen, einschließlich solcher an 
der Hand 
diagnostischen und therapeutischen endo
skopischen V erfahren 
plastisch-orthopädischen Operationen 

29.C. Schwerpunkt 

29.C.l Schwerpunkt Rheumatologie 

Definition: 
Die Rheumatologie urnfaßt die Diagnostik und ope
rative Therapie bei rheumatischen Erkrankungen 
sowie die physikalische Therapie und Rehabilitation. 

W ei terbildungszei t: 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon mindestens 1 Jahr im Stationsdienst 

Angerechnet werden können Yz Jahr Weiterbildung 
im Schwerpunkt Rheumatologie des Gebietes Innere 
Medizin oder 6 Monate Tätigkeit in einer physika
lisch-therapeutischen Abteilung. 

1 Jahr der Weiterbildung im Schwerpunkt muß zu
sätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Diagnostik und 
operativen Therapie bei rheumatischen Erkrankun
gen einschließlich der selbständigen Durchführung 
der Operationen des Schwerpunktes, der physikali
schen Therapie und Rehabilitation. 
Hierzu gehören im Schwerpunkt Rheumatologie 

1. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 
pathophysiologischen und pathologisch
anatomischen Grundlagen der Gelenk-, Wir
belsäulen- und Weichteilmanifestationen der 
entzündlich-rheumatischen Erkrankungen 
und deren Epidemiologie 
Symptomatologie und Diagnostik der Er
krankungen des Schwerpunktes einschließ
lich der Sonographie des Schwerpunktes so
wie der Indikation und Beurteilung anderer 
bildgebender V erfahren und der Indikation 
zu und Bewertung von einschlägigen Labor
untersuchungen 
der mikroskopischen Untersuchung der 
Synovialflüssigkeit 
der Bewertung histopathologischer Befunde 
des Gebietes 
speziellen konservativen Behandlungsme
thoden des Schwerpunktes einschließlich La
gerung, Orthesen, Schienen- und Apparate
technik sowie Gelenkinjektionen 
physikalischer Therapie einschließlich Kran
kengymnastik, Beschäftigungs- und Ar
beitstherapie 
Indikationsstellung und Durchführung rheu
ma-orthopädischer Operationen; hierzu ge
hört eine Mindestzahl selbständig durchge
führter Eingriffe 
Arbeits- und Sozialmedizin, sowie im Versi
cherungs-, Fürsorge- und Rentenwesen 

30. Pathologie 

Definition: 
Die Pathologie urnfaßt die Beratung und Unterstüt
zung der in der Vorsorge und in der Krankenbe
handlung tätigen Ärzte bei der Erkennung von 
Krankheiten und ihren Ursachen, bei der Überwa
chung des Krankheitsverlaufes, bei der Bewertung 
therapeutischer Maßnahmen durch die Beurteilung 
übersandten morphologischen Untersuchungsguts 
oder durch Obduktion, auch bei versicherungsmedi
zinischen Zusammenhangsfragen. 



W ei terbildun gszei t: 
6 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

5 Jahre Pathologie. 

Angerechnet werden können bis zu 1 Jahr Weiter
bildung in Anatomie oder Neuropathologie oder 
Rechtsmedizin 

Insgesamt 1 Jahr der Weiterbildung ist in Anästhe
siologie oder Augenheilkunde oder Chirurgie oder 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe oder Hals-Nasen
Ohrenheilkunde oder Haut- und Geschlechtskrank
heiten oder Innere Medizin oder Kinderheilkunde 
oder Klinische Pharmakologie oder Mund-Kiefer
Gesichtschirurgie oder Neurochirurgie oder Neuro
logie oder Orthopädie oder Urologie abzuleisten . 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
pathologischen Anatomie, Histopathologie und 
Zytopathologie zur morphologischen Erkennung von 
Krankheiten. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über Un
tersuchungsmethoden der Molekularpathologie 10 

der Histopathologie und Zytopathologie. 

Hierzu gehören in der Pathologie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
pathologischer Anatomie, besonders im Ob
duktionswesen einschließlich der speziellen 
Präparations- und Nachweismethoden der 
makroskopischen und mikroskopischen Dia
gnostik 
einer Mindestzahl selbständig durchgeführter 
Obduktionen einschließlich histologischer 
Untersuchungen und epikfitiseher Auswer
tungen 
der Asservierung für ergänzende Untersu
chungen 
der Herrichtung von obduzierten Leichen 
und der Konservierung von Leichen 

Gesetzes- und Verwaltungsvorschriften des 
Gebietes 
der Entnahme morphologischen Materials für 
histologische und zytologische Untersuchun
gen einschließlich der Methoden der techni
schen Bearbeitung, der Färbung sowie der 
Apparatekunde des Gebietes 
der diagnostischen Histopathologie; hierzu 
gehört eine Mindestzahl selbständig durchge
führter histopathologischer Untersuchungen 
aus verschiedenen Gebieten der Medizin so
wie eine Mindestzahl selbständig durchge
führter Schnellschnittuntersuchungen 
den speziellen Methoden der morphologi
schen Diagnostik einschließlich der Immun
histochemie und Morphametrie 
der diagnostischen Zytopathologie; hierzu 
gehört eine Mindestzahl selbständig durchge
führter Untersuchungen an zytologischen 
Präparaten aus verschiedenen Gebieten der 
Medizin 
der fotographischen Dokumentation 
der interdisziplinären ärztlichen Zusammen
arbeit und der Durchführung von klinisch
pathologischen Konferenzen 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die Grundzüge der Operationstechniken 
Untersuchungsmethoden der Molekularpa
thologie in der Histo- und Zytopathologie 
und Zytogenetik 
Elektronenmikroskopie 
Dokumentation und Statistik 

30.B. Fakultative Weiterbildung 

30.B.l Fakultative Weiterbildung "Molekularpa
thologie" 

Definition: 
Die Molekularpathologie umfaßt die Durchführung 
molekularbiologischer Untersuchungsmethoden an 
einem vom Pathologen nach dem entsprechenden 
mikroskopischen Bild ausgewählten Zell- und Ge
websmaterial. 



Weiterbildungszeit 
1 Jahr Weiterbildung an einer Weiterbildungsstätte 
gern.§ 8 Abs. 1. 

Angerechnet werden kann V2 Jahr Molekularpatho
logie während der Weiterbildung im Gebiet Patho
logie. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den 
theoretischen Grundlagen der molekularen Patholo
gie und der praktischen Durchführung von Metho
den der molekularen Diagnostik an menschlichem 
Gewebs- und ZellmateriaL 

Hierzu gehören in der Molekularpathologie 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der Polymerase-Ketten-Reaktion und der 
Analyse der Amplifikationsprodukte 
der in-situ-Hybridisierung 

31. Pharmakologie und Toxikologie 

Definition: 
Die Pharmakologie und Toxikologie umfaßt die Er
forschung von Arzneimittelwirkungen und Vergif
tungen im Tierexperiment und am Menschen ein
schließlich der Untersuchungen von Resorption, 
Verteilung, chemischen Veränderungen im Orga
nismus und Elimination, die Mitarbeit bei der Ent
wicklung und Anwendung neuer Pharmaka sowie 
bei der Bewertung ihres therapeutischen Nutzens, 
die Beratung von Ärzten in der Arzneitherapie und 
bei Vergiftungsfällen sowie die Stellungnahme zu 
pharmakologischen und toxikologischen Fragen. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

4 Jahre in der experimentellen Pharmakologie und 
Toxikologie. 

Angerechnet werden können bis zu 1 Jahr Weiter
bildung in Biochemie oder Mikrobiologie und In
fektionsepidemiologie oder Pathologie oder Phy
siologie oder ein 11 Jahr Klinische Pharmakologie 
oder bis zu 12 Monate Tätigkeit in Biophysik oder 
Chemie (einschließlich pharmazeutische Chemie) 
oder physikalischer Chemie oder Physik. 

1 Jahr klinisch-pharmakologische Forschung 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den 
theoretischen Grundlagen der tierexperimentellen 
Forschung zur Wirkungsanalyse von Arzneimitteln 
und Giften, der experimentellen Erzeugung von 
Krankheitszuständen beim Tier, zur Wirkungsanaly
se von Pharmaka, den biologischen Test- und Stan
dardisierungsverfahren, den gebräuchlichen Unter
suchungsverfahren und Meßmethoden der Pharma
kologie. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Züchtung, Haltung und Ernährung von Laboratori
umstieren und die Isotopendiagnostik. 

Hierzu gehören in der Pharmakologie und Toxikolo
gie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
den theoretischen Grundlagen der 
a) allgemeinen Pharmakologie 
b) speziellen Pharmakologie 
c) medizinisch wichtigen Gifte und deren 

Antidoten 
d) biometrischen Methoden 
e) Analyse und Bewertung pharmakologi

scher und toxikologischer Wirkungen am 
Menschen 

f) Gesetzen und Verordnungen für den 
Umgang mit Arzneimitteln 

der praktischen Tätigkeit der Technik der 
Tierexperimentellen Forschung 
der experimentellen Erzeugung von Krank
heitszuständen beim Tier 
biologischen Test .. 
und Standardisierungsverfahren 



wichtigsten enzymatischen Arbeitsmethoden 
in der Pharmakologie gebräuchlichen chemi
schen Extraktions-, Isolierungs- und Nach
weisverfahren einschließlich physikalisch 
und physikalisch-chemischer Meßmethoden 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Züchtung, Haltung und Ernährung von Labo
ratoriumstieren 
Isotopentechnik einschließlich des Strahlen
schutzes 
die Grundzüge der Histologie 
die Grundzüge der elektrophysiologischen 
und molekularbiologischen Methoden 
Stoffe, die als unvermeidbare Rückstände 
vorkommen oder wegen spezieller Wirkun
gen zugesetzt werden 

32. Phoniatrie und Pädaudiologie 

Definition: 
Die Phoniatrie und Pädaudiologie umfaßt Erkran
kungen und Störungen der Stimme, der Sprache und 
des Sprechens sowie kindliche Hörstörungen auf der 
Grundlage der anatomischen, physiologischen, dia
gnostischen und therapeutischen Grundlagen der 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und der Neurologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie, Kinderheilkunde 
und Stomatologie einschließlich Erkenntnissen aus 
Linguistik, Phonetik, Psychologie, V erhaltenswis
senschaften, Pädagogik, Akustik, Kommunikations
wissenschaften zur Berücksichtigung der ärztlichen 
Versorgung von Kranken mit Störungen der Stimme, 
der Sprache, des Sprechens und kindlicher Hörstö
rungen. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an einer Weiterbildungstätte 
gern.§ 8 Abs. 1. 

2 Jahre Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
3 Jahre Phoniatrie und Pädaudiologie 

2 Jahre der Weiterbildung können bei einem nieder
gelassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Ätiologie, Symptomatologie, Diagnostik, Differen
tialdiagnostik, Prophylaxe, Therapie und Rehabilita
tion bei Stimmstörungen, Sprechstörungen, Sprach
störungen sowie kindlichen Hörstörungen. 

Hierzu gehören in der Phoniatrie und Pädaudiologie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
den grundlegenden Methoden der Diagnostik 
und Therapie von Hals-Nasen- und Ohren
krankheiten, soweit dies für die Phoniatrie 
und Pädaudiologie notwendig ist 
der Erhebung der biographischen Anamnese 
bei Stimm-, Sprech- und Sprachstörungen 
sowie kindlichen Hörstörungen auch unter 
Erhebung der Fremdanamnese 
instrumentellen Untersuchungen der Phona
tionsatmung einschließlich Pneumotachogra
phie, Spirometrie und weiteren Methoden 
instrumenteller Analyse der Stimmlippen
schwingungen mittels Stroboskopie und An
wendung weiterer Methoden 
indirekter und direkter optisch vergrößerter 
Laryngoskopie 
instrumenteller Analyse des Stimm- und 
Sprachschalls in Frequenz- und Zeitbereich 
sowie der Stimmfeldmessung 
eingehender auditiver Beurteilung der Stim
me, der Sprache und des Sprechens 
Stimmleistungsuntersuchungen bei Sprech
und Stimmberufen 
der Stimmhygiene 
der Diagnostik der Grob- und Feinmotorik 
im Zusammenhang mit Sprech- und Sprach
störungen, besonders auch im Bereich der 
Artikulationsorgane 
Diagnostik und Differentialdiagnostik von 
organischen, funktionellen, peripheren und 
zentralen Stimm-, Sprech- und Sprachstö
rungen, einschließlich der psychogenen oder 
psychosomatischen Störungen sowie von au
ditiven, visuellen, kinästhetischen und takti
len Wahrnehmungsstörungen 



den Verfahren der Sprach- und Sprechthera
pie einschließlich aller dazugehörigen Maß
nahmen zur Verbesserung der Kommunikati
on auf phonetisch-phonologischer, morpho
logisch-syntaktischer, semantischer und 
pragmatisch-kommunikativer Ebene 
den V erfahren der Stimmtherapie ein
schließlich aller dazugehörender Maßnahmen 
zur Verbesserung von Selbst- und Fremd
wahrnehmung, Tonusregulierung, Atmung, 
Artikulation und Phonation sowie Ersatz
stimmbildung 
übenden V erfahren einschließlich autogenem 
Training und Relaxationsbehandlung 
der Indikationsstellung zu operativen Ein
griffen und postoperativer Behandlung unter 
Einschluß stimmverbessernder Maßnahmen 
der Gesprächs- und Verhaltenstherapie im 
Zusammenhang mit den zum Gebiet gehö
renden Stimm-, Sprach-, Sprech- und Hörstö
rungen, in der Beratung und Führung von 
Patienten oder deren Angehörigen 
der alters- und entwicklungsgemäßen Kin
deraudiologie 
subjektiven und objektiven Hörprüfungen 
einschließlich Screening-Verfahren und 
elektrischer Reaktionsaudiametrie (ERA) 
und otoakustischer Ernissionen im Kindesal
ter 
Untersuchungen bei zentralen Hörstörungen 
im Kindesalter 
der Anpassung von Hörgeräten, einschließ
lich technischer Hilfsmittel und Gebrauchs
schulung, Erfolgskontrolle und funktion
stechnischer Überprüfung im Kindesalter 
der Rehabilitation nach Cochlea-
Implantationen im Kindesalter 
der Rehabilitation von Kommunikationsstö
rungen 
den Präventivmaßnahmen zur Früherken
nung von Stimm-, Sprach-, Sprech- und Hör
störungen 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

l.l.Verrnittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
medizinische, physikalische, technische, na
turwissenschaftliche und pädagogische 
Grundlagen der Neurologie, Psychiatrie, Pä
diatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Zahnheilkunde, Mund-Kiefer-Gesichts-

chirurgie, Humangenetik, Endokrinologie, 
Psychosomatik, Arbeitsmedizin, Sozialmedi
zin, Audiologie und Elektroakustik, Bioky
bernetik, Psychologie, Sonderpädagogik, 
Phonetik, Linguistik, Sprecherziehung, Ge
sangspädagogik und Soziologie, soweit dies 
im Zusammenhang mit Kommunikationsstö
rungen erforderlich ist 

33. Physikalische und Rehabilitative Me
dizin 

Definition: 
Die Physikalische und Rehabilitative Medizin um
faßt die sekundäre Prävention, die Erkennung, fach
bezogene Diagnostik, Behandlung und Rehabilitati
on bei Krankheiten, Schädigungen und deren Folgen 
mit den Methoden der physikalischen Therapie, der 
manuellen Therapie, der Naturheilverfahren und der 
Balneo- und Klimatotherapie sowie die Gestaltung 
des Rehabilitationsplanes. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

3 Jahre Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Angerechnet werden können auf die 3-jährige Wei
terbildung in Physikalischer Medizin bis zu I2 Mo
naten Tätigkeit in einer Kureinrichtung. 

I Jahr Weiterbildung in Chirurgie oder Orthopädie 
im Stationsdienst 
Angerechnet werden können auf die I-jährige Wei
terbildung in Chirurgie oder Orthopädie Yz Jahr 
Weiterbildung in Anästhesiologie oder Frauenheil
kunde und Geburtshilfe oder Hals-Nasen
Ohrenheilkunde. 

I Jahr Weiterbildung in Innere Medizin oder Neu
rologie oder Allgemeinmedizin im Stationsdienst 
Angerechnet werden kann auf die I-jährige Weiter
bildung in Innere Medizin oder Neurologie Yz Jahr 
Weiterbildung in Kinderheilkunde. 



1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den 
physikalischen Grundlagen, physiologischen und 
pathophysiologischen Reaktionsmechanismen, the
rapeutischen Wirkungen und der praktischen An
wendung der Physiotherapiemethoden einschließlich 
der Funktionsdiagnostik des Gebietes. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über die 
Pathogenese, Diagnostik, Differentialindikation und 
Differentialtherapie von Erkrankungen des Bewe
gungsapparates, des Herz-Kreislauf-Systems, trau
matologischer, neurologischer und pädiatrischer 
Erkrankungen. 

Hierzu gehören in der Physikalischen und Rehabili
tativen Medizin 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
indikationsgerechtem Einsatz der Physiothe
rapiemittel unter Berücksichtigung der klini
schen Zielstellung und der differenzierten 
Dosierung der Physiotherapiemittel ein
schließlich der entsprechenden Funktions
diagnostik und der Führung der Therapie 
mittels Dosierungsstrategie 
der Arbeit in und Kontrolle von Rehabilitati
onsprogrammen und deren erfolgsabhängige 
Aktualisierung 
der gebietsspezifischen Rehabilitation 
den Besonderheiten der physiotherapeuti
schen Betreuung in ambulanten Einrichtun
gen, Kliniken, Kur- und Rehabilitationsein
richtungen sowie im häuslichen Milieu 
der Anleitung und Motivierung der Patienten 
zur Durchführung von physiotherapeutischen 
Hausprogrammen und der selbständigen 
Anwendung apparativer Physiotherapie 
der Anleitung, Motivierung und Beratung der 
Patienten zu gesundheitsförderndem pro
phylaktischen und präventiven Verhalten 
der Früherkennung und -behandlung funk
tioneller Organerkrankungen 
der Kombination der Physiotherapie mit der 
Pharmakatherapie 

den Grundprinzipien der Naturheilverfahren, 
der Manuellen Medizin und der Neuralthera
pie 
der fachlichen und organisatorischen Anlei
tung eines Behandlerteams 
der Krankengymnastik 
speziellen Bewegungstherapieverfahren ein
schließlich der unterschiedlichen Behand
lungsmethoden 
der psychosomatischen Grundversorgung 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die Funktionsdiagnostik und Therapiestrate
gie bei Herz-, Kreislauf-, Gefäß-, Atemwegs
rheumatischen und Stoffwechselerkrankun
gen sowie in der Intensivmedizin des Gebie
tes Innere Medizin 
die Beurteilung der muskulären und artikulä
ren Funktionen des Bewegungssystems ein
schließlich der Bewertung bildgebender Ver
fahren und konservativer Therapieprinzipien 
sowie der Operationstechniken hinsichtlich 
der Besonderheiten der postoperativen Phy
siotherapie und Rehabilitation 
physiotherapeutische Nachbetreuung nach 
Frakturen, Gelenk- und weiteren Verletzun
gen 
die allgemeine Rehabilitation bei Erkrankun
gen aus den Gebieten der nichtoperativen 
Medizin 

34. Physiologie 

Definition: 
Die Physiologie umfaßt die normalen Lebensvor
gänge einschließlich der Muskel-, Neuro-, Kreislauf
Sinnes- und Arbeitsphysiologie. 



Weiterbildungszeit 
4 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

Angerechnet werden können bis zu 1 Jahr Weiter
bildung in Augenheilkunde oder Hals-Nasen
Ohrenheilkunde oder Innere Medizin oder Neurolo
gie oder Psychiatrie und Psychotherapie. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Physiologie des Bewegungsapparates, des Kreis
laufsystems, des Sinnessystems sowie des zentralen 
Nervensystems. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über Phy
sik, Physikalische Chemie, Mathematik und Biosta
tistik einschließlich der Datenverarbeitung, Kyber
netik und Bionik sowie Anatomie, Histologie und 
Zytologie. 

Hierzu gehören in der Physiologie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der Physiologie des Blutes, des Herzens und 
Blutkreislaufs sowie der Atmung 
der Physiologie des Stoffwechsels, des Ener
gie- und Wärmehaushaltes, der Ernährung 
und Verdauung, des Elektrolyt- und Wasser
haushaltes und des endokrinen Systems so
wie der homöostatischen Mechanismen und 
Regulationen 
der Physiologie der peripheren Nerven und 
der Rezeptoren, des Muskels, des zentralen 
Nervensystems und des vegetativen Nerven
systems 
der Physiologie der Sinnesorgane 
der Physiologie der körperlichen und geisti
gen Leistungsfähigkeit in allen Lebensalters
stufen 
den elektrophysiologischen Methoden zur 
Untersuchung der Eigenschaften des zentra
len Nervensystem sowie der neuralen und 
muskulären Elemente; hierzu gehören eine 
Mindestzahl selbständig durchgeführter phy
siologischer Untersuchungen 

den Methoden der Herz-Kreislauf- und At
mungsphysiologie; hierzu gehören eine Min
destzahl selbständig durchgeführter physio
logischer Untersuchungen 
den Methoden der Leistungsphysiologie 
den tierexperimentellen Arbeitstechniken 

1.1 .Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Anatomie, Histologie, Zytologie und Ultra
strukturen der Gewebe sowie die Biochemie 

35. Plastische Chirurgie 

Definition: 
Die Plastische Chirurgie umfaßt die Wiederherstel
lung und Verbesserung der Körperform und sichtbar 
gestörten Körperfunktionen durch funktionswieder
herstellende oder verbessernde plastisch-operative 
Eingriffe. 

Weiterbildungszeit 
6 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon 6 Monate in der nichtspeziellen plastisch
chirurgischen Intensivmedizin. 

Angerechnet werden können bis zu 1 Jahr Weiter
bildung in Anästhesiologie oder Anatomie oder 
Chirurgie oder Neurochirurgie oder Orthopädie oder 
Urologie oder bis zu V2 Jahr Weiterbildung in Pa
thologie. 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in kon
struktiven, rekonstruktiven und ästhetisch
chirurgischen Eingriffen, welche die sichtbare Form 
oder die sichtbare Funktion wiederherstellen oder 
verbessern, nach Verletzungen, erworbenen Defek
ten oder altersregressiven Veränderungen oder bei 
Fehlbildungen, einschließlich der plastischen Chir
urgie Brandverletzter. 



Hierzu gehören in der Plastischen Chirurgie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der normalen und pathologischen Anatomie, 
Teratologie und Entwicklungsgeschichte des 
Ektoderm und Mesoderm 
der Diagnostik und Differentialdiagnostik 
von Fehlbildungen, erworbenen Defekten, 
altersregressiven Veränderungen, Brandver
letzungen oder Fehlbildungen, insbesondere 
in den hierzu erforderlichen Untersuchungs
verfahren 
der Wundheilung und den Heilungsvorgän
gen und deren möglichen Komplikationen 
bei plastisch-chirurgischen Eingriffen 
der Indikationsstellung und Planung der ein
oder mehrzeitigen Operationsverfahren des 

Gebietes 
den speziellen Verbänden und Techniken der 
Ruhigstellung, insbesondere bei Transplan
tationen 
Lokal- und Regionalanästhesie 
psychosomatischen Zusammenhängen bei 
angeborenen Fehlbildungen oder erworbenen 
Defekten und in der Rehabilitation 
der spezifischen Aufklärung des Patienten 
bei relativen Operationsindikationen des Ge
bietes, insbesondere bei formverändernden 
Operationen 
den besonderen Behandlungsmethoden des 
Gebietes bei thermischen, elektrischen, che
mischen und strahlenbedingten Schädigun
gen sowie bei der plastischen Chirurgie tu
moröser Veränderungen 
der nichtspeziellen Intensivmedizin des Ge
bietes 
einer Mindestzahl selbständig durchgeführter 
operativer Eingriffe des Gebietes einschließ
lich der mikrochirurgischen Techniken 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägigen Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Reichsversiche
rungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kranken
kassenverträge, Rentenversicherung, Unfall
versicherung, Mutterschutzgesetz, Jugend
und Arbeitsschutzgesetz und andere Bestim
mungen) und die für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 

der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und Probenbehandlung 
von Körperflüssigkeiten und Ausscheidun
gen für das allgemeine Labor des Gebietes 
sowie in der Einordnung der Befunde in das 
Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die Durchführung der Laboruntersuchungen 

35.A Fachkunde 

35.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Plastischen Chirurgie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: Y2 Jahr 



35.B. Fakultative Weiterbildung 

35.B.l Fakultative Weiterbildung in der "Speziel
len Plastisch-Chirurgischen Intensivmedizin" 

Definition: 
Die Spezielle Plastisch-Chirurgische Intensivmedi
zin umfaßt die Intensivüberwachung und Intensiv
behandlung von plastisch-chirurgischen Patienten, 
deren Vitalfunktionen oder Organfunktionen in le
bensbedrohlicher Weise gestört sind und durch in
tensive therapeutische V erfahren unterstützt oder 
aufrechterhalten werden müssen. 

Weiterbild u n gszei t: 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 V2 Jahre der Weiterbildung in der Speziellen Pla
stisch-Chirurgischen Intensivmedizin müssen zu
sätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet wer
den. 

Angerechnet werden können V2 Jahr Intensivmedizin 
während der Weiterbildung in der Plastischen Chir
urgie. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausge
hen, in den theoretischen Grundlagen und der prakti
schen Durchführung der Intensivmedizin und Inten
sivbehandlung des Gebietes einschließlich der Be
handlungsverfahren, Ernährungsregimes und spezi
ellen intensivmedizinischen Verfahren des Gebietes. 
Hierzu gehören in der Speziellen Plastisch
Chirurgischen Intensivmedizin 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der differenzierten Beatmungstechnik ein
schließlich der Beatmungsentwöhnung, ins
besondere bei Langzeit-beatmung sowie den 
für die Beatmung notwendigen Analgesie
rungs- und Sedierungsverfahren 
den extrakorporalen Ersatzverfahren bei 
akutem Organversagen 
der diagnostischen und therapeutischen 
Bronchoskopie 

den differenzierten Punktions- und Kathete
risierungstechniken des Gefäßsystems ein
schließlich hierbei durchführbarer Meßver
fahren 
der physikalisch-pharmakologischen Hypo
thermie 
der differenzierten Intensivtherapie bei oder 
nach Operationen, Traumata und bei Organ
versagen ein-schließlich der Herz-Lungen
Wiederbelebung 

l.l.Verrnittlung und Erwerb spezieller Kenntnisse 
über 

betriebliche, organisatorische sowie rechtli
che und ethische Aspekte der Intensivmedi
zm 

36. Psychiatrie und Psychotherapie 

Definition: 
Die Psychiatrie und Psychotherapie umfaßt Wissen, 
Erfahrungen und Befähigungen zur Erkennung, 
nichtoperativen Behandlung, Prävention und Reha
bilitation hirnorganischer, endogener, persönlich
keitsbedingter, neurotischer und situativ-reaktiver 
psychischer Krankheiten oder Störungen einschließ
lich ihrer sozialen Anteile und psychosomatischen 
Bezüge unter Anwendung somato-, sozio- und psy
chotherapeutischer Verfahren. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
1 Jahr Neurologie 
4 Jahre Psychiatrie und Psychotherapie, davon 
3 Jahre im Stationsdienst 

Angerechnet werden können auf die 4-jährige Wei
terbildung in Psychiatrie und Psychotherapie bis zu 
1 Jahr Weiterbildung in Kinder- und Jugendpsych
iatrie und -psychotherapie oder V2 Jahr Weiterbil
dung in Neurochirurgie oder Neuropathologie oder 6 
Monate Tätigkeit in Neurophysiologie oder Medi
zinpsychologie. 

2 Jahre der Weiterbildung können bei einem nieder
gelassenen Arzt abgeleistet werden. 



Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den 
theoretischen Grundlagen, der Diagnostik, Differen
tialdiagnostik und Therapie psychischer Erkrankun
gen und Störungen unter Anwendung der Somata-, 
Sozio- und Psychotherapie. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über Neu
rologie. 

Hierzu gehören in der Psychiatrie und Psychothera
pie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der Theorie und Technik der Anamnese- und 
Befunderhebung unter Einbeziehung biogra
phischer, biologisch-somatischer, psyche
pathologischer, psychologischer, psychedy
namischer und sozialer Gesichtspunkte 
der beschreibenden und operationalisierten 
Klassifikation, Diagnose und Differentialdia
gnose psychischer Krankheiten und Störun
gen und der Suchtkrankheiten unter Berück
sichtigung ihrer Häufigkeit und Erschei
nungsformen 
allgemeiner und spezieller Psychopathologie 
der psychopathalogischen Symptomatik und 
der neuropsychologischen Diagnostik orga
nischer Erkrankungen und Störungen des 
zentralen Nervensystems 
diagnostischen Methoden des Gebietes ein
schließlich der standardisierten Befunderhe
bung unter Anwendung von Fremd- und 
Selbstbeurteilungsskalen 
der psychediagnostischen Testverfahren 
den Verlaufsformen psychischer Erkrankun
gen und Störungen auch bei chronischen 
Verläufen 
den Entstehungsbedingungen psychischer 
Krankheiten und Störungen einschließlich 
deren somatischer, psychologischer, psyche
dynamischer und sozialer Faktoren mit dis
ponierenden, auslösenden und verlaufbe
stimmenden Aspekten unter Einbeziehung 
der Erkenntnisse anderer Wissenschaftsbe
reiche und der Epidemiologie psychiatrischer 
Krankheiten 

der Behandlung psychischer Krankheiten 
und Störungen mit der Definition von Be
handlungszielen, der Festlegung eines The
rapieplanes, der Indikationsstellung für ver
schiedene Therapieverfahren einschließlich 
Anwendungstechnik und Erfolgskontrolle; 
hierzu gehören insbesondere somato-, sozio-
und psychotherapeutische V erfahren 
Krankheitsverhütung, Früherkennung, Rück
fallverhütung und Verhütung unerwünschter 
Therapieeffekte (primäre, sekundäre, tertiäre 
und quartäre Prävention) unter Einbeziehung 
von Familienberatung, Krisenintervention, 
Sucht- und Suizidprophylaxe 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka (Pharmakokinetik, Pharma
kodynamik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 
(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie der hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 
der sozialpsychiatrischen Behandlung und 
Rehabilitation einschließlich extramuraler, 
komplementärer Versorgungsstrukturen, Er
gotherapie sowie multidisziplinärer Teamar
beit und Gruppenarbeit mit Patienten, Ange
hörigen und Laienhelfern 
den theoretischen Grundlagen der Psychothe
rapie, insbesondere allgemeiner und speziel
ler Neurosenlehre, Entwicklungs- und Per
sönlichkeitspsychologie, Lernpsychologie 
und Tiefenpsychologie, Dynamik der Gruppe 
und Familie, Psychosomatik, entwicklungs
geschichtlichen, lerngeschichtlichen und 
psychedynamischen Aspekten von Persön
lichkeitsstörungen, Psychosen, Süchten und 
Alterserkrankungen 



der therapeutischen Anwendung der Grundo
rientierungen, Tiefenpsychologie oder Ver
haltens- und kognitive Therapie (Einzel-, 
Paar-, Gruppen- und Familientherapie); mit 
dem Schwerpunkt auf einem der beiden 
Hauptverfahren; hierzu gehört eine Mindest
zahl abgeschlossener und dokumentierter tie
fenpsychologischer Einzelbehandlungen mit 
Supervision, auch durch Gruppensupervision 
oder eine Mindestzahl abgeschlossener und 
dokumentierter verhaltens-und kognitiv
therapeutischer Behandlungen mit Supervisi
on, auch durch Gruppensupervision 
der Differentialindikation zu tiefenpsycholo
gisch fundierten und analytischen Therapie 
als Einzel- und Gruppenpsychotherapie so
wie Verhaltenstherapie (gutachterpflichtige 
Richtlinien Psychotherapie) 
der praktischen Anwendung von Entspan
nungsverfahren 
der Krisenintervention, supportiven Verfah
ren und Beratung 
der psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Konsil- und Liaisonarbeit 
der Balintgruppenarbeit 
der Selbsterfahrung in der Tiefenpsychologie 
oder Verhaltens- und kognitiven Therapie; 
hierzu gehört eine Mindeststundenzahl in ei
ner Selbsterfahrungsgruppe oder Einzel
selbsterfahrung 
der Indikationsstellung und Bewertung der 
Elektroenzephalographie; hierzu gehört eine 
Mindestzahl selbständig beurteilter Elektro
enzephalogramme 
der Indikationsstellung, Methodik und Be
fundbewertung bildgebender neuroradiologi
scher V erfahren 
der Dokumentation von Befunden, dem ärzt
lichen Berichtswesen, einschlägigen Be
stimmungen der Sozialgesetzgebung 
(Reichsversicherungsordnung, Sozialgesetz
buch, Krankenkassenverträge, Rentenversi
cherung, Unfallversicherung, Mutterschutz
gesetz, Jugend- und Arbeitsschutzgesetz und 
andere Bestimmungen) und für die Arzt
Patienten-Beziehung wichtigen Rechtsnor
men 

der Anwendung von Rechtsvorschriften bei 
der Unterbringung und Behandlung psy
chisch Kranker unter besonderer Berück
sichtigung der ärztlichen Aufklärungs- und 
Schweigepflicht 
psychiatrischer Begutachtung bei üblichen 
und typischen Fragestellungen in der Straf-, 
Zivil-, Sozial- und freiwilligen Gerichtsbar
keit, einschließlich Personenrechtsfragen 
der Qualitätssicherung ärztlichen Handeins 

l.l.Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
ein weiteres Psychotherapieverfahren 
Indikationsstellung und Technik neurologi
scher Behandlungsverfahren einschließlich 
der Akut- und Intensivversorgung sowie der 
Rehabilitation 
Anatomie, Physiologie und Biochemie des 
zentralen, peripheren und vegetativen Ner
vensystems 
Neuropathologie und pathologische Neuro
physiologie des zentralen Nervensystems 
die Durchführung der Laboruntersuchungen 

Hierzu gehören in der Psychiatrie und Psychothera
pie aus dem Gebiet der Neurologie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Methodik und Technik der neurologischen 
Untersuchungen, soweit dies für die Diffe
rentialdiagnose psychiatrischer Erkrankun
gen erforderlich ist 
Diagnostik und Differentialdiagnostik neu
rologischer Krankheitsbilder, soweit dies für 
die Diagnose und Therapie psychiatrischer 
Erkrankungen erforderlich ist 

36.A Fachkunde 

36.A.l Fachkunde in lAboruntersuchungen in der 
Psychiatrie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: Y2 Jahr 



6.B. Fakultative Weiterbildung 

36.B.l Fakultative Weiterbildung "Klinische Ge
riatrie" 

Definition: 
Die Klinische Geriatrie umfaßt Prävention, Erken
nung, Behandlung und Rehabilitation körperlicher 
und seelischer Erkrankungen im biologisch fortge
schrittenen Lebensalter, die in besonderem Maße zu 
dauernden Behinderungen und dem Verlust der 
Selbständigkeit führen, unter Anwendung der spezi
fischen geriatrischen Methodik in stationären Ein
richtungen mit dem Ziel der Wiederherstellung 
größtmöglicher Selbständigkeit. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

1 V2 Jahre der Weiterbildung in der Klinischen Ge
riatrie müssen zusätzlich zur Gebietsweiterbildung 
abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie und Sym
ptomatologie von Erkrankungen und Behinderungen 
des höheren Lebensalters. 

Hierzu gehören in der Klinischen Geriatrie 
1. Spezielle Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Ätiologie, Pathogenese, Pathophysiologie 
und Symptomatologie von Erkrankungen und 
Behinderungen des höheren Lebensalters 
den speziellen geriatrisch relevanten diagno
stischen V erfahren 
der speziellen geriatrischen Therapie von 
körperlichen und seelischen Erkrankungen 
im biologisch fortgeschrittenen Lebensalter 
der Behandlung der Stuhl- und Urininkonti
nenz 
den speziellen pharmakadynamischen Be
sonderheiten und der Dosierung von Arz
neimitteln sowie der Medikamenteninterak
tionen bei Mehrfachverordnungen 
altersadäquater Ernährung und Diätetik 
physio- und ergotherapeutischen, protheti
schen und logopädischen Maßnahmen 

der Reintegration zur Bewältigung der All
tagsprobleme 
der Gereprophylaxe einschließlich der Er
nährungsberatung und Hygieneberatung 
der Sozialmedizin, insbesondere der Nutzung 
sozialer Einrichtungen zur Wiedereingliede
rung und der Möglichkeiten teil stationärer 
Behandlung und externer Hilfen 
der Anleitung des therapeutischen Teams 
den Einweisungsmodalitäten nach den ent
sprechenden gesetzlichen Grundlagen 
dem Versicherungs- und Rentenwesen und 
Sozialhilfebereich 

37. Psychotherapeutische Medizin 

Definition: 
Die Psychotherapeutische Medizin umfaßt das Er
kennen, die psychotherapeutische Behandlung, die 
Prävention und Rehabilitation von Krankheiten und 
Leidenszuständen, an deren Verursachung psychi
sche/psychosoziale Faktoren, deren subjektive Ver
arbeitung und/oder körperlich-seelische Wechsel
wirkungen maßgeblich beteiligt sind. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

3 Jahre Psychotherapeutische Medizin, davon min
destens 1 Jahr im Stationsdienst 

1 Jahr Psychiatrie und Psychotherapie. 
Angerechnet werden können auf die I-jährige Wei
terbildung in Psychiatrie und Psychotherapie Y2 Jahr 
Weiterbildung in Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie oder 6 Monate Tätigkeit in medizi
nischer Psychologie oder medizinischer Soziologie 

1 Jahr Innere Medizin 
Angerechnet werden können auf die I-jährige Wei
terbildung in Innere Medizin Y2 Jahr Weiterbildung 
in Haut- und Geschlechtskrankheiten oder Frauen
heilkunde und Geburtshilfe oder Kinderheilkunde 
oder Neurologie oder Orthopädie 

2 Jahre der Weiterbildung können bei einem nieder
gelassenen Arzt abgeleistet werden. 



Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den 
theoretischen Grundlagen, in der Diagnostik und 
Differentialdiagnostik seelisch bedingter und mitbe
dingter Krankheiten und solcher Leidenszustände, 
an deren Entstehung psychosomatische und soma
topsychische Momente maßgeblich beteiligt sind, 
sowie in der differenzierten Indikationsstellung und 
selbständigen, eigenverantwortlich durchgeführten 
Psychotherapie im ambulanten und stationären Be
reich, einschließlich präventiver und rehabilitativer 
Maßnahmen. 

Hierzu gehören in der Psychotherapeutischen Medi
zin 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
den theoretischen Grundlagen insbesondere 
Psycho-biologie, Ethologie, Psychophysiolo
gie, Entwicklungspsychologie, Persönlich
keitslehre, allgemeiner und spezieller Psy
chopathologie, psychiatrischer Nosologie 
einschließlich Klassifikation allgemeiner und 
spezieller Neurosenlehre und Psychosomatik 
einschließlich der Diagnose, Differentialdia
gnose, Pathogenese, Psychedynamik und des 
Verlaufes der Erkrankungen des Gebietes 
den theoretischen Grundlagen in der Sozial-, 
Lernpsychologie und allgemeiner und spezi
eller Verhaltenslehre zur Pathogenese und 
Verlauf der Erkrankungen des Gebietes 
psychediagnostischen Testverfahren und der 
Verhaltensdiagnostik 
Dynamik der Paarbeziehungen, der Familie 
und Gruppe 
den theoretischen Grundlagen der psycho
analytisch begründeten und kognitiv
behavioralen Psychotherapie-methoden ein
schließlich der Indikation für spezielle The
rapieverfahren 
Prävention, Rehabilitation, Kriseninterventi
on, Suizid- und Suchtprophylaxe, Organisa
tionspsychologie und Familienberatung 
psychoanalytisch begründeter oder verhal
tenstherapeutischer Diagnostik; hierzu gehört 
eine Mindestzahl selbständig durchgeführter 
Untersuchungen (analytisches Erstinterview, 
biographische Anamnese bzw. Verhal
tensanalyse) einschließlich supervidierten 
Untersuchungen 

der Durchführung tiefenpsychologischer 
Psychotherapie oder kognitiv-behavioraler 
Therapie; hierzu gehört eine Mindestzahl 
selbständig durchgeführter Behandlungen 
einschließlich supervidierter Behandlungen 
(Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppenthera
pie) 
der Durchführung von suggestiven und ent
spannenden V erfahren 
der Durchführung der supportiven Psycho
therapie und Notfallpsychotherapie 
der Anwendung weiterer tiefenpsychologi
scher Verfahren oder erlebensorientierter 
V erfahren und averbaler Verfahren 
dem psychosomatisch-psychotherapeutischen 
Konsiliar- und Liaisondienst 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägigen Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Reichsversiche
rungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kranken
kassenverträge, Rentenversicherung, Unfall
versicherung, Mutterschutzgesetz, Jugend
und Arbeitsschutzgesetz u.a. Bestimmun-

gen) und für die Arzt- Patienten-Beziehung 
wichtigen Rechtsnormen 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Balint-Gruppenarbeit 
der Einzelselbsterfahrung und Gruppen
selbsterfahrung, ständig begleitend während 
der gesamten Weiterbildungszeit 
der psychosomatischen Begutachtung bei 
fachspezifischen und typischen Fragestellun
gen in der Straf-, Zivil-, Sozial- und freiwil
ligen Gerichtsbarkeit 



Hierzu gehören in der Psychotherapeutischen Medi
zin aus dem Gebiet der Inneren Medizin 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der Diagnostik und Differentialdiagnostik 
häufiger innerer Erkrankungen einschließlich 
der medikamentösen, diätetischen, physikali
schen Behandlung, der Therapie chronischer 
Erkrankungen, der Notfalltherapie und Re
habilitation, soweit für psychosomatische 
Erkrankungen erforderlich 

Hierzu gehören in der Psychotherapeutischen Medi
zin aus dem Gebiet der Psychiatrie und Psychothe
rapie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
der psychiatrischen Anamnese und Befun
derhebung sowie der Behandlung psychi
scher Erkrankungen unter Nutzung psycho
pharmakologischer und soziotherapeutischer 
Verfahren, soweit für psychosomatische Er
krankungen erforderlich 

38. Rechtsmedizin 

Definition: 
Die Rechtsmedizin umfaßt die Entwicklung, An
wendung und Beurteilung medizinischer und natur
wissenschaftlicher Kenntnisse für die Rechtspflege. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1. 

Y2 Jahr Psychiatrie und Psychotherapie 
1 Jahr Pathologie 
3 Y2 Jahre in einem Institut für Rechtsmedizin. 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Angerechnet werden können auf die 3 Y2-jährige 
Weiterbildung in einem Institut für Rechtsmedizin 
ein V2 Jahr Weiterbildung in Allgemeinmedizin oder 
Anatomie oder Öffentliches Gesundheitswesen oder 
6 Monate in klinischer oder theoretisch
medizinischer Tätigkeit. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
rechtsmedizinischen Tätigkeit einschließlich der 
rechtsmedizinischen Sektionstechnik und der Er
stattung von schriftlichen und mündlichen Gutachten 
über Kausalzusammenhänge im Rahmen der Tode
sermittlung und zu forensisch-psychopathologischen 
Fragestellungen sowie über Asservierung von Spu
ren, Beurteilung von Verletzungen bei Lebenden 
und Toten, Beurteilung von Intoxikationen, forensi
sche Serologie, gerichtsmedizinische Spurenkunde 
und V ersicherungsmedizin. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über die 
Rechtsstellung medizinischer Sachverständiger und 
psychiatrische Krankheitsbilder in Bezug zu forensi
schen Fragestellungen. 

Hierzu gehören in der Rechtsmedizin 
l. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Tat- und Fundortexpertisen sowie Leichen
schauexpertisen 
der Sektionstechnik einschließlich der wich
tigsten Präparations- und Nachweismethoden 
sowie der makroskopischen und mikroskopi
schen Diagnostik; hierzu gehört eine Min
destzahl selbständig durchgeführter gerichtli
cher Obduktionen einschließlich der erfor
derlichen weiterführenden, insbesondere hi
stologischen Untersuchungen und der Er
stellung der Gutachten sowie die Teilnahme 
an einer Mindestzahl weiterer Obduktionen 
mit Begutachtung zwischen morphologi
schem Befund und Geschehensablauf 
Sektionstechniken und einschlägigen Nach
weismethoden der Pathologie; hierzu gehört 
die Teilnahme an einer Mindestzahl von Ob
duktionen in der Pathologie 
der Darstellung des Kausalzusammenhanges 
im Rahmen der Todesermittlung unter Aus
wertung der Ermittlungsakten und der Unter
suchungsergebnisse; hierzu gehört eine Min
destzahl selbständig erarbeiteter Darstellun
gen 



der mündlichen Gutachtenerstattung vor Ge
richt und in der Erstattung schriftlicher Gut
achten zu forensischen psychopathologischen 
Fragestellungen; hierzu gehört eine Mindest
zahl selbständig erarbeiteter Gutachten 
Spurenasservierung und Schnellmethoden 
zur Spurenuntersuchung 
die Beurteilung von Verletzungen bei Le
benden und Toten einschließlich strafrechtli
cher, versicherungs- und verkehrsmedizini
scher Fragestellungen 
der Beurteilung von Intoxikationen bei Le
benden und Leichen einschließlich der hierzu 
erforderlichen Kenntnisse der Materialsiche
rung 
der forensischen Serologie 
der Versicherungsmedizin einschließlich der 
Erstellung von Gutachten zu Kausalitätsfra
gen 
der Qualitätssicherung ärztlichen Handeins 

1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die Pathologie 
die Rechtsstellung der medizinischen Sach
verständigen 
die Psychiatrie einschließlich der Praxis der 
psychiatrischen Krankheitsbilder und der Be
ziehungen psychiatrischer Krankheitsbilder 
zu forensischen Fragestellungen 

39. Strahlentherapie 

Definition: 
Die Strahlentherapie umfaßt die Strahlenbehandlung 
einschließlich derjenigen mit strahlensensibilisieren
den Substanzen und Verfahren mit Schwerpunkt in 
der Onkologie sowie den Strahlenschutz mit seinen 
physikalischen, biologischen und medizinischen 
Grundlagen. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1, 
davon 1 Jahr im Stationdienst 

1 Jahr Diagnostische Radiologie 
3 Jahre Strahlentherapie 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Strahlenbiologie und Strahlenphysik, der Bestrah
lungsplanung mit Röntgensimulation und Schnitt
bildverfahren, in der Röntgen-Weichstrahltherapie 
und in der Nahbestrahlung, der Orthovolttherapie, 
der Teletherapie mit Teilchenbeschleunigern und 
radioaktiven Quellen und der Brachytherapie, im 
Schwerpunkt zur Behandlung von Tumoren im 
Rahmen der Onkologie bei interdisziplinären Thera
piekonzepten sowie den Strahlenschutz mit seinen 
physikalischen, biologischen und medizinischen 
Grundlagen. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
Chemotherapie, Immuntherapie und hormonelle 
Therapie bei neoplastischen Erkrankungen sowie 
immunologische und hormonelle Dysfunktionen und 
die therapeutische Anwendung anderer Strahlenar
ten, die Gerätekunde einschließlich der Dosimetrie. 

Hierzu gehören in der Strahlentherapie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
den Grundlagen der Strahlenbiologie bei the
rapeutischer und diagnostischer Anwendung 
von ionisierenden Strahlen 
den Grundlagen der Strahlenphysik bei der 
therapeutischen und diagnostischen Anwen
dung von ionisierenden Strahlen 
dem Strahlenschutz einschließlich des bauli
chen und apparativen Strahlenschutzes, offe
ner und geschlossener radioaktiver Strahler, 
der Personalüberwachung, des Strahlen
schutzes des Patienten und der rechtlichen 
Grundlagen des Strahlenschutzes 
der Pathophysiologie und Klinik bösartiger 
Neubildungen und nicht bösartiger Erkran
kungen 
der Strahlentherapie einschließlich der Indi
kation, Planung und Durchführung der Be
handlung bösartiger Tumoren und nicht bös
artiger Erkrankungen 
der Begleitbehandlung (medikamentös Ra
diosensitizer, Hyperthermie) 
fachspezifischen Grundlagen m Ernäh
rungsmedizin 
den Grundlagen der Sonographie und Rönt
gendiagnostik sowie MRT, soweit dies zur 
Bestrahlungsplanung indiziert ist 



den Grundlagen der medizinischen Statistik 
im Rahmen der Onkologie 
Dokumentation von Befunden, ärztlichen Be
richtswesen, einschlägigen Bestimmung der 
Sozialgesetzgebung (Reichsversicherungs
ordnung, Sozialgesetzbuch, Krankenkassen
verträge, Rentenversicherung, Unfallversi
cherung, Mutterschutzgesetz und andere Be
stimmungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

l.l.Verrnittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
immunologische und hormonelle Dysfunk
tionen 
die Chemotherapie, hormonelle und Im
muntherapie bei neoplastischen Erkrankun
gen 
Gerätekunde 
die Dosimetrie von Quanten- und Korpus
kularstrahlen 
die therapeutische Anwendung anderer 
Strahlenarten 

40. Transfusionsmedizin 

Definition: 
Die Transfusionsmedizin umfaßt die Herstellung 
von Blutbestandteilkonserven und deren Aufberei
tungen für spezielle Anwendungen, die Spendetaug
lichkeitsbeurteilung für die Durchführung von Blut
spenden einschließlich Eigenblutspende, Plasma
und Zytapherese, der Erkennung besonderer Spen

derisiken und der Behandlung von Zwischenfällen 
sowie der Techniken der präparativen und therapeu
tischen manuellen und apparativen Hämapherese 
und der Durchführung und Beurteilung immunhä
matologischer Untersuchungen von Antigenen sowie 
Allo- und Autoantikörpern, der Blutbestandteile 
einschließlich der Durchführung und Beurteilung 
von Untersuchungen der transfusionsmedizinisch 
relevanten Infektions- und Gerinnungsparameter 
einschließlich der quantitativen und qualitativen 
hämatologischen Parameter der korpuskulären Blut
bestandteile, der Kontro11e und Sicherung der Qua
lität von Blutbestandteilkonserven einschließlich der 
gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. 

Weiterbildungszeit 
5 Jahre an einer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1 

2 Jahre Weiterbildung in Anästhesiologie oder Chir
urgie oder Herzchirurgie oder Innere Medizin oder 
Orthopädie oder Urologie. 

3 Jahre Transfusionsmedizin m Transfusionsdien
sten oder transfusionsmedizinischen Instituten 
Angerechnet werden können auf die 3-jährige Wei
terbildung in Transfusionsmedizin 1 Jahr Weiterbil
dung in Laboratoriumsmedizin oder 1!2 Jahr Weiter
bildung in Mikrobiologie und Infektionsepidemiolo
g~e . 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden . 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Spendetauglichkeitsbeurteilung, der Erkennung be
sonderer Spenderisiken und in der Behandlung von 
Zwischenfällen, der Herstellung von Blutbestand
teilkonserven einschließlich der Aufbereitung für 
spezielle Anwendungen, den Techniken der präpa
rativen und therapeutischen manuellen und apparati
ven Hämapherese, der Kontrolle und Sicherung der 
Qualität von Blutbestandteilkonserven, der Anwen
dung des technischen Gerätes des Gebietes, der 
Durchführung und Beurteilung immunhämatologi
scher Untersuchungen von Antigenen sowie Allo
und Autoantikörpern, der Durchführung und Beur

teilung von Untersuchungen der transfusionsmedizi-
nisch relevanten Infektionsmarker, Gerinnungspa
rameter und quantitativen und qualitativen hämato
logischen Parameter der korpuskulären Blutbe
standteile, in der Hämotherapie und in der Klinik der 
Herz-Kreislauf-Störungen sowie der Krankheiten 
des Blutes und der blutbildenden Organe, in der Be
urteilung von EKG und Laboratoriumsdiagnostik 
soweit dies für die Spende- und Patientenüberwa
chung erforderlich ist, in der primären Notfallver
sorgung des Herz-Kreislaufversagens einschließlich 
der Schockbehandlung. 
Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über ge
setzliche Bestimmungen und die Funktionsweise der 
Laboratoriumsgeräte und die Datenverarbeitung 
sowie die transfusionsmedizinisch relevanten kli
nisch-chemischen und mikrobiologischen Parameter 
und die Grundlagen der Hämogenetik. 



Hierzu gehören in der Transfusionsmedizin 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fer

tigkeiten in 
-der Spendetauglichkeitsbeurteilung für 
a) die Durchführung von Blutspenden ein

schließlich Eigenblutspenden, Plasma-und 
Zytapherese 

b) die Erkennung besonderer Spenderrisiken 
und der Behandlung von Zwischenfällen 

der Herstellung von 
a) Blutbestandteilkonserven, Aufbereitungen 

für spezielle Anwendungen 
den Techniken der präparativen und thera
peutischen manuellen und apparativen Hä
mapherese 
der Kontrolle und Sicherung der Qualität von 
Blutbestandteilkonserven gemäß den Richtli
nien der Bundesärztekammer 
der Überwachung der Funktionsfähigkeit des 
technischen Gerätes, z.B. von Zellseparato
ren, prozessorgesteuerten Automaten 
der Dokumentation von Befunden und Un
tersuchungsergebnissen 
der Durchführung und Beurteilung immun
hämatologischer Untersuchungen von Anti
genen sowie Allo- und Autoantikörpern 
der Erythrozyten unter Einschluß der Po
lyagglutinationsphänomene 
der Leukozyten einschließlich der Gewebs
typen (HLA) 
der Thrombozyten 
des Plasmas 
der Durchführung und Beurteilung von Un
tersuchungen der transfusionsmedizinisch 
relevanten Infektionsmarker, Gerinnungspa
rameter sowie quantitativen und qualitativen 
hämatologischen Parameter der korpuskulä
ren Blutbestandteile 
der Hämetherapie 

bei der Indikationsstellung und Beurteilung 
der Wirksamkeit sowie metabolischer, im
munologischer und infektionsbedingter Risi
ken 
bei der Beurteilung der Verträglichkeitsun
tersuchungen von Erythrozyten, Thrombo
zyten und Leukozyten 
beiderBeurteilunghämostaseologischerBe
funde 
für die konsiliarische Beratung in transfusi
onsmedizinischen Fragen 
bei der Abklärung von Transfusionszwi
schenfällen 
der Klinik der Herz-Kreislaufstörungen so
wie der Krankheiten des Blutes und der blut
bildenden Organe 
der Beurteilung von EKG und Laboratori
umsdiagnostik soweit dies für die Spender
und Patientenüberwachung erforderlich ist 
den Verfahren der Herz-Lungen-
Wiederbelebung 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die Beurteilung von transfusionsmedizinisch 
relevanten klinisch-chemischen und mikro
biologischen Parametern 
die Grundlagen der Hämegenetik 
die einschlägigen nationalen und europat
schen gesetzlichen Bestimmungen und 
Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung 
die Funktionsweise der Laboratoriumsgeräte 
und der Datenverarbeitung 

41. Urologie 

Definition: 
Die Urologie umfaßt die Prävention, Erkennung, 
Behandlung, Rehabilitation und Nachsorge der Er
krankungen, Fehlbildungen und Verletzungen des 
männlichen Urogenitalsystems und der weiblichen 
Harnorgane, die Kinderurologie, die urelogische 
Onkologie und die Andrologie. 



Weiterbildungszeit 
5 Jahre an emer Weiterbildungsstätte gern. 
§ 8 Abs. 1 

1 Jahr Chirurgie im Stationsdienst 
4 Jahre Urologie 

Angerechnet werden können auf die 4-jährige Wei
terbildung in Urologie Y2 Jahr Weiterbildung in 
Anatomie oder Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
oder Kinderchirurgie oder Plastische Chirurgie. 

1 Jahr der Weiterbildung kann bei einem niederge
lassenen Arzt abgeleistet werden. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
speziellen Anatomie, Physiologie, Pathologie und 
Pharmakologie, der Diagnostik und Therapie des 
Gebietes einschließlich der Indikationsstellung, der 
Durchführung und Nachbehandlung urologisch
operativer, endoskopischer und instrumenteller Ein
griffe mit der selbständigen Durchführung der übli
chen nichtspeziellen urologischen Eingriffe, der Lo
kal- und Regionalanästhesie des Gebietes, der Sono
graphie und der Röntgendiagnostik des Gebietes 
einschließlich des Strahlenschutzes, der Wiederbele
bung und Schockbehandlung und den mikrobiellen 
Laboruntersuchungen des Gebietes. 

Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über die 
allgemeine Chirurgie, insbesondere die Chirurgie 
der Bauchorgane, die Lokal- und Regionalanästhesie 
des Gebietes, die Wiederbelebung und Schockbe
handlung sowie die Indikationsstellung zur Isoto
pendiagnostik, Strahlen- und Lasertherapie des Ge
bietes und über die Durchführung der Laboratorium
suntersuchungen des Gebietes. 

Hierzu gehören in der Urologie 
1. Eingehende Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 
Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie, 
Pathologie, Diagnostik und Therapie der Er
krankungen des Gebietes einschließlich der 
Untersuchungsmethoden des Gebietes insbe
sondere der endoskopischen Untersu
chungsmethoden des Harntraktes, der Stanz-
und Saugbiopsie, der urodynamischen Ver

fahren 

der Sonographie des Gebietes; hierzu gehört 
eine Mindestzahl selbständig durchgeführter 
sonographischer Untersuchungen und sono
graphisch gesteuerter Interventionen 
der Methodik und Durchführung des Grund
leistungslabors des Gebietes sowie der Be
wertung der Befunde 
der Probenentnahme und sachgerechten Pro
benbehandlung von Körperflüssigkeiten und 
Ausscheidungen für das allgemeine Labor 
des Gebietes sowie in der Einordnung der 
Befunde in das Krankheitsbild 
der Methodik und Durchführung des spezi
ellen Labors des Gebietes sowie der Bewer
tung der Befunde 
der Indikationsstellung und Durchführung 
der Röntgendiagnostik und der Indikations
stellung zur Strahlentherapie bei urologi
schen Erkrankungen einschließlich des 
Strahlenschutzes 
der Indikation der präventiven, konservativen 
und operativen Maßnahmen des Gebietes 
einschließlich der selbständigen Durchfüh
rung der üblichen nichtspeziellen urologi
schen Operationen; hierzu gehört eine Min
destzahl selbständig durchgeführter operati
ver Eingriffe und die Mitwirkung bei Eingrif
fen höherer Schwierigkeitsgrade 
der Herz-Lungen-Wiederbelebung und 
Schocktherapie 
der Indikation und Durchführung der Infusi
ons- und Transfusionstherapie 
der Nachbehandlung einschließlich der 
Steinmetaphylaxe und Tumornachsorge 
der parenteralen und enteralen Ernährung
stherapie 
der urologischen Onkologie 
der urologischen Andrologie einschließlich 
sperrnatologischer Untersuchungsmethoden 
der extrakorporalen Stoßwellenlithotrypsie 
(ESWL) 
der Indikation zur Laserbehandlung 
der Indikationsstellung zur Isotopendiagno
stik 
der Indikationsstellung zu weiteren bildge
benden Verfahren wie CT und MRT 
der Indikationsstellung zu nuklearmedizini
schen Untersuchungsmethoden 
der Pharmakologie der im Gebiet gebräuchli
chen Pharmaka und Kontrastmittel (Pharma
kokinetik, Wechsel- und Nebenwirkungen) 
einschließlich ihres therapeutischen Nutzens 



(auch Kosten-/Nutzenrelation), Risiken des 
Arzneimittelmißbrauchs, gesetzliche Aufla
gen bei der Arzneimittelverschreibung und 
Arzneimittelprüfung sowie die hierbei zu be
achtenden ethischen Grundsätze 
Dokumentation von Befunden, ärztlichem 
Berichtswesen, einschlägigen Bestimmungen 
der Sozialgesetzgebung (Reichsversiche
rungsordnung, Sozialgesetzbuch, Kranken
kassenverträge, Rentenversicherung, Unfall
versicherung, Mutterschutzgesetz, Jugend
und Arbeitsschutzgesetz und andere Bestim
mungen) und für die Arzt-Patienten
Beziehung wichtigen Rechtsnormen 
der psychosomatischen Grundversorgung 
der Qualitätssicherung ärztlicher Berufsaus
übung 
der Begutachtung 

1.1. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen über 
die Durchführung der Isotopendiagnostik des 
Gebietes 
die Laserbehandlung 
die Befundbewertung weiterer bildgebender 
Verfahren wie CT und MRT 
die Befundbewertung nuklearmedizinischer 
Untersuchungen 
Dialyse 
die Durchführung der Laboruntersuchungen 
des Gebietes 

1.2. Vermittlung und Erwerb von Kenntnissen in der 
Urologie aus dem Gebiet der Chirurgie über 

operative Fertigkeiten, insbesondere in der 
Bauchchirurgie 

41.A Fachkunde 

41.A.l Fachkunde in Laboruntersuchungen in der 
Urologie 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis eingehender 
Kenntnisse und Erfahrungen und Fertigkeiten, wel
che über die im Gebiet aufgefiihrten Inhalte hinaus
gehen, in der Durchführung des allgemeinen Labors 
des Gebietes. 

Mindestdauer der Weiterbildung: Y2Jahr 

41.B. Fakultative Weiterbildung 

41.B.l Fakultative Weiterbildung "Spezielle Uro
logische Chirurgie" 

Definition: 
Die Spezielle Urologische Chirurgie umfaßt die 
schwierigen Operationen, auch bei Fehlbildungen 
und Verletzungen des männlichen Urogenitalsy
stems und der weiblichen Harnorgane. 

Weiterbildungszeit 
2 Jahre Weiterbildung an einer Weiterbildungsstätte 
gern. § 8 Abs. 1 

1 Jahr der Weiterbildung in Spezieller Urologischer 
Chirurgie muß zusätzlich zur Gebietsweiterbildung 
abgeleistet werden. 

Angerechnet werden können 1 Jahr mologisehe 
Chirurgie während der Weiterbildung in der Urolo
gie. 

Inhalt und Ziel der Weiterbildung: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis spezieller 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, welche 
über die im Gebiet aufgeführten Inhalte hinausge
hen, bei großen Eingriffen an Nieren, Harnleiter und 
im Retroperitoneum sowie bei großen Eingriffen an 
der Blase einschließlich transurethraler Eingriffe, 
großen Eingriffen an der Prostata und der Harnröhre 
und am Genitale einschließlich endoskopischer Ein
griffe; hierzu gehört eine Mindestzahl selbständig 
durchgeführter operativer Eingriffe. 



Abschnitt 11 

BEREICHE (ZUSATZBEZEICHNUNGEN) 

1. Allergologie 

Definition: 
Die Allergologie umfaßt die durch Allergene aus
gelösten Erkrankungen verschiedenster Organsyste
me einschließlich deren Prävention, Diagnostik und 
Behandlung. 

Weiterbildungszeit 
1. 4jährige klinische Tätigkeit oder Anerkennung 

zum Führen einer Gebietsbezeichnung. 
2. 2jährige Weiterbildung an einer Weiterbildungs

stätte gemäß § 8 Abs. 1. Bis zu 6 Monaten kann 
die Weiterbildung an einem Institut für Immu
nologie oder Klinisch-Immunologi
sche Diagnostik angerechnet werden. 
Hautärzte müssen über ihre Mindestweiterbil
dungszeit im Gebiet hinaus eine mindestens 15-
monatige Weiterbildung bei einem befugten Arzt 
nachweisen. 
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Internisten mit der 
Schwerpunktbezeichnung Pneumologie und 
Kinderärzte müssen über ihre Mindestweiterbil
dungszeit im Gebiet/Schwerpunkt hinaus eine 
mindestens 18-monatige Weiterbildung bei ei
nem befugten Arzt nachweisen. 

3. Die Weiterbildung wird mit einer Prüfung abge
schlossen. 

Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 

Kenntnisse und Erfahrungen in 
den Grundlagen allergischer und immunologi
scher Erkrankungen 
der Pathogenese, Klinik, Prognose, Prävention 
spezifisch allergischer Erkrankungen 
der Diagnostik allergischer Erkrankungen ein
schließlich 

a) Durchführung von Epikutan-, Scratch-, 
Prick- und Intrakutan-Testen einschließlich 
der Provokationsteste und der dazugehöri
gen Meßmethoden 

der speziellen Therapie allergischer Erkran
kungen einschließlich der Hyposensibilisierung 
der Behandlung des allergischen Schocks 
den Grundlagen der Technik, Indikationsstel
lung und Auswertung immunologischer Me
thoden zum Nachweis von Antikörpern oder 
sensibilisierten T- Zellen 

2. Balneologie und Medizinische Klima
tologie 

Definition: 
Die Baineo-und Klimatologie umfaßt die Therapie 
mit ortsgebundenen natürlichen Heilquellen, -
sedimenten und -gasen in Form von Bädern, Trink
kuren und Inhalationen nach festgelegtem Heilplan 
bei komplexer Nutzung von Diät, Ruhe und Bewe
gung einschließlich der Einbeziehung landschaftli
cher und klimatischer Faktoren. 

Weiterbildungszeit 
1. Nachweis einer mindestens 2jährigen klinischen 

Tätigkeit 
2. Teilnahme an einem einführenden allgemeinen 

Kurs für medizinische Balneologie und Klimato
logie von 3 Wochen Dauer. 

3. Teilnahme an einem aufbauenden gegliederten 
Kurs für medizinische Balneologie und Klimato
logie von insgesamt 3 Wochen Dauer. 



4. Erwerb von Kenntnissen in der Kurmedizin in 
mindestens 1jähriger Tätigkeit in einem staatlich 
anerkannten und im Deutschen Bäderkalender 
aufgeführten Heilbad oder Kurort. 
Die Indikation dieses Ortes muß der Indikation 
des vorgesehenen Niederlassungsortes als Bade
oder Kurarzt weitgehend entsprechen. 
Die Bezeichnung Badearzt oder Kurarzt darf nur 
geführt werden, wenn der Arzt in einem amtlich 
anerkannten Bade- oder Kurort als Bade- oder 
Kurarzt tätig ist. 

Weiterbitdun gsinhal t 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in den Inhalten der un
ter 2. geforderten Kurse und den anderen Weiterbil
dungsinhalten. 

3. Betriebsmedizin 

Definition: 
Die Betriebsmedizin umfaßt die Vorbeugung und 
Erkennung von durch das Arbeitsgeschehen verur
sachten Erkrankungen sowie Maßnahmen zur U n
fallverhütung. 

Weiterbildungszeit 
1. Nachweis einer mindestens 2jährigen klinischen 

Tätigkeit, davon 12 Monate klinische oder pali
klinische Weiterbildung im Gebiet Innere Medi
zm. 

2. Teilnahme an einem 3monatigen theoretischen 
Kurs über Arbeitsmedizin, der in höchstens drei 
Abschnitte geteilt werden darf. 

3. 9 Monate Weiterbildung in der Arbeitsmedizin an 
einer Weiterbildungsstätte gemäß§ 8 Abs. 1. 
Diese Voraussetzung gilt auch als erfüllt, wenn 
Ärzte auf der Grundlage des § 3, Abs. 3 der Un
fallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte" (VBG 
123) eine mindestens 2jährige durchgehende re
gelmäßige Tätigkeit als Betriebsarzt in einem ge
eigneten Betrieb oder eine gleichwertige Tätig
keit (z.B. als Gewerbearzt) nachweisen, wobei 
der Erwerb eines gleichwertigen Weiterbildungs
standes in einer Prüfung nachgewiesen werden 
muß. 

4. Die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin darf 
vom Arzt nur an der Stätte seiner betriebsärztli
chen Tätigkeit geführt werden. 

Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

Aufgaben und Organisation der Arbeitsme
dizin einschließlich der Berufskunde, der Ar
beits- und Industriehygiene und der Arbeits
physiologie sowie der Arbeits- und Be
triebspsychologie und -Soziologie 
der Klinik der Berufskrankheiten 
den speziellen arbeitsmedizinischen Untersu
chungen einschließlich der arbeitsmedizini
schen Vorsorgeuntersuchungen 
dem Arbeits- und Unfallschutz einschließlich 
der Arbeitsschutz- und Verhütungsvor
schriften 
Epidemiologie, Statistik und Dokumentation 
den Grundlagen des Systems der sozialen Si
cherung 
der Begutachtung 

4. Bluttransfusionswesen 

Definition: 
Das Bluttransfusionswesen umfaßt die Lagerungs
bedingungen und lagerungsbedingten Veränderun
gen von Blut- und Blutbestandteilkonserven sowie 
die Bereitstellung von Blut- und Blutbestandteilkon
serven zu deren medizinischer Anwendung ein
schließlich der therapeutischen Effekte. 

Weiterbildungszeit 
1. 2-jährige klinische Tätigkeit oder die Anerken

nung als Laborarzt oder Klinischer Pharmakologe 
oder Facharzt für Pharmakologie und Toxikolo
gie. 

2. 1-jährige Weiterbildung an einer Weiterbildungs
stätte gemäß § 8 Abs.l im Blutspendedienst bzw. 
in einer Abteilung für Transfusionsmedizin; V2 
Jahr Weiterbildung kann bei Laborärzten in me
dizinischer Mikrobiologie und/oder Serologie an
gerechnet werden. 



Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

den Lagerungsbedingungen und lagerungs
bedingten Veränderungen von Blut- und 
Blutbestandteilkonserven einschließlich au
tologer Präparate 
den therapeutischen Effekten der Applikation 
von Blut- und Blutbestandteilkonserven 
der Bereitstellung von Blut- und Blutbe
standteilkonserven zur Transfusion und 
Austauschtransfusion 
den Richtlinien zur Blutgruppenbestimmung 
und Bluttransfusion sowie anderen Rechts
vorschriften 
der prätransfusionellen Blutgruppenserologie 
den transfusionsbedingten Nebenwirkungen 
und Zwischenfällen 

5. Chirotherapie 

Definition: 
Die Chirotherapie umfaßt die Erkennung und Be
handlung funktioneller, reversibler Erkrankungen 
des Bewegungssystems einschließlich ihrer Folgeer
scheinungen mittels besonderer manueller Untersu
chungs- und Behandlungstechniken. 

Weiterbildungszeit 
1. Nachweis einer mindestens 2jährigen klinischen 

Tätigkeit 
2. Teilnahme an einem Einführungskurs von minde

stens 12 Stunden Dauer über theoretische 
Grundlagen und Untersuchungsmethoden manu
eller Befunderhebung an der Wirbelsäule und den 
Extremitätengelenken. 

3. Teilnahme an einem von der Ärztekammer ge
nehmigten 1 wöchigen klinischen Kurs in einer 
orthopädischen Abteilung. Diese Voraussetzung 
gilt bei Nachweis einer mindestens V2-jährigen 
Weiterbildung in Orthopädie als erfüllt. 

4. Teilnahme an einem Kurs von 60 Stunden oder 2 
Kursen von 36 Stunden über Untersuchungstech
niken, Mobilisationen und Manipulationen an den 
Extremitätengelenken. 

5. Teilnahme an 3 Kursen von je 60Stunden oder 5 
Kursen von je 36 Stunden über Untersuchungs
methoden, Weichteiltechniken, Mobilisationen, 
gezielte Manipulationen und Übungsbehandlun
gen an allen Wirbelgelenken sowie die Radiolo
gie unter chirotherapeutischen Gesichtspunkten. 
Die Kurse (Abs. 4 und 5) sollen in Abständen von 
mindestens 3 Monaten absolviert werden. 

Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in den Inhalten der ge
forderten Kurse und den anderen Weiterbildungsin
halten. 

6. Flugmedizin 

Definition: 
Die Flugmedizin umfaßt die Luftfahrt- und Raum
fahrtmedizin, einschließlich der physikalischen und 
medizinischen Besonderheiten des Aufenthaltes in 
Luft- und Weltraum, sowie des Wohlergehens des 
fliegenden Personals und von Passagieren. 

Weiterbildungszeit 
1. 2-jährige Weiterbildung in Innere Medizin oder 

5jährige Tätigkeit an einem flugmedizinischen 
Institut 

2. Teilnahme an einem mindestens 4wöchigen Ein
führungslehrgang oder einem 3wöchigen Einfüh
rungslehrgang von mindestens 180 Stunden in die 
Flugmedizin 

W ei terbildun gsinhalt 
1. Erwerb eines Luftfahrerscheines. 

Fliegerärzten kann der Erwerb eines Luftfahrer
scheins dann erlassen werden, wenn sie bei Er
werb der Voraussetzungen zur Zusatzbezeich
nung Flugmedizin und den hierzu verlangten 
Kursen eine mindestens 4jährige praktische Tä
tigkeit als Fliegerarzt nachweisen und die Aner
kennung als Fliegerarzt erhalten haben. 

2. Cockpit-Erfahrungen in großen Verkehrsflugzeu
gen bei Flügen über mehrere Zeitzonen 



3. Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

der klinischen Flugphysiologie und Flugme
dizin; dazu gehört die Beurteilung der Lei
stungsfähigkeit und Flieger- Verwendungsfä
higkeit aus internistischer, nervenärztlicher, 
augenärztlicher, hals-nasen-ohrenärztlicher 
und zahngesundheitlicher Sicht 
der Flugpsychologie 
den gesetzlichen Bestimmungen und ein
schlägigen Richtlinien 
den Flugreisetauglichkeitsbestimmungen 
Transport von Kranken und Behinderten in 
Verkehrsflugzeugen 
FREMEC- und MEDA- Formularen der 
lA TA für kranke und behinderte Passagiere 
der medizinischen Ausrüstung an Bord von 
Verkehrsflugzeugen 
tropen- und flugmedizinischer Beratung von 
Fernreisenden über 
a) Malariaprophylaxe 
b) Impfungen und Einreisebestimmungen 
c) Hygienemaßnahmen in den Tropen 
d) Jetlag und Medikamentenanpassung bei 

chronisch Erkrankten (z.B. Insulinregime 
unter Zeitzonenverschiebung) 

7. Handchirurgie 

Definition: 
Die Handchirurgie umfaßt die Diagnostik, Indikati
onsstellung, operative und nichtoperative Behand
lung der Verletzungen, Fehlbildungen und Tumoren 
der Hand sowie die Rekonstruktion nach Verletzun
gen oder Erkrankungen der Hand einschließlich mi
krochirurgischer Techniken. 

Weiterbildungszeit 
1. Anerkennung für die Gebiete Chirurgie oder Pla

stische Chirurgie oder Orthopädie 
2. 3-jährige ganztägige Weiterbildung an einer 

Weiterbildungsstätte gern. § 8 Abs. 1 
2 Jahre der Weiterbildung im Bereich müssen zu.: 
sätzlich zur Gebietsweiterbildung abgeleistet 
werden. 

3. Die Weiterbildung wird mit einer Prüfung abge
schlossen. 

Weiterbildungsinhalt: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

der Pathophysiologie der Verletzungen und 
Erkrankungen der Hand 
der Diagnostik und Therapie von Verletzun
gen der Hand einschließlich der mikrochirur
gischen Technik zur Retransplantation und 
der Bildung freier Lappen zur Deckung po
straumatischer oder tumorbedingter Haut
Weichteildefekte 
der Behandlung nach Verletzungen oder Er
krankungen der Hand 
der Rehabilitation und Nachsorge der Verlet
zungen und Erkrankungen der Hand 

8. Homöopathie 

Definition: 
Die Homöopathie umfaßt die besondere Form der 
arzneilichen Regulationstherapie zur Steuerung der 
individuellen körpereigenen Regulation. 

Weiterbildungszeit 
1. Nachweis einer mindestens 2jährigen klinischen 

Tätigkeit. 
2. Theoretische und praktische Beschäftigung mit 

homöopathischen Heilverfahren über mindestens 
3 Jahre oder eine I-jährige Weiterbildung an ei
nem Krankenhaus. 

3. Teilnahme an 6 Kursen von einer Woche Dauer 
mit 40 Stunden oder wahlweise an einem 6-
monatigen Kurs in der homöopathischen Thera
pie. 

W ei terbildun gsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

dem unterschiedlichen Therapieansatz der 
Homöopathie 
der Indikationsstellung für eine Homöothe
rapie 
der homöopathischen Lehre der akuten und 
chronischen Krankheiten 
der Dokumentation einer Mindestzahl eige
ner Behandlungsfälle und der Arzneidiagno
se an vorgegebenen Krankheitsfällen. 



9. Medizinische Genetik 

Definition: 
Die Medizinische Genetik umfaßt die Klinische 
Diagnostik und Differentialdiagnostik genetisch 
bedingter Erkrankungen unter Berücksichtigung 
labordiagnostischer Möglichkeiten sowie die Risi
koermittlung und genetische Beratung der Patienten 
und deren Familien. 

Weiterbildungszeit 
1. 4-jährige klinische Tätigkeit oder Anerkennung 

für ein Gebiet 
2. 2-jährige Weiterbildung an einer Weiterbildungs

stätte gemäß § 8 Abs.1 in klinischer Genetik und 
genetischer Beratung. 

3. Nachweis der selbständigen Durchführung der 
genetischen Beratung in mindestens 100 Fällen 
bei mindestens 30 verschiedenen Problemstellun
gen oder Krankheitsbildern. 

4. Die Weiterbildung wird mit einer Prüfung abge
schlossen 

Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

den theoretischen Grundlagen der molekula
ren Genetik und der Zytogenetik 
den wichtigsten Stoffwechselerkrankungen 
der genetischen Diagnostik einschließlich 
Pränataldiagnostik 
der genetischen Beratung 
den Prinzipien der Behandlung genetischer 
Krankheiten 
der Begutachtung 

10. Medizinische Informatik 

Definition: 
Die Medizinische Informatik umfaßt die systemati
sche Verarbeitung von Informationen in der Medizin 
durch die Modeliierung von informationsverarbei
tenden Systemen unter der Zielsetzung, diese zu 
beschreiben, zu analysieren, zu konstruieren und zu 
bewerten, wobei eigenständige Methoden der Medi
zinischen Informatik, der Informatik, der Mathema
tik und der Biometrie angewandt werden und die 
praktische Systemrealisierung wesentlich durch den 
Einsatz von Computern erfolgt. 

Weiterbildungszeit 
1. Nachweis einer mindestens 2-jährigen klinischen 

Tätigkeit 
2. 1 V2 Jahre Weiterbildung an einer Weiterbil

dungsstätte gern. § 8 Abs. 1 

Weiterbildungsinhalt: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

Medizinischer Dokumentation 
Informationssystemen des Gesundheitswe
sens 
Wissensbasierten Systemen 
Bildverarbeitung 
Biosignalverarbeitung 
Qualitätssicherung 
Datenschutz 
angewandter Informatik 
Medizinischer Biometrie 
betriebswirtschaftliehen Aspekten des Ge
sundheitswesens 

11. Naturheilverfahren 

Definition: 
Naturheilverfahren umfassen im Rahmen der Ge
samtmedizin die Anregung der individuellen kör
pereigenen Ordnungs- und Heilkräfte durch Anwen
dung nebenwirkungsarmer oder -freier natürlicher 
Mittel. 

Weiterbildungszeit 
1. Nachweis einer mindestens 2jährigen klinischen 

Tätigkeit 
2. Teilnahme an 4 Kursen über naturgemäße Heil

weisen von je 1 Woche Dauer, 



3. 3 Monate Weiterbildung an einer Weiterbil
dungsstätte gemäß § 8 Abs.1. 
Die 3monatige Weiterbildung kann auch in Ab
schnitten von jeweils mindestens 2 Wochen 
durchgeführt werden. 

4. Die Voraussetzungen (Abs. 2 und 3) für die Zu
satzbezeichnung Naturheilverfahren sind auch er
füllt, wenn der Arzt eine mindestens 6monatigen 
Weiterbildung in einer Krankenhauseinrichtung 
für Naturheilverfahren nachweist. 

Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

der Hydro- und Thermotherapie 
der Bewegungstherapie einschließlich der 
Atemtherapie 
den Massageverfahren des Bereiches 
der Ernährungstherapie 
der Phytotherapie 
der Ordnungstherapie 
den ausleitenden V erfahren 
der Anwendung anderer Therapieprinzipien 

12. Phlebologie 

Definition: 
Die Phlebologie urnfaßt die Prävention, Erkennung, 
Behandlung und Rehabilitation der Erkrankungen 
und Fehlbildungen des Venensystems der unteren 
Extremitäten einschließlich deren thrombotischer 
Erkrankungen. 

Weiterbildungszeit 
1. Nachweis einer mindestens 2-jährigen klinischen 

Tätigkeit 
2. 1 Y2 Jahre Weiterbildung an einer Weiterbil

dungsstätte gern. § 8 Abs. 1 
3. die Weiterbildung wird mit einer Prüfung abge

schlossen 

Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

quantifizierenden apparativen Meßverfahren 
der Erkennung, Behandlung und Nachbe
handlung der thromboembolischen Krank
heiten einschließlich der Antikoagulation 

der Diagnostik der Erkrankungen im End
stromhereich und im Lymphgefäßssystem im 
Zusammenhang mit Venenerkrankungen ins
besondere der unteren Extremitäten 
der Sklerosierungstherapie, sowie in der Be
handlung der chronischen Veneninsuffizienz 
und ihrer Komplikationen 
der Kompressionstherapie 
der operativen Behandlung von Venenkrank
heiten sowie deren Nachbehandlung 

13. Physikalische Therapie 

Definition: 
Die Physikalische Therapie umfaßt die Anwendung 
physikalischer Faktoren (mit Ausnahme ionisieren
der Strahlen) in Prävention, Therapie und Rehabili
tation. 

Weiterbildungszeit 
1. Nachweis einer mindestens 2-jährigen klinischen 

Tätigkeit 
Die Weiterbildung hat sich auch auf Aufgaben 
der medizinischen Prävention und Rehabilitation 
zu erstrecken. 

2. 2 Jahre Weiterbildung an einer Weiterbildungs
stätte gemäß § 8 Abs. 1 

3. Die im Rahmen der Weiterbildung für das Gebiet 
nachgewiesene Weiterbildung in physikalischer 
Therapie kann bei Internisten und Orthopäden bis 
zu 1 Y2 Jahren, bei Chirurgen bis zu 1 Jahr ange
rechnet werden. 

4. Teilnahme an einem 4wöchigen Kurs von insge
samt 160 Stunden Dauer über die Grundlagen 
und Techniken der physikalischen Medizin unter 
Berücksichtigung der Prävention und Rehabilita
tion. 

5. Das Recht zum Führen der Zusatzbezeichnung ist 
davon abhängig, daß in mindestens sechs der 
nachstehenden Therapieformen ausreichende Be
handlungsmöglichkeiten mit entsprechender 
räumlicher und apparativer Ausstattung sowie 
qualifizierter personeller Besetzung vorhanden 
sind und die Behandlung vom Arzt ständig über
wacht wird: 
a) Krankengymnastik und Bewegungstherapie 
b) Massage 
c) Extensionsbehandlung 
d) Wärme- oder Kältebehandlung 



e) Elektrotherapie, Ultraschallbehandlung 
f) Hydrotherapie, Bäderbehandlung 
g) Lichttherapie 
h) Aerosoltherapie 
i) Klimatherapie 

Bei der Auswahl der erforderlichen Behand
lungsmöglichkeiten sollen die gebietsspezifi
schen Erfordernisse des Arztes berücksichtigt 
werden, ebenso eventuelle ortsgebundene 
Therapiemöglichkeiten an Kurorten oder 
Heilbädern. 

Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

den Grundlagen, der Diagnostik, den Indikatio
nen und Wirkprinzipien der Physikalischen Me
dizin einschließlich ihrer Anwendung in Präven
tion und Rehabilitation 

14. Plastische Operationen 

Definition: 
Die Plastischen Operationen umfassen die konstruk
tiven und rekonstruktiven plastischen operativen 
Eingriffe, welche Form, Funktion und Ästhetik wie
derherstellen oder verbessern. 

Weiterbildungszeit 
1. Anerkennung für die Gebiete Hals-Nasen-

Ohren-Heilkunde oder Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie. 
1.1. 2 Jahre Weiterbildung an einer Weiterbil

dungsstätte gemäß § 8 Abs. 1 in plastisch
chirurgischen Eingriffen der Hals-Nasen
Ohrenheilkunde fiir Hals-Nasen-Ohrenärzte 

1.2. 3 Jahre Weiterbildung an einer Weiterbil
dungsstätte gern. § 8 Abs. 1 in plastisch
chirurgischen Eingriffen der Mund-Kiefer
Gesichtschirurgie fiir Mund-Kiefer
Gesichtschirurgen 

2. Die Weiterbildung wird mit einer Prüfung abge
schlossen 

Weiterbildungsinhalt: 
1. Hals-Nasen-Ohrenärzte 

Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

den plastischen Operationen des Bereiches; 
hierzu gehört eine Mindestzahl selbständig 
durchgeführter Eingriffe bei 
- den plastischen Operationen der Hals
Nasen-Ohrenheilkunde zur Korrektur von 
Fehlbildungen und Fehlformen 
der Versorgung frischer Verletzungen und 
Verletzungsfolgen 
den plastisch-rekonstruktiven Eingriffen nach 
Tumoroperationen 

2. Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

den plastischen Operationen des Bereiches; 
hierzu gehört eine Mindestzahl selbständig 
durchgeführter Eingriffe bei 
a) anatomischer Ergänzung, Wiederaufbau 

oder Wiederherstellung, sowie Korrektur 
der Form und/oder Funktion an den Kör
perregionen, die in der Definition des Ge
bietes enthalten sind 

15. Psychoanalyse 

Definition: 
Die Psychoanalyse umfaßt die Erkennung und psy
choanalytische Behandlung von Krankheiten und 
Störungen, denen unbewußte seelische Konflikte 
zugrunde liegen, einschließlich der Anwendung in 
der Prävention und Rehabilitation sowie zum Ver
ständnis unbewußter Prozesse in der Arzt-Patienten
Beziehung. 

Weiterbildungszeit 
1. 2-jährige klinische Tätigkeit, davon 1 Jahr Wei

terbildung in Psychiatrie und Psychotherapie bei 
einem zur Weiterbildung in Psychiatrie und Psy
chotherapie oder in Nervenheilkunde befugten 
Arzt 

2. 5 Jahre Weiterbildung in tiefenpsychologisch 
fundierter und analytischer Psychotherapie, stän
dig begleitend während der gesamten Weiterbil
dungszeit 



3. Bei Ärzten mit mindestens 5jähriger praktischer 
Berufstätigkeit kann die vorgeschriebene Weiter
bildung in Psychiatrie und Psychotherapie durch 
den Nachweis des Erwerbs entsprechender 
psychiatrischer Kenntnisse ersetzt werden. 

Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

den Grundlagen der Psychoanalyse 
dem Verfahren der Psychoanalyse 
der psychiatrischen Diagnostik 
weiteren V erfahren der Psychoanalyse 
der Selbsterfahrung in einer Lehranalyse 
der psychoanalytischen Behandlung, hierzu 
gehört eine Mindestzahl dokumentierter psy
choanalytischer Behandlungsstunden bei ei
ner Mindestzahl von Fällen einschließlich 
deren Supervision 

16. Psychotherapie 

Definition: 
Die Psychotherapie umfaßt die Erkennung, psycho
therapeutische Behandlung, Prävention und Rehabi
litation von Erkrankungen, an deren V erursachung 
psychosoziale Faktoren einen wesentlichen Anteil 
haben, sowie von Belastungsreaktionen in Folge 
körperlicher Erkrankungen 

Weiterbildungszeit 
1. 2-jährige klinische Tätigkeit, davon 1 Jahr Wei

terbildung in Psychiatrie und Psychotherapie bei 
einem zur Weiterbildung in Psychiatrie und Psy
chotherapie oder Nervenheilkunde befugten Arzt. 
Auf die Weiterbildung in der Psychiatrie können 
6 Monate Weiterbildung entweder in Kinder- und 
Jugendpsychiatrie oder Psychotherapie angerech
net werden. 

2. 3 Jahre Weiterbildung in der Psychotherapie, 
ständig begleitend während der gesamten Weiter
bildungszeit 

3. Bei Ärzten mit mindestens 5jähriger praktischer 
Berufstätigkeit kann die vorgeschriebene Weiter
bildung in der Psychiatrie und Psychotherapie 
durch den Nachweis des Erwerbs entsprechender 
psychiatrischer Kenntnisse ersetzt werden. 

Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

den Grundlagen der Psychotherapie 
den V erfahren der Psychotherapie 
der psychiatrischen Diagnostik 
der Teilnahme an einer kontinuierlichen 
Balint-Gruppe, hierzu gehört eine Mindest
zahl von Teilnahmestunden 
der Selbsterfahrung, hierzu gehört eine Min
destzahl von Teilnahmestunden in einer Ein
zel- oder Gruppenselbsterfahrung 
der psychotherapeutischen Behandlung, hier
zu gehört eine Mindestzahl dokumentierter 
tiefenpsychologischer oder verhaltensthera
peutischer Behandlungen einschließlich de
ren Supervision 

17. Rehabilitationswesen 

Definition: 
Das Rehabilitationswesen umfaßt neben den 
Grundlagen der Rehabilitationsmedizin insbesondere 
die rehabilitativen Verfahrensweisen und Ar
beitstechniken im ambulanten und stationären Be
reich sowie die Einleitung und Durchführung von 
Rehabilitationsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit 
anderen Rehabilitationsinstitutionen 

Weiterbildungszeit 
1. Anerkennung für ein Gebiet oder vier Jahre an

rechnungsfähige Weiterbildungszeiten 
2. Teilnahme an einem vierwöchigen theoretischen 

Grundkurs und vierwöchigen theoretischen Auf
baukurs für Rehabilitation 

3. Ein Jahr Weiterbildung an einer Weiterbildungs
stätte gern. § 8 Abs. 1; sechs Monate Weiterbil
dung im nichtstationären Bereich können ange
rechnet werden 



Weiterbildungsinhalt: 
1. Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 

Kenntnisse und Erfahrungen 
in den Grundlagen der Rehabilitationsmedi
zm 
in der Beschreibung und Begriffsbestim
mung von Schaden, funktioneller Beein
trächtigung und sozialer Auswirkung 
in der Erkennung der Auswirkungen blei
bender Gesundheitsschäden auf Funktion, 
V erhalten und soziale Entwicklung 
in der Analyse der häufigsten Behinderungs
arten und ihrer Auswirkungen in verschiede
nen Altersgruppen projiziert auf die sozialen 
Bezugsfelder 
in Verfahrensweisen und Arbeitstechniken 
der Rehabilitation im ambulanten und statio
nären Bereich 
über die verschiedenen Institutionen der Re
habilitation 
über die Träger der Rehabilitation 
über die rechtlichen Grundlagen der Rehabi
litation 
über berufliche und soziale Eingliederung/ 
Wiedereingliederung und die damit verbun
denen psychosozialen Aspekte auch außer
halb der Institutionen 
über Einleitung, Durchführung und Abschluß 
von Rehabilitationsmaßnahmen einschließ
lich lebens-/arbeitsbegleitender Beratung und 
Kooperation mit anderen Diensten im am
bulanten Bereich 
in der Einarbeitung des weiterführenden Re
habilitationsvorschlages 
in der Sozialmedizin und Epidemiologie 
in der medizinischen Dokumentation und 
Statistik 
in den Besonderheiten von Verläufen und 
chronischer Erkrankungen 
in der Prävention 
in der Gesundheitserziehung 
über die in der Rehabilitation tätigen Berufs
gruppen 

18. Rettungsmedizin 

Definition: 
Die Rettungsmedizin umfaßt die Vermittlung und 
den Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten, die 
den Arzt befähigen, drohende oder eingetretene me
dizinische Notfälle zu erkennen und sachgerecht zu 
behandeln. 

Weiterbildungszeit 
1. 1 Y2 Jahre klinische Tätigkeit, darunter minde

stens 1 Jahr ganztägige Tätigkeit in einer von der 
Ärztekammer zugelassenen Intensivstation unter 
Leitung eines befugten Arztes, einschließlich wö
chentlich durchgeführter Fortbildungsveranstal
tungen. 

2. Teilnahme an einem Abschlußkurs von insgesamt 
20 Stunden. Der Besuch des Kurses muß durch 
eine Prüfung abgeschlossen werden. 

3. Teilnahme an mindestens 100 Einsätzen als No
tarzt außerhalb der Klinik unter Aufsicht eines 
zur Weiterbildung befugten Arztes. 

Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntni sse und Erfahrungen in 

der Erkennung akut lebensbedrohlicher Stö
rungen, 
der Durchführung lebensrettender Maßnah
men, 
der Herstellung der Transportfähigkeit 

Erlernen von in der Rettungsmedizin wichtigen 
Maßnahmen wie Intubation, Beatmung, cardiale 
Reanimation. Schockbehandlung, Schaffung in
travenöser Zugänge, Pleurapunktion und 
Schmerzbehandlung. 

Kenntnisse der für die Rettungsmedizin rele
vanten Krankheitsbilder, Kenntnisse der rechtli
chen und organisatorischen Grundlagen des 
Rettungsdienstes und der Rettungsmedizin. 



19. Sozialmedizin 

Definition: 
Die Sozialmedizin umfaßt die Untersuchung der 
Häufigkeiten und der Verteilung der Volkskrank
heiten im Zusammenhang mit der sozialen und na
türlichen Umwelt, sowie der Organisation des Ge
sundheitswesens einschließlich der Einrichtungen 
der sozialen Sicherung, der Begutachtung und der 
wissenschaftlichen Bewertung. 
W eiterbildu n gszeit: 
1. Anerkennung für ein Gebiet oder 4 Jahre anrech

nungsfähige Weiterbildungszeiten. 
2. Teilnahme an einem 4wöchigen theoretischen 

Grundkurs und 4wöchigen theoretischen Aufbau
kurs für Sozialmedizin. 

3. 1 Jahr Weiterbildung in Sozialmedizin an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 8 Abs. 1. 

4. Die Zusatzbezeichnung Sozialmedizin darf vom 
Arzt nur an der Stätte seiner Sozialmedizinischen 
Tätigkeit geführt werden. 

W eiterbildun gsi nhalt: 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

den theoretischen Grundlagen der Sozialme
dizin 
dem System der sozialen Sicherheit und des
sen Gliederung 
den Aufgaben und Strukturen der Soziallei
stungsträger: 
Kranken-, Renten- und Unfallversicherung, 
Arbeits- und Versorgungsverwaltung sowie 
Sozialhilfe und Sozialleistungen im öffentli
chen Dienst 
den sozialmedizinisch relevanten leistungs
rechtlichen Begriffen und Rechtsgrundlagen 
der Struktur der Rehabilitation 
den Sozialmedizinischen Gutachtertätigkeiten 

20. Spezielle Schmerztherapie 

Definition: 
Die spezielle Schmerztherapie umfaßt die gebietsbe
zogene Diagnostik und Therapie chronisch schmerz
kranker Patienten, bei denen der Schmerz seine Leit
und Warnfunktion verloren und einen selbständigen 
Krankheitswert erlangt hat. 

Weiterbildungszei t: 
1. Anerkennung zum Führen einer Gebietsbezeich

nung mit Patientenbezug 
2. 12-monatige ganztägige Weiterbildung an einer 

Weiterbildungsstätte gern. § 8 Abs. 1 einschließ
lich der regelmäßigen Teilnahme an einer Kon
ferenz für Schmerztherapie 

3. Teilnahme an einem von der Ärztekammer aner
kannten interdisziplinären Kurs über Sehrnerzt
herapie von 80 Stunden Dauer 

4. Die Weiterbildung wird mit einer Prüfung abge
schlossen. 

Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

der Erhebung einer standardisierten Schmer
zanamnese einschließlich der Auswertung 
von Fremdbefunden 
der Durchführung einer Schmerzanalyse 
der differentialdiagnostischen Abklärung der 
Schmerzkrankheit 
der eingehenden Beratung des Patienten und 
der gemeinsamen Festlegung der Therapie
ziele 
der Aufstellung eines inhaltlich und zeitlich 
gestuften Therapieplanes einschließlich der 
zur Umsetzung des Therapieplanes erforder
lichen interdisziplinären Koordination der 
Ärzte und sonstigen am Therapieplan zu be
teiligenden Personen und Einrichtungen 
der speziellen Pharmakotherapie 
der schmerzbezogenen Psychosomatik 
dem gebietsbezogenen Einsatz schmerzthe
rapeu tischer V erfahren 



Hierzu gehören mindestens vier der folgenden 
Behandlungs verfahren: 

1. Diagnostische und therapeutische Lokal
und Leitungsanästhesie 

2. Rückenmarksnahe Opiatapplikation 
3. Stimulationstechniken (z. B. Akupunk-

tur, TENS) 
4. Manuelle Therapie 
5. Psychotherapie 
6. Operative Maßnahmen, Denervations

verfahren 
7. Physiotherapie 
8. Entzugsbehandlung 

21. Sportmedizin 

Definition: 
Die Sportmedizin umfaßt die Beziehungen zwischen 
den Funktionen des menschlichen Organismus und 
seinen Leistungen in den verschiedenen sportlichen 
Disziplinen sowie die Verhütung und Behandlung 
von Sportschäden und Sportverletzungen. 

Weiterbildungszeit 
1. 2jährige klinische Tätigkeit, auf die eine einjähri

ge ganztägige Weiterbildung an einem Sportme
dizinischen Institut anrechenbar ist. 

2. Teilnahme an Einführungskursen in Theorie und 
Praxis der Leibesübungen von insgesamt minde
stens 120 Stunden Dauer und Teilnahme an 
Sportmedizinischen Kursen von insgesamt minde
stens 120 Stunden Dauer und !jährige praktische 
sportärztliche Tätigkeit in einem Sportverein oder 
Sportbund oder 

3. I-jährige ganztägige Weiterbildung an einem 
Sportmedizinischen Institut. 

W eiterbildu ngsinhal t 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

der allgemeinen Sportmedizin und ihren phy
siologischen und ernährungsphysiologischen 
Grundlagen 
der Sportmedizin des Leistungssportes 
der praktischen Sportmedizin 
den psychologischen Problemen des Sportes 
der Sportmedizinischen Prävention und Re
habilitation 

der Belastbarkeit im Kindes- und Jugendalter 
den speziellen Problemen des Haltungs- und 
Bewegungsapparates beim Sport 
der Sportpädagogik 

22. Stimm- und Sprachstörungen 

Definition: 
Stimm- und Sprachstörungen umfassen sowohl die 
frühkindlich erworbenen audiogenen, wie auch aus 
anderen Gründen zustandegekommenen Störungen 
der Stimme und Sprache. 

Weiterbildungszeit 
1. 2jährige klinische Tätigkeit, auf die Weiterbil

dungsabschnitte (Abs. 2 und 3) anrechenbar sind. 
2. Eine mindestens I-jährige Weiterbildung in der 

diagnostischen Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. 
3. Eine 6monatige Weiterbildung in Stimm- und 

Sprachstörungen. 

Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

Ätiologie, Symptomatologie, Diagnostik, Diffe
rentialdiagnostik bei Stimmstörungen, Sprach
störungen und Sprechstörungen aller Altersstu
fen 
der Therapie der Stimm-, Sprach- und Sprechstö
rungen 

23. Tropenmedizin 

Definition: 
Die Tropenmedizin umfaßt die an tropische Klima
bedingungen gebundenen und durch die besonderen 
Lebensumstände in tropischen Entwicklungsländern 
bedingten Gesundheitsstörungen einschließlich de
ren Epidemilogie, Prävention, Diagnostik, Therapie 
und Bekämpfung, insbesondere der tropischen In
fektionskrankheiten sowie die damit in Zusammen
hang stehende anwendungsorientierte Gesundheits
systemforschung. 



Weiterbildungszeit 
I. Teilnahme an einem Kurs über Tropenkrankhei

ten und medizinische Parasitologie an einem von 
einer Ärztekammer anerkannten tropenmedizini
sehen Institut von mindestens 3 Monaten Dauer. 

2. Eine mindestens I -jährige Weiterbildung außer
halb der Tropen in einem Tropenkrankenhaus, ei
ner tropenmedizinischen Fachabteilung oder der 
klinischen Ambulanz eines Tropeninstituts 

3. Eine I-jährige praktische Tätigkeit in den Tropen, 
in einer klinischen Ambulanz, auf einer allgemei
nen Krankenstation oder auf einer Station für In
nere Krankheiten oder Kinderkrankheiten, soweit 
die Behandlung von Tropenkrankheiten dort ei
nen wesentlichen Anteil der ärztlichen Tätigkeit 
ausmacht. 

Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

den theoretischen Grundlagen der Tropen
krankheiten 
der Pathologie und Pathphysiologie der Tro
penkrankheiten 
der Klinik und Therapie der Tropenkrank
heiten 
der medizinischen Praxis und der Gesund
heitswissenschaft in tropischen und subtropi
schen Entwicklungsländern 

24. Umweltmedizin 

Definition: 
Die Umweltmedizin umfaßt die medizinische Be
treuung von Einzelpersonen mit gesundheitlichen 
Beschwerden oder auffälligen Untersuchungsbefun
den, die von ihnen selbst oder ärztlicherseits mit 
Umweltfaktoren in Verbindung gebracht werden. 

Weiterbildungszeit 
1. Anerkennung für ein Gebiet oder 4 Jahre anrech

nungsfähige Weiterbildungszeiten 
2. I Y2 Jahre Weiterbildung in Umweltmedizin an 

einer Weiterbildungsstätte gern. § 8 Abs. I; hier
von nicht mehr als 6 Monate theoretische Weiter
bildung in Umweltmedizin und 

3. Teilnahme an einem Kurs über Umweltmedizin 
von 200 Stunden Dauer, der innerhalb von 24 
Monaten absolviert werden muß 

Weiterbildungsinhalt 
Vermittlung, Erwerb und Nachweis besonderer 
Kenntnisse und Erfahrungen in 

Prävention, Diagnose und Behandlung von 
Erkrankungen, die mit Umweltnoxen in Ver
bindung gebracht werden 
der Erstellung umweltmedizinischer Gut
achten 
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